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1. Rechtsgrundlagen  
 
Nach § 80 der Thüringer Gemeinde- und Landkreisordnung (Thüringer Kommunalordnung – ThürKO) ist in der Jahresrechnung das Ergebnis der 
Haushaltswirtschaft, einschließlich des Standes des Vermögens und der Verbindlichkeiten zu Beginn und am Ende des Haushaltsjahres, nachzuwei-
sen. Die Jahresrechnung ist durch einen Rechenschaftsbericht zu erläutern. Innerhalb von 4 Monaten nach Abschluss des Haushaltsjahres ist die Jah-
resrechnung aufzustellen und dem Kreistag vorzulegen. 
 
Nach Durchführung der örtlichen Prüfung laut § 82 ThürKO und Aufklärung etwaiger Unstimmigkeiten stellt der Kreistag die Jahresrechnung in einer 
öffentlichen Sitzung unverzüglich fest und beschließt über die Entlastung. 
 
Die Jahresrechnung umfasst nach § 77 der Thüringer Verordnung über das Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen der Gemeinden (Thüringer 
Gemeindehaushaltsverordnung – ThürGemHV) den kassenmäßigen Abschluss und die Haushaltsrechnung. 
 
Es sind folgende Anlagen beizufügen: 
 

1. eine Vermögensübersicht, 
2. eine Übersicht über die Schulden und Rücklagen, 
3. einen Rechnungsquerschnitt und eine Gruppierungsübersicht, 
4. ein Verzeichnis der beim Jahresabschluss unerledigten Vorschüsse und Verwahrgelder, 
5. ein den Belangen des Datenschutzes entsprechendes Verzeichnis der über den in § 80 Abs. 1 Satz 1 ThürGemHV genannten Zeitraum hinaus 

gestundeten Beträge (keine derartigen Stundungen vorhanden, Verzeichnis entfällt 2023),  
6. ein Erläuterungsbericht sowie 
7. eine Übersicht über die Budgets. 

 
2. Kassenmäßiger Abschluss  
 
Der kassenmäßige Abschluss 2023 (buchmäßiger Kassenbestand) enthält die in § 78 ThürGemHV geforderten Angaben: 
 

1. Verwaltungshaushalt + -1.136.358,35 

2. Vermögenshaushalt + 26.423.824,15 

3. Verwahrgelder/Vorschüsse + 954.058,60 

Gesamt  + 26.241.524,40 
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3. Entwicklung der Finanz wirtschaft im Haushaltsjahr 2023  
 
In der Sitzung des Kreistages am 8. Februar 2023 wurde der Entwurf des Haushaltsplanes 2023 des Ilm-Kreises übergeben. Im Rahmen der Haus-
haltsberatungen wurden Veränderungen zum Planwerk vorgenommen. 
 
Mit Beschluss Nr. 302/23 hat der Kreistag die Haushaltssatzung des Ilm-Kreises für das Haushaltsjahr 2023 sowie mit Beschluss Nr. 303/23 den Fi-
nanzplan 2021 bis 2025 für den Ilm-Kreis in der Sitzung am 29. März 2023 beschlossen.  
 
Das Thüringer Landesverwaltungsamt hat mit Schreiben vom 24. April 2023, AZ.: 5090-240-1512/84, die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan des 
Landkreises Ilm-Kreis für das Haushaltsjahr 2023, mit dem in § 2 der Haushaltssatzung festgesetzten Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investiti-
onen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von 3.395.400 €, genehmigt. Weitere genehmigungspflichtige Teile enthielt die Haushaltssatzung 
nicht. Die Bekanntgabe erfolgte im Amtsblatt des Ilm-Kreises Nr. 4/2023 vom 9. Mai 2023. 
 
Als Informationsvorlage zum Tagesordnungspunkt 10.2 der 30. Sitzung des Kreistages am 6. September 2023 wurde eine V-Ist-Einschätzung des 
Verwaltungs- und Vermögenshaushaltes zum Haushalt 2023 und dazugehörige Begründungen schriftlich zur Kenntnis gegeben. Mit Stand 31. Juli 
2023 betrug der prognostizierte Verlust des Verwaltungshaushaltes ca. 2,47 Mio. € und prognostizierte Verlust des Vermögenshaushaltes ca. 1,53 Mio. 
€. Bis zum Jahresende gab es in mehreren Bereichen weitere Abweichungen, welche in der Summe das Ergebnis verbesserten. Dies wird an den ent-
sprechenden Stellen unter Punkt 7. erläutert. 
 
 
4. Entwicklung der Kassenlage  
 
Die Kassenlage war über das gesamte Jahr stabil, ein Kassenkredit musste 2023 nicht aufgenommen werden.  
 
 



 6 

5.  Gegenüberstellung  Haushaltsansatz und Rechnungsergebnis sowie Zuschuss  oder Über schuss der Einzelpläne  
 
 
 
Verwalt ungshaushalt   

- in Euro - 

VwHH Einnahmen  Ausgaben  Zuschussbedarf  

Bezeichnung  Haushalts-
ansatz  

Rechnungs-     
ergebnis  

Haushalts-
ansatz  

Rechnungs-    
ergebnis  

Haushalts-
ansatz  

Rechnungs-
ergebnis  

1 2 3 4 5 6 (4  ./.  2) 7 (5  ./.  3) 

Allgemeine Verwaltung 730.800 787.827 14.471.000 12.742.928 13.740.200 11.955.101 

Öffentliche Sicherheit und Ordnung 3.167.800 3.239.587 9.983.700 9.311.143 6.815.900 6.071.556 

Schulen 7.202.300 7.537.253 21.207.100 20.190.878 14.004.800 12.653.625 

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege 2.137.000 2.158.048 4.971.600 4.408.985 2.834.600 2.250.937 

Soziale Sicherung 40.321.950 39.971.950 88.683.400 92.692.875 48.361.450 52.720.925 

Gesundheit, Sport, Erholung 909.400 1.013.900 5.784.450 5.233.653 4.875.050 4.219.753 

Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr 1.004.100 899.230 2.727.300 3.073.390 1.723.200 2.174.160 

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung 4.200.200 5.884.289 9.556.800 11.262.022 
5.356.600 5.377.733 

Wirtschaft. Unternehmen, allg. Grund- und Son-
dervermögen 973.400 995.441 2.083.400 2.177.441 

1.110.000 1.182.000 

Allg. Finanzwirtschaft 102.351.700 102.513.328 3.529.900 3.907.538 -98.821.800 -98.605.790 

Summe Einzelpläne 0 –  9 162.998.650 165.000.853 162.998.650 165.000.853 0 0 
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Vermögenshaushalt   
 
                                                                                                                                                                                                                  - in Euro – 
 

VmH Einnahmen  Ausgaben  Zuschussbedarf  

Bezeichnung  Haushalts -
ansatz  

Rechnungs -    
ergebnis  

Haushalts -
ansatz  

Rechnungs -   
ergebnis  

Haushalts -
ansatz  

Rechnungs -
ergebnis  

1 2 3 4 5 6 (4  ./.  2) 7 (5  ./.  3) 

Allgemeine Verwaltung 541.700 435.720 1.326.000 1.110.968 784.300 675.248 

Öffentliche Sicherheit und Ordnung 525.250 30.688 2.440.000 2.548.878 1.914.750 2.518.190 

Schulen 
1.449.877 1.807.377 8.386.500 8.687.351 

6.936.623 6.879.974 

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege 59.500 79.135 107.450 124.948 47.950 45.813 

Soziale Sicherung 0 0 0 -94.334 0 -94.334 

Gesundheit, Sport, Erholung 102.100 121.882 106.000 142.287 3.900 20.405 

Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr 538.400 621.400 715.000 722.031 176.600 100.631 

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung 247.500 180.266 751.000 686.000 503.500 505.734 

Wirtschaft. Unternehmen, allg. Grund- und Sonderver-
mögen 2.991.400 2.981.347 4.770.000 4.849.500 

1.778.600 1.868.153 

Allg. Finanzwirtschaft 16.234.123 15.566.175 4.087.900 3.046.361 -12.146.223 -12.519.814 

 Summe Einzelpläne 0 – 9 22.689.850 21.823.990 22.689.850 21.823.990 0 0 
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6. Entwicklung der wichtigsten Einnahmen und Ausgaben  
 
 
Verwaltungshaushalt        

Bezeichnung  Haushaltsansatz 202 3 Rechnungsergebnis 202 3 Differenz  

Einnahmen des Verwaltungshaushaltes         
a) Finanzzuweisungen vom Land 53.219.000 53.212.651 -6.349 

b) Kreisumlage + Finanzausgleichsumlage 48.572.000 48.532.161 -39.839 

c) Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 57.837.150 59.292.360 1.455.210 

d) Sonstige Finanzeinnahmen 3.370.500 3.963.680 593.180 

Summe  162.998.650 165.000.853 2.002.203 

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes   
 

0 

a) Personalausgaben 43.839.000 41.336.231 -2.502.769 

b) Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand 50.289.650 51.196.556 906.906 

c) Zuweisungen und Zuschüsse 20.454.900 19.198.545 -1.256.355 

d) Leistungen der Sozialhilfe u.ä. 44.964.100 49.360.431 4.396.331 

e) Sonstige Finanzausgaben 3.451.000 3.909.090 458.090 

Summe  162.998.650 165.000.853 2.002.203 

                                                         
Vermögenshaushalt      

Bezeichnung  Haushalt sansatz 202 3 Rechnungsergebnis 202 3 Differenz  
Einnahmen des Vermögenshaushaltes        
a) Zuführung vom Verwaltungshaushalt 3.087.900 3.608.215 520.315 

b) Entnahme aus der Rücklagen 4.885.023 4.652.086 -232.937 

c) Zuweisungen und Zuschüsse 9.939.827 9.783.566 -156.261 

d) Einnahmen aus Krediten 4.395.400 3.395.400 -1.000.000 

e) Sonstige vermögenswirksame Einnahmen 381.700 384.722 3.022 

f) Umschuldung von Krediten 0 0 0 

Summe  22.689.850 21.823.990 -865.860 
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Bezeichnung  Haushaltsansatz 202 3 Rechn ungsergebnis 202 3 Differenz  

Ausgaben des Vermögenshaushaltes        

a) Vermögenserwerb 3.804.950 4.004.174 199.224 

b) Baumaßnahmen 11.610.000 11.588.304 -21.696 
c) Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen 3.187.000 3.185.151 -1.849 
d) Tilgung 3.794.200 2.752.896 -1.041.304 

e) Tilgung für Umschuldung 0 0 0 

f) Zuführung zur Rücklage 293.700 293.465 -235 

g) Zuführung zum Verwaltungshaushalt 0 0 0 

Summe  22.689.850 21.823.990 -865.860 

        

Zusammenstellung  Haushaltsansatz 202 3 Rechnungsergebnis 2 023 Differenz  

a) Verwaltungshaushalt 162.998.650 165.000.853 2.002.203 

b) Vermögenshaushalt 22.689.850 21.823.990 -865.860 

Summe  185.688.500 176.638.338 3.550.788 

    

 
 
 
7. Erläuter ungen Verwaltungshaushalt  
 
Zum Jahresende 2023 schließt der Verwaltungshaushalt mit einem Überschuss in Höhe von 561.854,63 € ab, das sind 0,34 % des Verwaltungshaus-
haltes.  
 
In den nachfolgenden Erläuterungen zu den Unterabschnitten werden die größeren  Abweichungen zwischen Plan 2023 und Rechnungsergebnis 
2023 begründet. 
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Personalkosten  (PK) 
                                                                                                                                                - in T€ -      
  Plan 2023 JR 2022 Differenz  
1. Personalkosten ges. 43.839.000 41.336.231 -2.502.769 
2. Honorare 839.600 808.760 -30.840 
3. Personalkosten SN  42.999.400 40.527.471 -2.471.929 
4. Erstattungen 3.639.700 3.571.903 -67.797 
5. PK SN 3. ohne 4.  34.452.000 36.955.568 2.503.568 

                                                                                                                                   
Der Sammelnachweis für das Jahr 2023 wurde nach pauschaler Streichung i. H. v. 4.520.000,- € mit insgesamt 42.999.400,- € geplant. Ausgehend 
vom Jahresabschluss ergibt sich ein Gesamtbetrag i. H. v. 40.527.471,23 € und somit Minderausgaben i. H. v. 2.471.928,77 €. 
 
Die Diskrepanz zwischen den geplanten und den realisierten Kosten resultiert aus den folgen-den Aspekten: 
 
 
1. Minderausgaben durch nicht bzw. nicht vollumfänglich besetzte Stellen; im Wesentlichen sei hier auf die nachstehenden Vakanzen verwiesen: 

 

Unterabschnitt Stellenbezeichnung/ 
-umfang 

Stellenvakanz 
in 2023  Bemerkung 

00000 
Kreistag 

Sachbearbeiter Kreis-
tagsbüro/ 
1,0 VbE 

6 Monate 
unbesetzt 

Amtsinternes Umset-
zungsverfahren 

00200 
Büro Landrätin 

Breitbandkoordinator/ 
1,0 VbE 

4 Monate 
unbesetzt 

Nachbesetzung zum 
01.05.2023 

00200 
Büro Landrätin 

Persönlicher Referent/ 
1,0 VbE 

12 Monate 
unbesetzt 

Stellenumwidmung in 
2024 

02300 
Rechtsamt 

Justitiar/Leiter ZASV/ 
1,0 VbE 

3 Monate 
unbesetzt 

Nachbesetzung zum 
01.02.2024 

02300 
Rechtsamt 

Juristische Assistenz/ 
1,0 VbE 

12 Monate 
unbesetzt 

Nachbesetzung zum 
01.02.2024 

03000 
Kämmerei 

Sachbearbeiter Steuer-
angelegenheiten/ 
Haushalt/ 
1,0 VbE 

3 Monate 
unbesetzt 

Nachbesetzung zum 
01.07.2024 

03500 
Gebäude- und Liegen-
schaftsmanagement 

Amtsleiter/ 
1,0 VbE 

8 Monate 
unbesetzt 

Nachbesetzung zum 
01.09.2023 
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03500 
Gebäude- und Liegen-
schaftsmanagement 

Bauleiter Hochbau/ 
1,0 VbE 

12 Monate 
unbesetzt 

Nachbesetzung zum 
01.03.2024 

03500 
Gebäude- und Liegen-
schaftsmanagement 

Elektrofachplaner/ 
Bauleiter/ 
1,0 VbE 

12 Monate 
unbesetzt 

Nachbesetzung zum 
15.01.2024 

06100 
E-Akte/ 
Prozessmanagement 

Projektmanager E-Akte/ 
1,0 VbE 

9 Monate 
unbesetzt 

Nachbesetzung in 
2024 

11010 
Jagd- und  
Fischereiwesen 

Sachbearbeiter Jagd- 
und Fischereiwesen/ 
1,0 VbE 

12 Monate 
unbesetzt 

Nachbesetzung zum 
01.01.2024 

11300 
Verkehrsamt 

Sachbearbeiter Kfz-
Zulassung/ 
1,0 VbE 

8 Monate 
unbesetzt 

Amtsinternes Umset-
zungsverfahren 

16000 
Rettungsdienst 

Disponent Leitstelle/ 
1,0 VbE 

6 Monate 
unbesetzt 

Anhaltende Stellen-
vakanz  

29500 
Medienzentrum 

Sachbearbeiter Kreis-
medienzentrum/ 
1,0 VbE 

8 Monate 
unbesetzt 

Anhaltende Stellen-
vakanz 

29500 
Medienzentrum 

Administrator Digital-
pakt/ 
1,0 VbE 

3 Monate 
unbesetzt Bevorstehende Neu-

einstellungen zum 
01.05.2024 29500 

Medienzentrum 

Administrator Digital-
pakt/ 
6,0 VbE 

12 Monate 
unbesetzt 

40000 
Sozialamt 

Sachbearbeiter Sys-
temverwaltung/ 
1,0 VbE 

12 Monate 
unbesetzt 

Amtsinternes Umset-
zungsverfahren 

40000 
Sozialamt 

Sachbearbeiter Einglie-
derungshilfe/ 
1,0 VbE 

12 Monate 
unbesetzt 

Nachbesetzung zum 
01.04.2024 

40000 
Sozialamt 

Sachbearbeiter Wohn-
geld/ 
1,0 VbE 

3 Monate 
unbesetzt 

Hausinternes Umset-
zungsverfahren 
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50200 
Veterinäramt 

Sachbearbeiter Verwal-
tung/ 
1,0 VbE 

3 Monate 
unbesetzt 

Nachbesetzung zum 
01.07.2024 

50200 
Veterinäramt 

Lebensmittelkontrolleur/ 
1,0 VbE 

12 Monate 
unbesetzt 

Vorhaltestelle Ausbil-
dung 

61300 
Bauaufsicht 

Sachbearbeiter Bau-
aufsicht/ 
0,75 VbE 

5 Monate 
unbesetzt 

Nachbesetzung zum 
01.01.2024 

79100 
Wirtschaftsförderung/ 
Tourismus 

Mitarbeiter Regional-
management/ 
1,0 VbE 

6 Monate 
unbesetzt 

Laufendes Beset-
zungsverfahren 

 
Die ganzjährige bzw. über einzelne Monate andauernde Nichtbesetzung von Stellen führt kostenseitig zu Minderausgaben i. H. v. insgesamt 
1.079.221,49 €. 
 
 
2. Minderausgaben durch gesperrte Stellen (ausgehend vom Beschluss des Kreistages Nr. 301/23 vom 29.03.2023) 
 
Entsprechend der Beschlusslage des Kreistages bzw. des zuständigen Ausschusses konnte der überwiegende Teil der mit Haushaltsplan 2023 einge-
arbeiteten Stellen (23,85 VbE) erst zeitversetzt einer personalwirtschaftlichen Verwendung zugeführt werden. 
 
Die Freigabe dieser Stellen erfolgte durch entsprechende Beschlüsse in den Sitzungen des Kreisausschusses am 29.09.2023 sowie am 25.10.2023. 
Auch aus unmittelbar nach dieser Stellenfreigabe initiierten Ausschreibungsverfahren gingen – unter Berücksichtigung von Bewerbungs-, Kündigungs- 
und Mitbestimmungsfristen – im Jahr 2023 i. d. R. keine Stellenbesetzungen hervor.      
 
Finanziell bewirken die gesperrten Stellen Minderausgaben i. H. v. insgesamt 1.441.989,23 €. 
 
Die oben erläuterten Minderausgaben sind stets unter Berücksichtigung der Häufigkeit von Langzeiterkrankungen im Mitarbeiterstamm und der unter-
jährigen Veränderung im Eingruppierungs- bzw. Besoldungsgefüge zu betrachten. 
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Einzelplan 0 – Allgemeine Verwaltung 
 

Zuschussbedarf - in Euro - gesamt  ohne P ersonalkosten SN 

Plan 13.740.200 3.927.900 

Rechnungsergebnis 11.955.101 3.118.099 

  -1.785.099 -809.801 

 
 
UA 00000 - Kreistag  
 
00000.49000 – Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (im SN Personalkosten enthalten) 
Bei der Mittelanmeldung wird in Bezug auf Sitzungsgeld und Verdienstausfall von einer 100 %-igen Teilnahme aller Kreistagsmitglieder an Kreistags-, 
Ausschuss- und Fraktionssitzungen ausgegangen. Gleiches trifft für sachkundige Bürger sowie stimmberechtigte und beratende Mitglieder in den Aus-
schüssen zu.  
Bei der Mittelanmeldung war von einem monatlichen Zuschuss von 10 € ab Januar 2023 für die Teilnahme an der digitalen Kreistagsarbeit ausgegan-
gen. Die Einführung des Ratsinformationssystems verzögerte sich deutlich, sodass erst ab dem Monat November 2023 der Zuschuss gezahlt werden 
musste. Der Zuschuss wurde auf 20 €/Monat festgelegt. Daraus ergaben sich Minderausgaben in Höhe von 8.440 €. 
Der Besuch im Landkreis Kassel ist auch im Jahr 2023 nicht zustande gekommen, wodurch die eingeplanten Übernachtungskosten für 8 KA-Mitglieder 
und die Landrätin nicht angefallen sind (Minderausgaben i. H. von 720,00 €). 
 
00000.53000 - Mieten für Sitzungsräume 
Kostenübernahme der Raummiete in Höhe zur Anhörung zur gymnasialen Oberstufe der TGS Stadtilm am 10.01.2023 in der Stadthalle Arnstadt, 
Erhöhung des Mietzinses für KT-Sitzungen um 760 €/Sitzung; eingeplant war eine Erhöhung von 120 € 
Kostenübernahme für die Bürgermeister-Dienstberatung am 11.09.2023 im Gemeindezentrum Neustadt 
 
00000.62100 - Feiern, Ehrungen und Partnerschaften  
Der Besuch im Landkreis Kassel ist auch im Jahr 2023 nicht zustande gekommen, wodurch die eingeplanten Ausgaben € für Gastgeschenke entfallen 
sind. 
 
00000.65100 – Bücher und Zeitschriften 
Die Beträge für 4 Ergänzungslieferungen für die Lose-Blatt-Sammlung „Kommunalrecht in Thüringen“ lagen im Jahr 2022 unter den tatsächlichen Be-
trägen des Jahres 2023. Die Haushaltsaufstellung erfolge auf Grundlage der Auszahlungen des Jahres 2022. 
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00000.65100 – Sonstige Geschäftsausgaben 
Die Mittelüberschreitung steht im Zusammenhang mit den Traueranzeigen für ein verstorbenes ehemaliges Kreistagsmitglied in 2 regionalen Tageszei-
tungen 
 
 
UA 00200 - Büro  Landrätin  
 
00200.16800 - Erstattungen für Veröffentlichungen in Amtsblatt 
Mehr kostenpflichtige Veröffentlichungen als zur Haushaltsaufstellung geplant. 
 
00200.17810 – Zuweisung Ehrenamt 
Höherer Zuschuss von der Thür. Ehrenamtsstiftung (Zusatzanträge für Fortbildungen und Schülerfreiwilligentag). 
 
00200.62200 - Publikationen 
Mittelüberschreitung aufgrund Kostenerhöhung für Traueranzeigen/Nachrufe für verstorbene Mitarbeiter/ehemalige Bürgermeister etc. in zwei regiona-
len Tageszeitungen 
 
00200.71820 – Förderung Ehrenamt 
Höhere Ausgaben aufgrund Mehreinnahmen in 00200.17810 
 
 
UA 01000 - Rechnungsprüfungsamt  
 
01000.11000 - Prüfungsgebühren 
Die Mehreinnahmen resultieren zum einen aus einer umfangreicheren örtlichen Prüfung der Jahresrechnungen 2018 bis 2020 (Betätigungsprüfung) 
einer Kommune und zum anderen aus einer Ausweitung des Prüfzeitraumes für eine Kommune gegenüber der ursprünglichen Planung. 
 
 
UA 02200 – Personalamt  
 
02200.15700 - Vermischte Einnahmen 
Dieser Haushaltsansatz ist ein Schätzbetrag und kann sehr schwanken, da nicht absehbar ist, wie viele Gerichtstermine anfallen oder zusätzliche Ein-
nahmen entstehen. 
 
02200.16100 - Erstattung vom Land (Betriebsrentenstärkungsgesetz) 
Durch geänderte gesetzliche Grenzen im Rahmen des Betriebsrentenstärkungsgesetzes konnten Erstattungsansprüche durch das vorgenannte Ge-
setz auf weitere Mitarbeiter angewandt werden. 
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02200.16101 - Entschädigung nach § 56 Infektionsschutzgesetz 
Die Auszahlung der Entschädigungsleistungen verlief durch eine Reduktion des hierfür eingesetzten Personals beim Thüringer Landesverwaltungsamt 
deutlich verzögert. Dies führte dazu, dass beantragte Erstattungsleistungen aus dem Jahr 2021 zum Teil mit mehreren Monaten und Jahren Verzöge-
rung ausgezahlt wurden, somit zeitlich nicht planbar waren und unter Umständen erst im Jahresverlauf 2023 als Einnahmen verbucht werden konnten. 
Darüber hinaus war ein weiterer Pandemieverlauf wie auch die Anzahl der tatsächlichen Quarantänefälle kaum einschätzbar. Es erfolgte daher für die-
se HH-Stelle kein Einnahmeansatz. 
 
02200.16400 - Erstattung von gesetzlicher Sozialversicherung (Mutterschaftsgeld) 
Der Haushaltsansatz beruht alljährlich auf Erfahrungswerten. Auf die Anzahl der tatsächlichen Schwangerschaften kann grundsätzlich kein Einfluss 
genommen werden. 
 
02200.16500 – Erstattung von Personalkosten 
Die leichte Erhöhung im HH-Ansatz ist unvorhergesehenen Personaländerungen geschuldet. 
 
02200.56200 - Aus- und Fortbildung 
Der erhöhte Schulungsbedarf, der erforderlich war, konnte auch aufgrund von Absagen der Schulungen nicht komplett durchgeführt werden.  
 
02200.65000 - Bürobedarf 
Hier war eine minimale Überschreitung erforderlich. Ein Ausgleich kann jedoch durch den vorhandenen Deckungskreis und Minderausgaben bei HH-
Stelle 02200.65410 erfolgen. 
 
02200.65100 - Bücher und Zeitschriften 
Durch die abgeschlossenen Tarifverhandlungen und den damit einhergehenden veränderten tarifrechtlichen Grundlagen, erfolgten Neuanschaffungen 
im Bereich der Gesetzesliteratur. 
 
02200.65400 - Dienstreisen 
Für das Personalamt entstanden aufgrund der konsequenten Nutzung von Dienstfahrzeugen nur Reisekosten in Höhe von 443,38 €. 
 
02200.65410 – Dienstreisen Deutsche Bundesbahn 
Pandemiebedingt konnten Dienstreisen, insbesondere mit der Bahn, nicht durchgeführt werden bzw. wurden durch die Mitarbeiter nicht genutzt. Mit 
einem Übergang zur Endemie und dem zunehmenden Angebot an Veranstaltungen und Beratungen in Präsenz ist von einem Rückgang der Telefon-
konferenzen und Online-Meetings auszugehen. Damit einhergehend ist mit einem Anstieg der Ausgaben für Dienstreisen im Jahr 2024 zu rechnen 
 
02200.65500 - Beraterkosten (Stellenbewertung) 
Die Restkosten der Beratungstätigkeit bei Stellenbewertungen belaufen sich insgesamt auf 5.936,70 €. Weitere Kosten durch den Berater werden nicht 
entstehen. 
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02200.67500 - Erstattungen PK an AIK für Bearbeiter Altdeponien 
Im Verlauf des Jahres 2022 erfolgte die Abwicklung der Altdeponie. Zukünftig werden hier die Nachzahlungen für die Personalkostenabrechnungen 
verbucht. 
 
02200.67600 - Erstattung an Kommunalen Versorgungsverband 
Dieser Haushaltsansatz ist ein Schätzbetrag und kann durch die geringe Anzahl von betroffenen Personen stark schwanken. Ab 2024 fallen hier keine 
Kosten mehr an, da die Kindergeldberechnung zukünftig komplett von der Bundesfamilienkasse bei der Agentur für Arbeit durchgeführt wird. 
 
 
UA 02300 – Recht samt    
 
02300.10000 – Verwaltungsgebühren, Beglaubigungen u. ä. 
Die Einnahme von Beglaubigungen ist relativ schwer zu kalkulieren, da sie davon abhängig ist, wie viele Beglaubigungen durch Bürger im Rechtsamt 
angefragt und benötigt werden. 
 
02300.65500 - Sachverst.-, Gerichts- u.ä. Kosten 
In der Haushaltsstelle wurden von geplanten 20.000 € lediglich 12.244,65 € abgerufen. Dies liegt darin begründet, da Kosten für Gerichtsverfahren und 
Rechtsanwaltsgebühren schwer kalkulierbar sind. Das Rechtsamt hat wenig Einfluss auf die Anzahl an eingehenden Verfahren. 
 
 
UA 02800 – Kommunalaufsicht     
 
02800.10000 - Verwaltungsgebühren 
Es wurden weniger Verwaltungsgebühren eingenommen als geplant. Die Widerspruchsgebühren können nur geschätzt werden. Die Einnahmen hän-
gen zum einen davon ab, wie viele und welche Widerspruchsakten durch die Kommunen übersandt werden und wie hoch der jeweilige Streitwert ist. 
Weiterhin hängen die Einnahmen auch davon ab, ob die Widerspruchsführer nach der Anhörung durch uns an ihrem Widerspruch festhalten. Hierzu 
können vorab keine verlässlichen Prognosen getroffen werden, so dass wir uns bei der Planung an den Vorjahresergebnissen orientieren. 
 
02800.56200 und 02800.650000 - Aus- und Fortbildung sowie Bürobedarf 
Die Minderausgaben in den HHSt. 02800.56200 und 02800.650000 wurden aufgrund des Deckungsringes zum Ausgleich der HHSt. 02800.65100 (Bü-
cher und Zeitschriften) herangezogen.  
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UA 03000 – Kämmerei  
 
03000.65510 – Sachverständigenkosten 
Die Steuerberatungskosten wurden nicht vollständig in Anspruch genommen. Es waren Beratungskosten bezüglich der Neuregelungen zur Umsatzbe-
steuerung der öffentlichen Hand (§ 2b UStG) vorgesehen und die genaue Höhe der Inanspruchnahme von Beratungsleistungen konnte bei Haushalts-
aufstellung nicht genau geplant werden. 
 
 
UA 03300 – Kreiskasse  
 
03300.10000 - Vollstreckungsgebühren 
Es wurden weniger Amtshilfeersuchen, für die gemäß § 36 Abs. 3 ThürVwZVG Vollstreckungsgebühren erhoben werden, dem Landkreis übermittelt. 
 
03300.65800 – Bankgebühren, Transaktions- und Zahlungsgarantiekosten ec-cash 
Durch den Wegfall der Verwahrentgelte der Banken konnte im Bereich der Bank- und Transaktionsgebühren Mittel eingespart werden. 
 
 
UA 03500 – Gebäude und L iegenschaftsmanagement  
 
03500.13000 - Einnahmen aus Verkauf 
Durch einen Holzverkauf wurden zusätzliche Einnahmen erzielt. 
 
03500.15400 - Rückzahlungen 
Durch hohe Rückzahlung der Versorger und Versicherungspartner kam es zu höheren Einnahmen. 
 
03500.16800 - Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes 
Die Mehreinnahmen resultieren aus Erstattungen Betriebskostenvorauszahlungen Sparkasse u. IKPV und Rückzahlungen von den Versorgern (Gas, 
Strom, Wasser). 
 
03500.51000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  
Es konnten die eingeplanten finanziellen Mittel nicht vollständig aufgebraucht werden, da perspektivisch mit weitaus höheren Ausgaben für Erbbauzin-
sen für den Standort Geraberg sowie die neue Rettungswache Frauenwald gerechnet wurde. 
 
03500.52100 - Ausstattungsgegenstände 
Geplante Möbel für das Medienzentrum wurden nicht bestellt, da der Umbau des Verwaltungsgebäudes Am Technikum 6 in Ilmenau aufgrund verspä-
teter Baugenehmigung erst in 2024 umsetzbar ist. 
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03500.54000 – Pandemie Covid-19 
Es ergaben sich Mehrausgaben aufgrund höherer Kosten aufgrund notwendiger Anmietungen/Reinigung der Abstrichstellen, Kündigung erst April/Mai 
2023. 
 
03500.61000 - Dienstleistungen Dritter 
Der geplante Umzug des Medienzentrums in das Gebäude am Technikum 6 Ilmenau fand durch Bauverzögerungen nicht statt. Kosten für den Umzug 
des BKS in das GAZ entstanden nicht. 
 
03500.65000 - Bürobedarf gesamte Verwaltung Büromaterial 
Es kam es zu Kostensteigerungen bei der Anschaffung von Büromaterial.  
 
03500.65210/65300 - Fernmeldegebühren/ Öffentliche Bekanntmachungen (Ausschreibungen) 
Im Bereich der Fernmeldegebühren kam es durch den Anbieter zu Preiserhöhungen, weshalb die Kosten stiegen. Bei den öffentlichen Bekanntma-
chungen kam es zu einer Erhöhung der Anzahl beauftragter Ausschreibungsverfahren, somit ergeben sich die Mehrausgaben. 
 
 
UA 08300 – Aus - und Fortbildung  
 
08300.15000 - Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen 
Dieser Haushaltsansatz ist ein Schätzbetrag und kann durch die geringe Anzahl von betroffenen Personen stark schwanken. Abrechnungen erfolgen 
zeitversetzt. 
 

08300.56200 – Ausbildung zentral 
Dieser Haushaltsansatz ist ein Schätzbetrag und kann durch die geringe Anzahl von betroffenen Personen stark schwanken. Abrechnungen erfolgen 
zeitversetzt. 
 

HH-Stelle 08300.56201 - Ausbildung (Reisekosten) 
Dieser Haushaltsansatz ist ein Schätzbetrag und kann durch die geringe Anzahl von betroffenen Personen stark schwanken. Eine genaue Vorhersage, 
in welchem Umfang Reisekosten entstehen werden, ist nicht möglich. 
 
08300.65100 – Bücher und Zeitschriften 
Dieser Haushaltsansatz ist ein Schätzbetrag und kann durch die geringe Anzahl von betroffenen Personen stark schwanken. Dem Personalamt ist vor-
her nicht bekannt, wieviel Literatur neu erscheinen wird. 
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Einzelplan 1 – Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
 

Zuschussbedarf – in Euro -  gesamt  ohne PK   

Plan 6.815.900 -848.200 Überschuss 

Rechnungsergebnis 6.071.556 -1.426.379 Überschuss 

 744.344 -578.179  

 
 
UA 11000 – Ordnungs - und Gewerbeamt  
 
11000.10000 - Verwaltungsgebühren Waffenrecht, Personenstandswesen, Allgemeines Ordnungsrecht 
Auf dieser HHSt. werden Verwaltungsgebühren des SG Allg. Ordnungsrecht, Waffenrecht, Personenstandswesen/ Staatsangehörigkeit, Gewerberecht 
(Schornsteinfegerrecht) vereinnahmt. 
 
11000.10400 - Gebühren Ausländerbehörde 
Bei nahezu gleichbleibenden Gebührensätzen wurde erneut mehr als 2021 eingenommen. Daran wird das deutlich gestiegene Arbeitspensum in die-
sem Bereich deutlich. Die Zahlen der Zuwanderung sowie der Flüchtlinge haben weiter zugenommen. Die Zahl der im IK lebenden Ausländer hat sich 
2023 erneut um ca. 1.000,- Personen erhöht und liegt nun bei über 10.000. Dazu kam die sogenannten Ukraine Flüchtlingskrise, die sich jedoch in der 
Einnahmeposition nicht auswirkt, da hier alle Amtshandlungen von der Gebührenpflicht befreit waren. Rechnet man tatsächliche und fiktive Einnahmen 
(Gebührenbefreiungen, insbesondere Ukraine ca. 146.000,- €) zusammen, so ergibt sich eine Verdreifachung der bearbeiteten Fälle im Vergleich zu 
den Vorjahren. Im HH-Ansatz 2024 wurde dieser erhöht. 
 
11000.56200 - Aus- und Fortbildung 
Im Zuständigkeitsbereich des Ordnungs- und Gewerbeamtes ist nahezu jährlich mit Gesetzesänderungen umzugehen. Die Bandbreite der zu vollzie-
henden Gesetze ist erheblich. Hinzu kommen personelle Veränderungen, woraus sich ein Schulungsbedarf ergibt. Zum Teil sind Schulungen auch 
gesetzlich vorgeschrieben (z. B. Standesamtswesen). Da nicht alle Themen durch den Landkreistag oder die Verwaltungsschule kostengünstig ange-
boten werden, ist die Teilnahme an teuren Speziallehrgängen notwendig (z. B. Waffenrecht, Gewerberecht-, Ausländerrecht, Staatsangehörigkeits-
recht, usw.). Insbesondere Schulungen im Bereich Anwendersoftware in der ABH waren sehr kostenintensiv. Der HH Ansatz 2024 wurde erhöht. 
 
11000.65020 - Bundesdruckerei eAT 
Die Kosten für die Bundesdruckerei sind abhängig von den Einnahmen der HHSt 11000.10400. 
Für Flüchtlinge ist ein großer Teil der Dokumente und für aus der Ukraine Geflüchtete generell kostenfrei, jedoch entstehen Kosten bei der Bundesdru-
ckerei (Vordrucke, Duldung, Reiseausweise, Ausweisersatz u. ä.), die der Landkreis trägt.  
Mehrausgaben durch kostenfreie Erstellung von Dokumenten für aus der Ukraine Geflüchtete werden dem Land in Rechnung gestellt. 
 
 



 20 

UA 11300 – Verkehrsamt  
 
11300.10000 - Einnahmen Verwaltungsgebühren Kfz-Zulassung 
Die tatsächlichen Einnahmen durch die Zulassung von Kraftfahrzeugen und Anhänger sind um knapp 7 % geringer - wie geplant – ausgefallen. Die 
allgemeine Kaufkraft der Bürgerinnen und Bürger ist durch die gestiegenen Lebenshaltungs- und Heiz-/Stromkosten aufgrund des anhaltenden Ukrai-
ne-Krieges tatsächlich geschwächt. Damit werden in erster Linie nur notwendige Ausgaben getätigt und Investitionen in andere, fortschrittlichere Kraft-
fahrzeuge bleiben im Regelfall aus. 
Hinzu kommt noch, dass die Förderprogramme bei alternativen Antriebssystemen ausgelaufen sind und insgesamt die deutlich gestiegenen Anschaf-
fungskosten für Neufahrzeuge und junge Gebrauchtfahrzeuge das Kaufverhalten beeinflussen. Dadurch bleiben Fahrzeuge eher im Fahrzeugbestand 
der Halter und es finden hier weniger Fahrzeugwechsel statt. 
 
11300.10001 - Einnahmen Anordnungsverfahren im Kfz-Zulassungswesen 
Die erzielten Einnahmen entsprechen etwa dem Planansatz. Durch die angespannte Wirtschaftslage und den gestiegenen Lebenshaltungskosten sinkt 
die Liquidität der Vollstreckungsschuldner, denn die tatsächlichen Einnahmen sind auch immer von den wirtschaftlichen Verhältnissen des Vollstre-
ckungsschuldners (Zahlungsfähigkeit) abhängig.  
 
11300.10002 - Einnahmen Verwaltungsgebühren Führerscheinwesen 
Die Einnahmen im Jahr 2023 haben die Planzahlen um gut 13% übertroffen. Die Mehreinnahmen lassen sich durch die erhöhten Antragstellungen in 
der Fahrerlaubnisbehörde begründen. Da eine vorhersagbare Zahl an Bürgervorsprachen nicht möglich ist, wurden die geplanten Einnahmen für 2023 
konservativ geschätzt. Ein maßgeblicher Grund hierfür sind die gesetzlichen Umtauschfristen für die sich noch im Umlauf befindlichen Papierführer-
scheine der BRD und DDR, die sukzessive bis 2033 getauscht werden müssen. 
 
11300.10003 - Einnahmen Straßenverkehrsbehörde 
Die Einnahmen der Straßenverkehrsbehörde haben sich aufgrund der Vielzahl von straßenverkehrsrechtlichen Anordnungen nahezu verdoppelt im 
Vergleich zum Planansatz 2023.  Begründet werden kann dies im Allgemeinen durch die erhöhte Bautätigkeit nach der Corona-Pandemie sowie mit 
dem Weideraufleben des öffentlichen Lebens (deutliche Zunahme von Veranstaltungen) sowie mit dem aktuell vorherrschenden Breitbandausbau im 
Landkreis. 
 
11300-10006 - Einnahmen gewerblicher Personen- und Güterkraftverkehr 
Die geplanten Einnahmen für das Jahr 2023 wurden um 8,8 % übertroffen. Die Abweichung ergibt sich aus weiteren Anträgen von neuen bzw. beste-
henden Unternehmen, die weder planbar noch prognostizierbar waren. Die für das Jahr 2023 geplanten Einnahmen wurden konservativ geschätzt und 
nur wiederkehrend anfallende Gebühren als Einnahmen berechnet. 
 
11300.10030 - Zulassungsverfahren i-Kfz (Online-Verfahren) 
Die geplanten Einnahmen für 2023 wurde tatsächlich um über 40 % übertroffen und führten zu den Mehreinnahmen. Grund hierfür ist das Inkrafttreten 
der 4. Wirkstufe des i-Kfz-Verfahrens (01.09.2023), an dem nunmehr neben den Privatpersonen auch juristische Personen teilnehmen können. Hinzu 
kommt, dass sich auch die Bedingungen zur Online-Außerbetriebsetzung vereinfacht haben, denn es ist hierzu keine aufwändige Identifizierung mehr 
notwendig.  
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11300.56200 - Aus- und Fortbildung 
Durch Verzögerung bei der Besetzung offener Planstellen und nicht vorhersehbaren Langzeiterkrankungen wurde – wie im Vorjahr - großer Wert auf 
die Sicherstellung der Arbeitsfähigkeit gelegt und geplante Ausbildungsmaßnahmen wie Inhouse-Schulungen etc. gestrichen und für das Jahr 2024 
neu geplant. 
 
11300.61000 - Kosten an Dienstleister für elektr. Stilllegung KFZ 
Die Haushaltsstelle korrespondiert mit der Einnahme-HH-Stelle 11300.10030. Hier sollen Ausgaben bzw. Aufwendungen für die regenerierten Einnah-
men im i-Kfz wie Gebühren und Bereitstellungszahlungen für E-Payment-Dienste bezahlt werden. Aktuell wird ein Großteil der E-Paymentzahlungen 
über das Lastschriftverfahren mit Sperrvermerk sowie Giropay geleistet und entsprechend des derzeitigen E-Payment-Lösung der S-Public Services 
von der Sparkasse fallen hierzu keine erhöhten Nutzungsgebühren an, welche über diese Haushaltsstelle abgerechnet werden müssen. 
 
11300.65010 - Vordrucke und Dokumente für Kfz-Zulassungs- u. Führerscheinstelle 
Im Jahr 2023 haben sich die tatsächlichen Ausgaben um knapp 10 % zum Planansatz erhöht. 
Die in dieser Haushaltsstelle verbuchten Ausgaben dienen zum einen im Bereich der Kfz-Zulassung für die Beschaffung von sicherheitsempfindlichen 
Materialien zur Ausfertigung von Kfz-Zulassungsdokumenten und zum anderen im Bereich der Fahrerlaubnisbehörde für die Befriedigung von Rech-
nungen der Bundesdruckerei für die Lieferung von EU-Kartenführerscheinen, Fahrerkarten und Qualifikationskarten, die durch die Antragsteller bean-
tragt wurden. Die Ausgaben sind nicht konkreter planbar und richten sich nach der Anzahl der Antragsstellungen. 
Die Höhe der Ausgaben steigt proportional zu den Einnahmen in den Haushaltsstellen 11300.10000 (Verwaltungseinnahmen Kfz-Zulassung) und ins-
besondere 11300.10002 (Verwaltungseinnahmen Führerschein).  
Die Erhöhung der Ausgaben ist speziell mit den ansteigenden Antragstellungen in der Fahrerlaubnisbehörde zu begründen. Die Bürgerinnen und Bür-
ger beantragen hier erhöht neben dem laufenden Pflichtumtausch auch die Ausstellung von EG-Kartenführerscheinen für die Fahrerlaubnisklassen für 
Berufskraftfahrer (Lkw, Bus usw.) aufgrund der 5-jährigen Befristung. Diese benötigen zusätzlich für den beruflichen Einsatz eine Berufsfahrerqualifika-
tionskarte sowie eine Fahrerkarte im Check-Kartenformat. 
Alle diese Dokumente werden von der Bundesdruckerei gefertigt, werden bei Antragstellung bereits von den Antragstellern bezahlt (Einnahmen in der 
Haushaltsstelle 11300.10002 - Verwaltungsgebühren Fahrerlaubnisbehörde -) und müssen durch das Verkehrsamt nach Rechnungslegung der Bun-
desdruckerei fristgerecht ausgeglichen werden. 
 
11300.65500 - Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten 
Die geplanten Ausgaben für 2023 wurde nicht erreicht. Im Plansatz wurden mögliche Ausgaben im Zusammenhang mit der Umschreibung von ukraini-
schen Kraftfahrzeugen sowie den Tausch von ukrainischen Führerscheinen prognostiziert. Diese Verfahren sind aber durch die Allgemeinverfügungen 
vom Bundesministerium sowie des Freistaates Thüringen nicht zum Tragen gekommen. 
 
11300.65510 - Honorare Gutachten, amtl. Übersetzungen, Taxi 
Die geplanten Ausgaben für 2023 wurde nicht erreicht und werden wie die Minderausgaben in der Haushaltsstelle 11300.65500 begründet. 
 
11300.67000 - Ausgaben für Erstattung der Gebühren an das KBA Flensburg 
Die geplanten Ausgaben im Jahr 2023 haben sich tatsächlich nicht bestätigt und wurden nicht erreicht. 
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Die hier anfallenden Ausgaben an das KBA für Führerscheine, Kfz-Zulassungsvorgänge etc. sind vom Antragsteller vereinnahmte Gebühren für das 
Kraftfahrt-Bundesamt und richten sich maßgeblich nach den Antragseingängen bei Kfz-Zulassungsbehörde und Fahrerlaubnisbehörde. Durch Rück-
gang der Einnahmen im Bereich Kfz-Zulassung und keinem noch höheren Antragsanstieg im Bereich der Fahrerlaubnis mussten insgesamt weniger 
Gebühren als geplant an das Kraftfahrt-Bundesamt abgeführt werden. 
 
 
UA 12000 – Umweltamt  
 
12000.10050/10100/10150 - Gebühren der unteren Abfall-, Immissionsschutzbehörde und der unteren Wasserbehörde und der unteren Bodenschutz-
behörde 
Die Höhe der Einnahmen aus Verwaltungsgebühren ist abhängig von den zu bearbeitenden Anträgen und der Gebührenhöhe nach der Verwaltungs-
kostenordnung des TMUEN. Bei den Gebühren der unteren Immissionsschutzbehörde wurden aufgrund zweier nicht absehbarer Genehmigungsver-
fahren mit relativ hohen Investitionskosten Mehreinnahmen erzielt. Die Mindereinnahmen bei der unteren Wasserbehörde/unteren Bodenschutzbehör-
de resultieren aus der im Vergleich zu vergangenen Jahren geringeren Anzahl von Anträgen, für die nach der Verwaltungskostenordnung relativ hohe 
Gebühren zu erheben sind. 
 
12000.16100 - Erstattung vom Land für Altlastenbehandlung 
Einnahmen Fördermittel aufgrund der Richtlichtlinie zur Förderung der Altlastenbehandlung im Freistaat Thüringen – Förderrichtlinie Altlasten. 
Es wurden 100-Prozent-Förderungen für 3 Projekte (Untersuchung mehrerer Altlastenstandorte) bewilligt. 
Entsprechend den Mehreinnahmen auch Mehrausgaben in der Haushaltsstelle 12000.61000. 
 
12000.16800 - Erstattungen vom übrigen Bereich 
Die Einnahmen entstehen durch die Verrechnung von Auslagen aus den Gebühreneinnahmestellen 10050, 10100 und 10150. Es sind Kosten für Ver-
öffentlichungen in Genehmigungs- und Zulassungsverfahren, die zunächst durch das Landratsamt gezahlt und dann mit den Verwaltungskosten von 
den Antragstellern als Auslagen erhoben werden. Die Höhe ist abhängig von der Zahl der entsprechenden Verfahren. Keine Einnahmen aufgrund der 
nicht durchgeführten Verfahren. 
 
12000.17100 - Zuweisung vom Land "Regionalbudget Nachhaltigkeit" 
Regionalbudget "Nachhaltigkeit": Übertragung nicht verbrauchter Mittel aus dem Jahr 2022, HV 3Z zugunsten Deckungsring 1 17; entsprechende Aus-
gabe in der Hhst. 12000.63100 
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12000.61000 - Dienstleistungen durch Dritte 
Es waren für die Nachsorge der stillgelegten Deponien (Nachsorge in Verantwortung des Ilm-Kreises) geplant und für Gefährdungsabschätzungen 
nach § 9 Abs. 1 BBodSchG unter Ausnutzung der Richtlichtlinie zur Förderung der Altlastenbehandlung im Freistaat Thüringen – Förderrichtlinie Altlas-
ten (Einnahmen Hhst. 16100). 
Aufgrund der gewährten 100-Prozent-Förderungen für die Untersuchung mehrerer Altlastenstandorte wurden für diese Maßnahmen finanzielle Mittel 
zweckgebunden ausgegeben (Einnahmen-Hhst. 12000.16100).  
Die für die Nachsorge der stillgelegten Deponien geplanten Mittel erwiesen sich im Ergebnis der Ausschreibung der Leistungen als nicht ausreichend. 
Um die dringend erforderlichen Maßnahmen durchführen zu können, wurde eine überplanmäßige Ausgabe in Höhe beantragt und genehmigt. 
 
12000.63100 - Projekt "Ilm-Kreis blüht" "Regionalbudget Nachhaltigkeit" 
Ausgabe zweckgebundener aus dem HH-Jahr 2022 übertragener Mittel aus dem Regionalbudget "Nachhaltigkeit", entsprechende Einnahme in der 
Hhst. 17100. Die Ausgabe beruht auf einer Zuwendung des TMUEN im Rahmen des „Regionalbudget Nachhaltigkeit“ und wurde für die Initiative „Ilm-
Kreis blüht“ verwendet. 
 
12000.65400 - Dienstreisen 
Der überwiegende Teil dieser Ausgaben sind Wegstreckenentschädigungen für die dienstliche Nutzung privater Kfz. Durch verstärkte Nutzung der 
Fuhrparkfahrzeuge konnten diese Ausgaben reduziert werden 
 
12000.65840 - Ersatzvornahme 
Angesetzt waren finanzielle Mittel für die Beräumung und Entsorgung wilder Müllablagerungen. 
Für die Beräumung wilder Ablagerungen mussten im Jahr 2023 weniger aufgewendet werden, u. a. weil für Leistungen Dritter aus dem Jahr 2023 die 
Rechnungslegung erst 2024 erfolgte. Weitere Ersatzvornahmen, z. B. zur Gefahrenabwehr, waren nicht erforderlich. 
 
12000.66100 - Mitgliedsbeiträge 
Es waren finanzielle Mittel für die Mitgliedsbeiträge des Landratsamtes/Landkreises im Landschaftspflegeverbandes Thüringer Wald e.V., DWA, DWA 
Gewässernachbarschaften, Verein Zukunftsfähiges Thüringen und den Förderbeitrag Förderverein Biosphärenreservat Vessertal geplant. 
Aufgrund eines Beschlusses der Mitgliederversammlung des LPV Thüringer Wald e.V. am 16.11.2022 mussten die Landkreise einen Zusatzbeitrag von 
bezahlen. Das war bei der Mittelanmeldung zum Haushalt noch nicht bekannt. 
 
12000.67800 - Erstattung an ABW 
Erstattungen an das ABW für den Einsatz von geförderten Arbeitskräften im Umweltamt (Maßnahmen § 16i SGBII) und Kosten Bundesfreiwilligen-
dienst. 
 
12000.71800 - Zuschüsse für Projektförderung und an Vereine als institutionelle Förderung 
Für die Förderung von Vereinen und Projekten wurden 2023 finanzielle Mittel beantragt und bewilligt. Ein Förderantrag der Stadt Stadtilm für das Nah-
erholungsgebiet Singer Berg bzw. Waldlehrpfad „Singer Berg“ konnte nicht bewilligt werden, da der Stadt Stadtilm hierfür eine LEADER-Förderung 
bewilligt worden war. 
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UA 12200 - Klimaschutz  
 
12200.17000 - Zuweisung vom Bund - Kommunalrichtlinie des BMWK 
Aufgrund des Bundesverfassungsgerichtsurteils vom 15.11.2023 wurden die Mittel des BMWK (KTF) gestrichen und es konnten keine Anträge mehr 
gestellt werden, so dass kein Mittelabfluss wie geplant möglich war. Des Weiteren konnten im Antragszeitraum keine Fördermittel beantragt werden da 
die dafür zugrunde liegenden Projekte nicht antragsreif waren und die Vorbereitungsphase für die Anträge aufgrund des Krankenstandes (August- En-
de November 2023) des Klimaschutzmanagers nicht wie geplant abgeschlossen werden konnte. Die KfW Förderung für das Projekt „Dannheim“ konnte 
beantragt und durch die KfW bewilligt werden. Ebenso beantragt und bewilligt werden konnte die Maßnahme „Dannheim“ über die Richtlinie KlimaIn-
vest. 
 
12200.17000 - Zuweisung vom Land – TMIL "Förderrichtlinie zu Projekten und Maßnahmen der Regionalentwicklung und 
zur Gestaltung der Folgen des demografischen Wandels" 
Das geplante Vorhaben war fertig mit dem TMIL abgestimmt. Der Abschluss des Förderantrages war aufgrund des Krankenstandes des zuständigen 
Bearbeiters von August bis Ende November 2023 nicht möglich. Da im Dezember der Haushaltsschluss war konnte das Projekt im Jahr 2023 nicht mit 
dem TMIL endabgestimmt werden. 
 
12200.63200 - Projekt Bildung 
Es konnten weniger Projekte mit externen Bildungsanbietern den Schulen angeboten werden als in der Haushaltsplanung 2022 angedacht. 
 
12200.63201- klimafreundliche Mobilität 
Für die Projekte „STADTRADELN“ und „SCHULRADELN“ wurden weniger Mittel benötigt als bei der Haushaltsplanung 2022 für das Jahr 2023 ange-
dacht. 
 
12200.65300 - Öffentlichkeitsarbeit 
Mit den Mitteln sollte ein „Klimaschutzportal“ als Plattform zur besseren Kommunikation des Thema Klimaschutz und Klimaanpassung erarbeitet wer-
den. Aufgrund der Umstellung der Webseite auf eine neue Struktur konnte das Projekt im Jahr 2023 nicht umgesetzt werden. 
 
12200.65500 - Konzeptstudie Dannheim 
Im Haushaltszeitraum konnte die Erarbeitung der Förderanträge beauftragt werden die zur Bewilligung von Fördermitteln führte. Eine Umsetzung der 
Maßnahme konnte aufgrund der fehlenden Ausschreibung im Haushaltsjahr 2023 nicht erfolgen. 
 
12200.65501 - Klimaschutzkonzept Ilm-Kreis 
Die Maßnahme konnte aufgrund fehlender zeitlicher Ressourcen des Klimaschutzmanagements zur Begleitung des Prozesses nicht begonnen werden. 
Des Weiteren konnten im Haushaltsjahr 2023 die angedachten Fördermittel über die Kommunalrichtlinie und die Richtlinie KlimaInvest nicht beantragt 
werden. Dieses ist die Voraussetzung dafür gewesen die Mittel verausgaben zu können. 
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12200.65502 - Potentialstudie Erneuerbare Energien 
Der Projektantrag beim TMIL für das vorliegende Projekt konnte aufgrund des Krankenstandes des Klimaschutzmanagers von August bis Ende No-
vember 2023 nicht zum Abschluss gebracht werden und eine angedachte Umsetzungsbegleitung der Maßnahme im Jahr 2023 war damit nicht mehr 
möglich. 
 
12200.71500 - Zuschuss an Ilm-Kreis-Kliniken Arnstadt-Ilmenau gGmbH 
Das Projekt wurde im Jahr 2023 vorbereitet kam im Jahr 2023 jedoch nicht zur Umsetzung. Eine Mittelverausgabung ist deshalb nicht erfolgt. 
 
12200.71800 - Kommunaler Klimafonds 
Die Ausschreibung „Kommunaler Klimafonds“ fand im April 2023 erstmalig statt. Bei dem Projektaufruf konnten von sieben beantragten Projekten 
sechs bewilligt werden. Aufgrund des Fördervolumens wurden nicht alle Fördermittel verbraucht die im Jahr 2022 bei der Haushaltsaufstellung einge-
plant wurden. 
 
 
UA 13000 – Brandschutz  
 
13000.15300 - Erstattungen 
Keine Erstattungen in dem Bereich.  
 
13000.16700 - Kostenerstattung von der Bahn AG für Instandhaltung Technik Tunnelbasiseinheit 
Höhere Erstattungen für die Instandhaltung Technik Tunnelbasiseinheiten. 
 
13000.17100 - Zuwendung vom Land (Fahrerlaubniserweiterung) 
Höhere Zuwendung durch Land, da mehr Anträge bewilligt wurden. Weitergabe an Gemeinden erfolgt 
 
13000.17102 - Zuweisung vom Land (Dienstkleidung, Persönliche Schutzausrüstung) 
Zuwendung des Landes zum Erwerb persönlicher Schutzausrüstung für ehrenamtliche Feuerwehrangehörige, teilweise Eigennutzung durch Landkreis, 
Rest als Förderung für die Gemeinden. 
 
13000.52300 - Instandhaltung Technik Tunnelbasiseinheit 
Höherer Aufwand durch diverse Prüfungen und Reparaturen, aber auch höhere Erstattungen, tlw. Vorjahr, durch das Land. 
 
13000.55100 - Unterhaltung der Fahrzeuge 
Höhere Kosten für Instandhaltung der Fahrzeuge im Bereich Brandschutz, Erledigung diverser Reparaturen und Erfüllung von Wartungsvorschriften. 
Gleichzeitig steigende Kosten durch Inflation. 
 
13000.56200 - Aus- und Fortbildung 
Fehlende Rechnungslegung einer größeren Weiterbildungsveranstaltung in 2023. 
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13000.56210 - Aus- und Fortbildung Externe 
Teilnahme von ehrenamtlichen Kreisbrandmeistern an Fachfortbildungen. 
 
13000.57000 - Verbrauchsmaterial 
Höherer Bedarf an Verbrauchsmaterial im Bereich Brandschutz. 
 
13000.58000 - Verpflegung bei Einsätzen, Übungen u.ä.  
Niedrigere Verpflegungskosten durch geringere Anzahl an Übungen und Einsätzen. 
 
13000.61000 - Dienstleistungen durch Dritte 
Preissteigerungen durch Inflation. 
 
13000.65500 - Honorare für Externe und Gutachterkosten 
Start der Projekte, bspw. digitale Alarmierung, in diesem Bereich in 2023, aufgrund fehlender personeller Ressourcen beim Land, nicht möglich gewe-
sen. 
 
13000.71200 - Zuweisung an Gemeinden (Führerscheinerweiterung) 
Höhere Zuwendung durch Land, da mehr Anträge bewilligt wurden. Weitergabe an Gemeinden erfolgt. 
 
13000.71201 - Zuweisung an Gemeinden (Jugendfeuerwehr) 
Höhere Zuwendung durch Land, da mehr Anträge bewilligt wurden. Weitergabe an Gemeinden erfolgt. 
 
13000.71202 - Zuwendungen an Gemeinden (Dienstkleidung) 
Zuwendung des Landes zum Erwerb persönlicher Schutzausrüstung für ehrenamtliche Feuerwehrangehörige, teilweise Eigennutzung durch Landkreis, 
Rest als Förderung für die Gemeinden. Förderprogramm soll lt. Land auslaufen. 
 
13000.71801 - Ehrenamtsförderung  
Geringerer Abruf an Fördermitteln durch div. Organisationen. 
 
 
UA 13100 – Feuerwehrtechnisches Zentrum Ilmenau (FTZ  
 
13100.16900 – Innere Verrechnungen (UA 13000, 13200 und 14000) 
Geringere Anzahl an Veranstaltungen und Übungen, bedingt Auslastung der Feuerwehren, im Bereich Brand- und Katastrophenschutz. 
 
13100.52200 - Instandhaltung von Ausstattungsgegenständen, Geräten 
Verschiebung geplanter Preisanstiege durch Anbieter. 
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13000.55100 - Unterhaltung der Fahrzeuge 
Geringerer Wartungsbedarf Fahrzeug FTZ. 
 
13100.55400 - Kraftstoffe 
Umstellung der Kostenlegung wegen Tankkarten (zentrale Abrechnung). 
 
13100.56200 - Aus- und Fortbildung 
Absage von Fortbildungen durch Anbieter. 
 
13100.65000 - Bürobedarf 
Geringerer Bürobedarf. 
 
13100.65500 - Honorare für Externe und Gutachterkosten (TÜV) 
Geringere Anzahl an „Flaschen-TÜV“ wie kalkuliert. Keine Preissteigerung durch Anbieter, wie ursprünglich geplant. 
 
 
UA 13200 – Atemschutzübungsanlage (ASÜ) Gehren  
 
13200.11000 – Benutzungsgebühren Atemschutzübungsanlage (ASÜ) 
Erhöhte Einnahmen durch höhere Anzahl an kostenpflichtigen Durchgängen. 
 
 
UA 13300 – Kreisausbildung 
 
13300.58000 – Verpflegung 
Erhöhte Anzahl an Lehrgängen zur Deckung des Bedarfes der kommunalen Feuerwehren im Landkreis. 
 
 
UA 14000 – Katastrophenschutz     
 
14000.15300 – Erstattungen 
Zusätzliche Erstattung durch das Land für Ausrüstung im Katastrophenschutz. 
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14000.16000 - Erstattungen vom Bund 
Erstattungen durch den Bund für Instandhaltung Fahrzeuge. 
 
14000.16800 - Kostenerstattungen für Katastrophenschutzeinsätze 
Geringere Einsatzkosten und folglich verringerte Erstattung durch Verursacher. 
 
14000.52101 - Beschaffung von Ausstattungsgegenständen, Geräten usw.- für Katastrophenschutzeinsätze 
Reserve für Einsätze.  
 
14000.52200 - Instandhaltung von Ausstattungsgegenständen, Geräten 
Instandsetzung diverser Einsatzmittel, da verhältnismäßiger als Ersatzbeschaffung. 
 
14000.55100 - Unterhaltung Fahrzeuge 
Höhere Kosten für Instandhaltung der Fahrzeuge im Bereich Katastrophenschutz, teilweise Beseitigung größerer Mängel (bspw. diverse Reparaturen 
von Fahrzeugen im Betreuungszug). 
 
14000.55400 - Kraftstoffe 
Geringere Kosten für Kraftstoffe im Bereich Katastrophenschutz. 
 
14000.56000 - Dienst- und Schutzbekleidung 
Lieferschwierigkeiten bei Hersteller, Ausschreibung durch späten Haushalt nicht vollumfänglich möglich (fehlende Möglichkeit der Rechnungslegung in 
2023). 
 
14000.56200 - Aus- und Fortbildung 
Absage von Aus- und Fortbildungsveranstaltungen durch Anbieter. 
 
14000.56210 - Aus- und Fortbildung Externe 
Geringere Kosten durch reduzierte Teilnahme an Veranstaltungen. 
 
14000.57000 - Verbrauchsmaterial 
Geringerer Verbrauch an Materialien. 
 
14000.57001 - Pandemie-Covid 19 (Verbrauchsmaterial) 
Keine Kosten für Infektionsschutzausrüstung, da kein Verbrauch. 
 
14000.57002 - Verbrauchsmaterial für Katastrophenschutzeinsätze 
Geringerer Verbrauch durch weniger Einsätze und Übungen. 
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14000.58000 - Verpflegung bei Einsätzen, Übungen u. ä. 
Niedrigere Verpflegungskosten durch geringere Anzahl an Übungen und Einsätzen. 
 
14000.61001 - Dienstleistungen durch Dritte - für Katastrophenschutzeinsätze 
Keine Kosten durch Katastrophenschutzeinsätze, Ausnahme Vorhaltung Treibstoffreserve. 
 
14000.65500 - Honorare für Externe und Gutachterkosten 
Erweiterung Machbarkeitsstudie Neubau Fahrzeugstellplätze Katastrophenschutz (Variantenvergleich). 
 
14000.67800 - Erstattung an ehrenamtliche Einsatzkräfte 
Nur geringe Erstattungen erforderlich gewesen. 
 
14000.67900 – Innere Verrechnung (UA 13100) 
Geringere Anzahl an Übungen und Einsätzen führten zu geringeren Kosten. 
 
 
UA 16000 – Rettungs dienst  
 
16000.11000 - Leitstellengebühr für vermittelte Einsätze 
Höhere Einnahmen durch höhere Leitstellengebühr (Ergebnis der Verhandlungen mit den Kostenträgern im Rettungsdienst). 
 
16000.50000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Relaisstellen) 
Verzögerung der Mängelbeseitigung durch Probleme bei den Anbietern. Geplante Maßnahmen wurden tlw. günstiger in der Umsetzung. 
 
16000.52200 - Instandhaltung von Ausstattungsgegenständen, Geräten 
Reduzierte Kosten durch Modernisierung Leitstelle. 
 
16000.53300 - Leasinggebühren IT 
Geringere Kosten durch fehlende Vertragsabschlüsse, keine Angebote bei Ausschreibungen. 
 
16000.54600 - Elektroenergie 
Geringere Energiekosten durch Preisänderungen. 
 
16000.55100 - Unterhaltung Fahrzeuge 
Geringere Wartungskosten für LNA/OrgL Fahrzeug 
 
16000.56000 - Dienst- und Schutzkleidung 
Lieferschwierigkeiten bei Hersteller (fehlende Möglichkeit der Rechnungslegung in 2023). 
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16000.56200 - Aus- und Fortbildung 
Höhere Anzahl an Fortbildungen in der Leitstelle 
 
16000.56210 - Aus- und Fortbildung Externe 
Geringere Kosten durch Aus- und Fortbildung bei LNA/OrgL 
 
16000.61000 - Dienstleistungen durch Dritte 
Einige Projekte sind noch nicht abgeschlossen, dementsprechend erfolgte noch keine Rechnungslegung in 2023. 
 
16000.65500 - Honorare für Externe und Gutachterkosten 
Gutachten zur Überprüfung Rettungsdienstbereich (Bedarf Rettungsmittel) wurde begonnen, bisher wurde durch den Auftragnehmer bisher nur ein 
Teilbetrag abgerufen. Zusätzlich Gutachten zur Beurteilung der Tischbesetzzeiten im Leitstellenbereich Westthüringen. 
 
16000.71300 - Verbandsumlage "Zentrale Leitstelle Westthüringen" 
Verbandsumlage „Zentrale Leitstelle Westthüringen“ wurde durch den Geschäftsführer verringert bzw. nicht vollumfänglich abgerufen. 
 
 
 
Einzelplan 2 – Schulen  
  

Zuschussbedarf - in Euro - gesamt  ohne P K 

Plan 14.004.800 8.511.500 

Rechnungsergebnis 12.653.625 7.454.012 

 -1.351.175 -1.057.488 

 
 
21129.14000 - Mieten und Pachten 
Der Kindergarten Plaue hat in der Grundschule Räumlichkeiten angemietet, da durch einen Wasserschaden Renovierungsarbeiten nötig sind. Da sich 
die Bauzeit auch über das Jahr 2023 erstreckt hat wurden zusätzliche Mieteinnahmen erzielt. Geplant war der Auszug des Kindergartens im Dezember 
2022. 
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20000.41610 - Beschäftigungsentgelte Bundesfreiwilligendienst und FSJ 
Die Stellen für ein Freiwilliges Soziales Jahr bzw. für den Bundesfreiwilligendienst wurden zu sehr günstigen Konditionen besetzt. 
 
20000.50100 - Unterhaltung Grundstücke und baul. Anlagen 
Fehlende Schlußrechnungen und offene Aufträge führen zu erheblichen Minderausgaben. 
 
20000.52100 - Beschaffung von Ausstattungsgegenständen 
Die benötigten Ausstattungsgegenstände der Schulen wurden im Haushaltsjahr 2023 über das Budget in den einzelnen Schulen bzw. über den Ver-
mögenshaushalt angeschafft. Die veranschlagten Mittel in den einzelnen Schulen waren ausreichend. Die Deckung wurde nicht benötigt. 
 
20000.61000 - Dienstleistungen an Dritte 
Der Haushaltsansatz war für die Prüfung und Reparatur aller Fachkabinette geplant. Im Jahre 2023 konnten aus Kapazitätsgründen der Firmen nicht 
alle Reparaturen durchgeführt werden. Ebenso waren die Umzugskosten für die komplette Grundschule Holzhausen vorgesehen. Dieser Umzug fand 
im Jahr 2023 nicht statt.  
 
20000.65000 - Bürobedarf 
Die Belieferung der Schulen mit Kopierpapier war bisher in den Wartungsverträgen für die Kopiergeräte verankert. Nach Auslaufen der Mietverträge 
wurde durch die Firma mitgeteilt, dass zukünftig die Lieferung mit Papier nicht gewährleistet werden kann. Somit wurde Mitte Dezember eine Aus-
schreibung auf den Weg gebracht um die Schulen im Jahr 2023 versorgen zu können. Finanzielle Mittel konnten dafür im Haushaltsjahr 2023 nicht 
berücksichtigt werden, da zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung die Ausschreibungsergebnisse nicht vorlagen. 
 
20000.67200 – Gastschulbeiträge 
Es waren 2023 weniger Gastschüler angemeldet. 
 
24011.67800 - Internat Arnstadt - Erstattung an freie Träger 
Die Soccer Academie Arnstadt GmbH als Betreiber des Internates in Arnstadt hat eine Erhöhung der Miete rückwirkend zum 01.01.2023 geltend ge-
macht. Grund hierfür sind die enorm gestiegenen Strom- und Gaspreise, so dass der ursprüngliche Mietzins nicht mehr auskömmlich war. 
 
29000.63900 - Schülerbeförderung zum obligatorischen Unterricht 
Durch die Einführung des 49,00 € Tickets in der Schülerbeförderung wurden Mehrausgaben erwartet. Ursache hierzu ist die Ausgabe der Tickets auch 
für die Monate Juli und August, da es sich um ein Monatsticket handelt. Regulär werden in der Schülerbeförderung für die Wochen, in denen noch 
Schule stattfindet Wochenkarten erworben. Eine Übernahme der Beförderungskosten in den Ferien erfolgt sonst nicht.  Auch die Sonderbeförderung 
für die RS Ichtershausen sollte neu geklärt werden. Es erfolgte in 2023 auf Wunsch der Landrätin die Beförderung der Schüler von Geraberg und Ge-
schwenda an die TGS Gräfenroda. Es war eine ÜPL in Höhe von 80.900,00 € notwendig. Da die Rechnungslegung für den Monat Dezember erst im 
Januar 2024 erfolgte wurde diese nicht vollumfänglich gebraucht. 
 
29000.63910 - Schülersonderbeförderung 
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Durch die Neuausschreibung der Schülersonderbeförderung ergaben sich neu Preise für die einzelnen Lose. Der HH-Ansatz war nicht mehr  
auskömmlich und es musste eine überplanmäßige Ausgabe beantragt werden. Da die Rechnungslegung für den Monat Dezember erst im Januar er-
folgte wurde diese nicht vollumfänglich gebraucht. 
 
29000.63912 - Schülerbeförderung zum Praktikum/Kompetenzzentrum 
Durch die Erhöhung der Fahrpreise war der Haushaltsansatz nicht auskömmlich. 
 
 
UA 21104-29504 – Unterhaltung Schulen  
 
21104-29504.52201 - Reparaturen an Sportgeräten 
Fehlende Rechnungen 
 
21104-29504.54200 - Heizkosten 
Ratenanpassungen nach Nachzahlungen höherer Fernwärme-, Gas- und Pelletsverbrauch witterungsbedingt, dadurch nicht im Voraus exakter zu pla-
nen 
 
21104-29504.54300 - Reinigungsmittel 
Preisanpassungen durch Anbieter 
 
21104-29504.54400 - Vergütung der Reinigungsunternehmen 
Fehlende Rechnungen für November/Dezember 2023 
 
21104-29504.54500 - Wasser/Abwasser 
Ratenanpassungen und hohe Nachzahlungen, Fäkalschlammentsorgung 
 
21104-29504.54600 - Elektroenergie 
Ratenanpassungen und hohe Nachzahlungen. 
 
21104-29504.61100 - Dienstleistungen durch Dritte 
weniger Krankheitsvertretung bei den Hausmeistern und neue Wartungsverträge. 
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Einzelplan 3 – Kultur, Denkmalpflege, Naturschutz  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
30000.17100 - Zuweisung vom Land LSZ für Tag der Vereine 
Tag der Vereine wurde nur Ilmenau und nicht in Arnstadt durchgeführt; im Jahresverlauf weniger aus den LSZ-Mitteln beantragt. 
 
30000.17800 - Zuweisung übrige Bereiche 
Spende Sparkasse f. Bürgerabend. 
 
30000.63000 - Kulturelle Veranstaltungen 
Mehrausgabe Bürgerabend; gedeckt durch 30000.17800. 
 
30000.63100 - Projektkosten - Tag der Vereine 
Tag der Vereine wurde nur Ilmenau und nicht in Arnstadt durchgeführt 
 
 
UA 33300 – Musikschule 
 
33300.11001 - Teilnehmerentgelte Umsatzsteuerfrei 
Die Mehreinnahmen resultieren einerseits aus tatsächlichen Mehreinnahmen und andererseits aus Nachzahlungen säumiger Zahler. 
 
33300.14002 - Instrumentenmiete, Technik Schüler Umsatzsteuerfrei 
Hier wurde ein Teil der Ausleihe des Cembalos aus Ilmenau an das Theater Meinigen verbucht. Dieses wurde für die Spielzeit 2022/2023 gemietet.  
 
33300.15700 - Vermischte Einnahmen 
Das Defizit resultiert in diesem Bereich pandemiebedingt aufgrund nicht stattgefundener Veranstaltungen und so dem Verlust entsprechender Spen-
deneinnahmen.  
 

Zuschussbedarf – 
in Euro - 

gesamt  ohne PK   

Plan 2.834.600 19.000  
Rechnungser-
gebnis 

2.250.937 -433.095 Überschuss 

  -583.663  -359.588  
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33300.17100 - Zuweisungen vom Land 
Die Mehreinnahme ist durch die unerwartet hohe Landesförderung begründet. 
 
33300.17800 - Spenden und dgl. 
Die Mindereinnahme hat mit der ursprünglichen Kalkulation der jährlichen Spende des Stadtwerke Arnstadt zu tun, die diese aber nun über einen 
Sponsoringvertrag direkt an unseren Arnstädter Förderverein geben. 
 
33300.41610 - Beschäftigungsentgelte und dgl. (Honorarlehrer) 
Die Minderausgabe ist ein kleinen Flexibilitätspuffer, der es bei einer unerwarteten Nachfrage in einem bestimmten Bereich ermöglicht, kurzfristig durch 
personelle Aufstockung zu reagieren. 
 
33300.53000 - Mieten und Pachten 
Die Minderausgaben sind damit begründet, dass wir viele Ausgaben über die Landesförderung bestreiten konnten. 
 
33300.54200- Heizkosten (Gas, Öl, Fernwärme) 
Die Minderausgaben gehen auf die Annahme immens steigender Energiekosten zurück und einer sehr konservativen Kalkulation der Stadtwerke, die 
wir angefordert hatten. Zudem sind im Vorfeld beide Gebäude in Arnstadt seit 2023 fast vollständig auf LED umgestellt. 
 
33300.54400 - Vergütung der Reinigungsunternehmen 
Die Mehrausgabe geht auf aufsteigende Personalkosten zurück.  
 
33300.56200 - Aus- und Fortbildung 
Die Minderausgabe spiegelt die noch geringe Nachfrage an Weiterbildung bei den Kolleginnen wider. Das Musikschulgesetz forciert hier in Perspekti-
ve ein Umdenken bei der systematischen Weiterbildung der Lehrkräfte. 
 
33300.60100 Lehr- und Unterrichtsmittel 
Die Minderausgaben sind mit dem schwierigen Umgang mit den Fördermitteln des Landes zu erklären.  
 
33300.63100 Projekt MS.ARN-ILM 2020 – gemeinsam stark 
Die Mehrausgaben gegenüber dem geplanten Soll resultieren aus der unerwartet hohen Förderung des Landes. 
 
33300.64110 Umsatzsteuer Zahllast an das Finanzamt 
Hier wurde im Haushalt vorerst keine Kalkulation vorgenommen 
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33300.65400 Dienstreisen 
Die Minderausgabe in diesem Bereich erklärt sich daraus, dass wir Einrichtungen in Stadtilm, wegen der geringen Nachfrage, derzeit nicht bedienen.  
 
33300.66100 Mitgliedsbeiträge am VdM, Thür. Orgelsommer e.V. 
Hier steht derzeit noch eine Minderausgabe. Eine Erhöhung der Mitgliedsbeiträge des VdM wird diese im laufenden Jahr 2024 aber tilgen.  
 
 
UA 35000 - Volkshochschule  
 
35000.11050 - Teilnehmerentgelte – Drittmittel Integrationskurse 
Gegenüber der ursprünglichen Planung konnten im Laufe des Jahres mehr Integrationskurse 
durchgeführt werden. Ausschlaggebend waren geänderte Zulassungsberechtigungen. 
 
35000.14000 - Mieten und Pachten 
Erhöhung auf Grund vertraglicher Neuregelung. 
 
35000.16600 - Erstattung von Verwaltungsaufwendungen 
Entgegen der ursprünglichen Planung wurde von der Erstellung der Programmhefte abgesehen. 
 
35000.17000 – Zuweisung vom BAMF 
Es konnten mehr Berufssprachkurse durchgeführt werden. 
 
35000.17001 - Zuweisung vom Deutschen Volkshochschulverband 
Im Jahr 2023 wurden weniger talentCAMPus-Projekte durchgeführt. 
 
35000.53000 - Mieten und Pachten 
Erhöhung, da seit 2023 die Kosten aus der HH.-stelle 54400 hier inkludiert sind. Geringfügige 
Erhöhungen der Miet- und Mietnebenkosten betreffend das Gebäude „Am Bahnhof 6“ in Arnstadt. 
 
35000.54400 - Vergütung der Reinigungsunternehmen 
Siehe HH.-Stelle 53000. 
 
35000.54600 - Elektroenergie 
Die Energiepreise haben sich nicht - wie vom Anbieter angekündigt - erhöht. 
 
 
35000.56200 - Aus- und Fortbildung 
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Eine geplante Weiterbildungsmaßnahme konnte erst später als geplant begonnen werden. 
 
35000.61000 - Dienstleistung durch Dritte 
Reduzierung da seit 2023 der Schließdienst für das Gebäude „Bahnhofstraße 6“ in Ilmenau in der 
HH.-Stelle 67900 inkludiert ist. Weitere Reduzierung auf Grund geringerer Fahrtkosten für 
StartDeutsch-Kurse. 
 
35000.61100 - Aufwendungen für Datenverarbeitung 
Deutliche Einsparungen konnten bei den IT-Ausgaben im speziellem im IT-Support erfolgen. 
 
35000.63300 - Projekt talentCAMPus 
Projekte wurden nicht im geplanten Umfang durchgeführt, siehe HH.-Stelle 17001. 
 
35000.65300 - Öffentliche Bekanntmachungen, Programmhefte 
Anders als ursprünglich geplant wurden keine Programmhefte veröffentlicht. Stattdessen haben wir 
unser Kursprogramm im Amtsblatt des Landkreises bekanntgegeben. 
 
35000.65500 - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten 
Durch die gestiegene Anzahl der Integrationskurse wurden mehr Prüfungen durchgeführt. 
 
 
UA 36000 – Natur - und Landschaftspflege  
 
36000.10000 – Verwaltungsgebühren 
Die Mehreinnahmen beruhen vor allem auf vermehrten Anfragen zu Gehölzfällungen, gestiegenen Anträgen zur Prüfung des naturschutzrechtlichen 
Vorkaufsrechtes sowie Eingriffsgenehmigungen (Verlegung von Versorgungsleitungen). 
 
36000.16200 - Erstattungen von Gemeinden 
Siehe Erläuterung HhSt 36000 51100 
 
36000.16700 - Erstattung von privaten Dritten  
Der auf mehrere Jahre angelegte externe Ausgleich für Bebauungen im Außenbereich bei Kleinbreitenbach, für den aufgrund der Vereinbarung mit den 
Eingriffsverursachern eine Einnahme und Ausgabe im Jahr 2023 geplant war, wurde in einem Zug realisiert. Die Ausgabe erfolgte in der Hhst. 
36000.51200. Deshalb wurden auch die Gesamtkosten von den Eingriffsverursachern im Jahr 2023 gefordert und vereinnahmt. Den Mehreinnahmen 
stehen entsprechende Mehrausgaben in der Hhst. 36000.51200 gegenüber. 
 
36000.17100 - Zuweisungen vom Land  



 37 

Die Mehreinnahmen resultieren aus dem Abschluss zusätzlicher Verträge im Rahmen des NALAP- Förderprogrammes. Das Geld war zweckgebunden 
für die geförderten Maßnahmen einzusetzen (Mehrausgaben aus der Hhst. 36000.51000 entsprechend dem Haushaltvermerk 3Z) 
 
36000.51000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 
Die Mehrausgaben wurden zum Teil zweckgebunden für geförderte Maßnahmen (Förderung im Rahmen des NALAP) geleistet, Deckung aus entspre-
chenden Mehreinnahmen in der Hhst. 17100 (mit Haushaltvermerk 3Z zugunsten dieser Hhst.) Weiterhin gab es das Erfordernis, an dendrologischen 
Naturdenkmalen in größerem Umfang als sonst üblich baumpflegerische Maßnahmen durchzuführen. Auch haben die Ausschreibungen für sonstige 
landschaftspflegerische Maßnahmen ein höheres Volumen ergeben (Preissteigerungen). 
 
36000.51100 - Pflegemaßnahmen NSG Ilmenau 
Die eingeplanten Kosten für Pflegemaßnahmen im NSG Ilmenauer Teiche wurden nicht in vollem Umfang benötigt.  Dementsprechend weniger Ein-
nahmen in der Hhst. 36000.16200 (weniger Entnahme aus dem Verwahrkonto). Nicht ausgegebene Mittel müssen entsprechend dem öffentlich-
rechtlichen städtebaulichen Vertrag zum Bebauungsplan Nr. 45 der Stadt Ilmenau „Ehrenberg Ost“ zur Sicherung des naturschutzrechtlichen Aus-
gleichs ins Haushaltsjahr 2024 übertragen werden. 
 
36000.51200 - Pflegemaßnahmen 
Siehe Erläuterungen zur Hhst. 36000.16700. Der auf mehrere Jahre angelegte externe Ausgleich für Bebauungen im Außenbereich bei Kleinbreiten-
bach, für den aufgrund der Vereinbarung mit den Eingriffsverursachern eine Einnahme und Ausgabe im Jahr 2023 geplant war, wurde in einem Zug 
realisiert. Die Mehrausgabe war durch die entsprechende Mehreinnahme in der Hhst. 36000.16700 gedeckt. 
 
36000.52100 - Beschaffung von Ausstattungsgegen- ständen, Geräten usw. 
Anschaffungen wurden zugunsten des erhöhten Wartungs- und Reparaturbedarfes vorhandener Geräte zurückgestellt (Mehrausgaben in der Hhst. 
36000.52200) 
 
36000.52200 - Instandhaltung von Ausstattungsgegenständen, Geräten 
An den vor allem durch das Arbeitsteam des Umweltamtes eingesetzten Geräte (Einachser, Motorsensen) entstand ein erhöhter Reparaturbedarf. Die 
Mehrausgabe ist im Deckungsring 1.48 durch Minderausgaben in der Hhst. 36000.52100 gedeckt. 
 
36000.61200 - Sonstige Verwaltungsausgaben  
Die Ausgaben waren für die Durchführung des Naturschutztages vorgesehen. Die Naturschutztagung musste aufgrund der Erkrankung mehrere Refe-
renten auf März 2023 verschoben werden, so dass die hierfür eingeplanten Haushaltsmittel nicht benötigt wurden. 
 
36000.65500 - Sachverst.-, Gerichts- u.ä. Kosten  
Die Beauftragung und Bearbeitung des Landschaftsplanes „Ilmenauer Umland“ verzögerte sich, so dass wesentliche Leistungsphasen nicht mehr be-
gonnen und in Rechnung gestellt werden konnten. Die Untersuchungen zur Schutzwürdigkeit von Landschaftsteilen in Vorbereitung einer Ausweisung 
als GLB und die Erfassung von Alleen konnten nicht vergeben werden. 
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Einzelplan 4 – Soziale Sicherung / Aussiedler - und Ausländerwesen  
 

Zuschuss – in Euro - gesamt  ohne PK  

Plan 48.361.450 37.201.150 

Rechnungsergebnis 52.720.925 41.938.679 

 4.359.475 4.737.529 

 
 
Einzelplan 4 – Soziale Sicherung  
 
Ausgaben:  
 
40000.67100 - Erstattung von Leistungen an das Land (Wertmarken) 
Einnahmen durch den Erwerb von Wertmarken im Bereich Schwerbehindertenrecht werden an das Land abgeführt. Aufgrund geringerer Einnahmen 
2023 sind demzufolge die Ausgaben gesunken. 
 
40000.71100 - Rückzahlung Fördermittel LSZ 
Hierbei handelt es sich um eine Rückzahlung von in 2019 erhaltenen nicht verbrauchten Fördermitteln (zeitlich späterer Eintrittstermin der Stelleninha-
berin). Die Verbescheidung erfolgte erst in 2023. Die Summe enthält einen Zinsanteil. 
 
41010.73010 - Laufende Leistungen nach SGB XII außerhalb von Einrichtungen 
Höhere Ausgaben sind fallzahlbedingt. Auch im Jahr 2023 sind noch ungeplante ukrainische Mitbürger, welche das 57. Lebensjahr überschritten ha-
ben, in das Sozialsystem, des Kap. 3 SGB XII migriert.   
 
41010., 48200., 49530. - Bildung und Teilhabe SGB XII, SGB II, BKGG 
Durch die Wohngeldreform haben mehr Kinder einen Anspruch auf Bildung und Teilhabe. Dazu kommt eine kontinuierliche Steigerung der Preise in 
den Bereichen Mittagessen, Klassenfahrten und Schülerbeförderung.  
 
41018.74020 - Hilfe zum Lebensunterhalt – Einrichtungen nach § 134 SGB IX 
Siehe HHstellen 48816.789001/78902 Wohnheime § 134 SGB IX Erwachsene / Kinder.  
Nicht geplante Reduzierung der Fallzahlen und somit Ausgabeminderung bei Hilfe zum Lebensunterhalt. 
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41102. -  41105. - Pflegegeld § 64 a SGB XII 
Die Mehrbelastung resultiert im Wesentlichen aus der Antragstellung ukrainischer Flüchtlinge, deren Pflegegeldanspruch mangels Pflegeversicherung 
in vollem Umfang nach dem SGB XII zu tragen ist, sowie der überdurchschnittlich zugenommenen Zahl von Antragstellern, die ambulant betreut wer-
den, insbesondere in Ambulant Betreute Wohnformen einziehen, bei denen ein anteiliger Pflegegeldanspruch verbleibt. Zudem ist die Leistungshöhe 
abhängig vom Pflegegrad der Antragsteller und somit nur schwer kalkulierbar. 
 
41112. -  41115.73220 - Häusliche Pflege (PG 2-5) § 64 b SGB XII 
Die Kosten der häuslichen Pflege (Pflegedienst) sind durch verschiedene Aspekte der Preisgestaltung, insbesondere Personalkosten, extrem gestie-
gen, was eine erhöhte Anzahl an Anträgen auf Unterstützung nach sich gezogen hat. Darüber hinaus ist die Zahl von Pflegebedürftigen, die in soge-
nannten Ambulant Betreute Wohnformen einziehen (zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung nicht absehbar) überdurchschnittlich gestiegen. Daraus re-
sultieren zusätzlich erhöhte Kosten für die Betreuung in der Einrichtung. Zudem ist der Leistungsumfang auch abhängig vom Pflegegrad der Antrag-
steller und somit nur schwer kalkulierbar. 
 
41140.73220 - Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes § 64 e SGB XII 
Hierbei handelt es sich sowohl hinsichtlich der Anzahl als auch des konkreten Leistungsumfanges um nur schwer kalkulierbare Einzelfälle. Die Kosten 
sind abhängig von der tatsächlichen Zahl an Anträgen sowie der tagesaktuellen Preisentwicklung für Material- und Personalkosten.  
In 2023 gab es weniger Zahlfälle, als erwartet. 
 
41172.74220 - Teilstationäre Pflege § 64 g SGB XII 
Die Zahl der Antragsberechtigten hat aufgrund steigender Betreuungskosten zugenommen. Soweit bisher die Kosten der Tagespflege weitgehend 
durch die Leistungen der Pflegekasse gedeckt werden konnten, ist dies durch erhebliche Kostensteigerungen in 2023 bei jedoch gleichbleibenden 
Leistungen der Pflegekasse nicht mehr möglich, soweit die Betreuung nicht nur an einzelnen Wochentagen erfolgt. 
 
41192. - 41195.74220 - Stationäre Pflege (PG 2-5) § 65 SGB XII 
Die Kosten für die stationäre Betreuung steigen regelmäßig, lagen jedoch mit ca. 10 % noch weit über der erwarteten Steigerung für 2023. Gesetzliche 
Neuregelungen sowohl im personellen, als auch wirtschaftlichen Bereich wurden mit erhöhtem Aufwand umgesetzt, was insgesamt zu einer signifikan-
ten Steigerung der Fallzahlen / Zahlfälle führte. Die Finanzierung von Pflegeheimkosten aus eigenem laufendem Einkommen war zunehmend nicht 
mehr möglich. 
Die Kosten und die Anzahl von Sozialhilfeberechtigten werden angesichts einer durchschnittlichen Steigerung der Heimkosten von 15 % in 2024 wei-
terhin zunehmen. 
Darüber hinaus wurde das Budget für diese Kostenstellen, trotz bekannter Problematik, gegenüber dem ursprünglichen Planentwurf unverhältnismäßig 
gekürzt. 
 
41320.73141 - Erstattungen an Krankenkassen § 264 SGB V a. E.  
41320.74141 - Erstattungen an Krankenkassen § 264 SGB V i. E. 
Alle 157 ukrainischen Mitbürger, welche in das Leistungssystem der Hilfe zum Lebensunterhalt migriert sind, haben keine gesetzliche Krankenkasse, 
sodass sie über das Sozialamt krankenversichert sind. In dem Bereich bedeuteten die Mehrfälle an Ukrainern eine Steigerung von fast 300%. 
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41410.73240 - Hilfe z. Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten a. E.    
41418.74240 - Hilfe z. Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten i. E.    
Fälle nach § 67 SGB XII sind stark einzelfallabhängig und können daher nur schwierig planerisch dargestellt werden. So kann auch hier ein Einzelfall 
erhebliche Kosten verursachen, was beim Planansatz 2023 Berücksichtigung fand, aber nicht in dem Umfang eingetreten ist. 
 
41440.73190 - Blindenhilfe a. E. 
Die Ausgaben können nur schwer geschätzt werden, da diese von den Fallzahlen und der Einkommenssituation der Leistungsempfänger abhängig 
sind.  
 
41500. - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung SGB XII 
Grundsicherung wird zu 100% erstattet. Zum Inflationsausgleich wurden daher Maßnahmen der Bundesregierung zur Abmilderung umgesetzt. Die 
Bundesgesetzgebung hat dazu Schon- und Übergangszeiten eingeführt. 
 
47100.71800 - Zuschüsse an Träger der freien Wohlfahrtspflege 
Die Antragszahlen steigen jedes Jahr. Mit der ausgekehrten Leistung wurde nur ein geringer Teil der Anträge befriedigt.  
 
47100.71802 - Zuschüsse Betreuungsverein 
Die Beplanung der Haushaltsstelle erfolgt nach entsprechender inhaltlicher Vorgabe des Gesundheitsamtes. 
 
47100.71806 - Pandemie Covid-19 Sozialdienstleister-Einsatzgesetz (SodEG) 
Im Rahmen der Planungen wurde ein Betrag berücksichtigt, der evtl. Rückzahlungen oder Korrekturzahlungen an leistungsberechtigte Unternehmen im 
Nachgang der i.R. der Sonderzahlungen aufgrund der Corona-Situation absichern sollte. Bisher ist es nicht zu einer solchen Zahlungsforderung ge-
kommen. 
 
47100.71807 - Beschäftigungsinitiative Ilm-Kreis 
Das hier angesetzte Budget dient zur Kofinanzierung von Fördermaßnahmen des Jobcenters zur Ermöglichung von Beschäftigung u.a. gem. § 16e 
SGB II. Diese Förderung hat eine Gesamtlaufzeit von bis zu 5 Jahren mit einer - i.R. des SGB II – abnehmenden Förderquote. Hierdurch ergibt sich 
eine über die Laufzeit zunehmende Höhe der Kofinanzierungsnotwendigkeit durch den Ilm-Kreis, was bei der Beplanung dieser Haushaltsstelle be-
rücksichtigt werden muss. 
 
48200.69100 / 69300 - Leistungen für Unterkunft und Heizung 
Durch die Inflation, insbesondere bei den Heizkosten, sind von den Energieanbietern erhöhte Abschlagszahlungen fällig. Die Bundesgesetzgebung hat 
dazu Schon- und Übergangszeiten eingeführt, in welchen die Bedarfsgemeinschaften trotz Erhöhung nicht zur Kostensenkung aufgefordert werden 
dürfen. Die Mehrkosten sind daher durch die Sozialhilfeträger zutragen.   
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48800.16102 - Erstattungen vom Land – Mehraufwendungen im Sachkostenbereich der EGH 
48800.71801 - Zuweisung für pandemiebedingte Mehraufwendungen im Sachkostenbereich 
                        der Eingliederungshilfe  
Hierbei handelt es sich um die Fördermittel vom Land für den Zeitraum 11-12/2021. Da die Widerspruchsfrist gegenüber den Leitungserbringern abge-
wartet werden musste, erfolgte die Erstattung vom Land erst im November 2022 und wurde in das HHJ 2023 gebucht, um die Zuweisung an die Leis-
tungserbringer weiterzuleiten. 
 
48801.78900 - Leistungen zur medizinischen Rehabilitation 
Es kam in 2023 zu einem enormen Anstieg der Fallzahlen, sowie einer höheren Anzahl der benötigten Fachleistungsstunden. Die Bedarfe der Kinder 
im vorschulischen Bereich sind gestiegen und werden so auch von allen Leistungserbringern zurückgemeldet. 
 
48802.78900 - Leistungen zur Beschäftigung im Arbeitsbereich anerkannter WfbM 
Die Mehrausgaben liegen im normalen Schwankungsbereich und sind fallzahlbedingt. 
 
48802.78901 - Leistungen zur Beschäftigung im Arbeitsbereich anerkannter WfbM  
                      - Lohnnebenkosten 
Aufgrund von Personalmangel in der EGH konnten die November-Rechnungen erst im Januar 2024 gebucht werden. 
 
48802.78902 - Leistungen zur Beschäftigung im Arbeitsbereich anerkannter WfbM  
                      - Arbeitsförderungsgeld 
Aufgrund von Personalmangel konnten die November-Rechnungen erst im Januar 2024 gebucht werden. 
Zusätzlich hat eine WfbM im Ilm-Kreis hohe Gewinne erwirtschaftet und musste diese an die Mitarbeiter auszahlen, wodurch weniger AföG ausgezahlt 
wurde. 
 
48803.78900 - Leistungen zur Beschäftigung bei anderen Leistungsanbietern 
Die prognostizierte Steigerung der Einzelfälle ist nicht eingetreten. Rückgang um einen Einzelfall. 
 
48805.78900 - Schulbegleiter (Integrationshelfer) 
Der ursprüngliche Planansatz wurde i.R. des Haushaltsverfahrens stark gekürzt. 
 
48805.78903 - Persönliches Budget, Hilfsmittel und sonstige Leistungen  
Diese HH-Stelle ist aufgrund ihrer Einzelfallbezogenheit schwer planbar. Im HHJahr traten einige überdurchschnittlich hohe Kosten verursachende Ein-
zelfälle hinzu. 
 
48807.78900 - Einfache Assistenzleistungen für Erwachsene 
Es wurde in der Planung von einem weiteren Fortschreiten der Ambulantisierung ausgegangen, jedoch wurde durch die Teilhabekommission Ende 
2022 die Verlängerung der Übergangsfrist zur Umstellung der Leistungen auf personenzentrierte Komplexleistung beschlossen. 
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48807.78903 - Einfache Assistenzleistungen für Kinder 
Die aufgrund der Entwicklung der Fallzahlen in 2021 und 2022 prognostizierte weitere Steigerung ist nicht eingetreten. 
 
48808.78900 - Qualifizierte Assistenzleistungen für Erwachsene 
Die Haushaltsstelle 48808.78900 ist zum größten Teil in die Haushaltsstelle 48808.78905 übergegangen, dieser Übergang wird fortgesetzt und be-
gründet den Ausgabenrückgang. 
 
48808.78902 - Persönliches Budget 
In dieser HHstelle befinden sich sehr teure Einzelfälle, die nur schwer planbar sind. Zudem führten die Verhandlungen mit den Leistungsanbietern zu 
erhöhten Entgeltsätzen, für deren zugrunde liegende Leistungsangebote jedoch keine kostengünstigeren Alternativangebote gegeben sind.  
Einige Anbieter haben die mit der bereits erfolgten Umstellung der Leistungen auf personenzentrierte Komplexleistung einhergehende Kostensteige-
rung umgesetzt. 
 
48808.78903 - Qualifizierte Assistenzleistungen für Kinder 
Die Haushaltsstelle umfasst einen Einzelfall. Das Fallaufkommen ist nicht planbar. 
 
48808.78905 - Gemischte Assistenz – besondere Wohnformen 
Die Planangabe für 2023 war schwierig, da bis 2022 keine Erfahrungswerte vorlagen und eine Planung ausschließlich auf Grundlage der Hochrech-
nung 2022 erfolgen konnte.  
Im Juni 2022 betrug die der Planung für 2023 zugrunde liegende Hochrechnung 5.864.290,04 €, wobei der Jahresabschluss 2022 eine Summe von 
6.354.189 € auswies und somit deutlich über der Hochrechnung lag.  
Zusätzlich wurde der HH-Ansatz im Rahmen der HH-Aufstellung i.H. von 985.400 € gekürzt.   
 
48808.78906 - Gemischte Assistenz in Familienpflege 
Im Jahr 2023 erfolgte keine Antragstellung.  
 
48809.78900 - Heilpädagogische Leistungen - Sonder- und Regelkindertagesstätten   
Die I-Kita-Plätze konnten aufgrund mangelnden Fachpersonals nicht voll belegt werden.  
Zusätzlich zum Personalmangel in den Kitas kann die Platzkapazität mit I-Kindern nicht voll ausgeschöpft werden, da zu viele Kinder mit extrem hohem 
Bedarf auch zunehmend die I-Kitas überfordern. 
 
48810.78900 - Förderbereich einschließlich persönliches Budget 
Die HH-Stelle wurde i.R. der HH-Aufstellung um 300.000 € gekürzt. 
Zusätzlich fand in einem Förderbereich des Ilm-Kreis eine Kapazitätserweiterung statt. Erstmalig mussten Zusatzbetreuungen für zwei Klienten bewil-
ligt werden. 
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48810.78901 - Tagesstätten  
Aufgrund der Eröffnung des Teilhabezentrum in Ilmenau wurden Klienten aus Tagesstätten genommen und es kam zur Kostenersparnis. 
Darüber hinaus wurden nicht zielführende Hilfen beendet. 
 
48814.78900 - Hilfsmittel im Rahmen der sozialen Teilhabe 
Die Beantragung von Hilfsmitteln ist nicht planbar. Einzelfallanträge können enorme Kosten verursachen. In 2023 kam es zu weniger bewilligten Anträ-
gen bzw. zu Ablehnungen und Weiterleitungen von Anträgen. 
 
48815.78900, 78901 - Besuchsbeihilfen 
Die Antragsreduzierung kann auf die Nutzung des Deutschlandticket zurückgeführt werden. 
Die HH-Stelle ist aufgrund von Einzelfällen kaum planbar. 
 
48816.78900 - Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie 
Die HH-Stelle ist aufgrund von kostenintensiven Einzelfällen nicht planbar.  
 
48816.78901, 78902 - Wohnheime § 134 SGB IX Erwachsene/Kinder 
Hilfen im Jahr 2023 konnten erfolgreich beendet werden, zusätzlich kam es zu Übergängen in andere Hilfen. Benötigte Plätze konnten durch Leis-
tungserbringer aufgrund fehlenden Personals nicht zur Verfügung gestellt werden, somit mussten Plätze in Wohnheimen reduziert werden. 
 
49510.78800 - Leistungen nach dem Berufsrehabilitationsgesetz (BerRehaG) 
49510.16100 - Erstattung vom Land nach dem BerRehaG 
Die Ausgaben sind abhängig von der Fallzahl. Diese hat sich verringert, sodass weniger Ausgaben entstanden sind als veranschlagt wurden. Leistun-
gen nach dem BerRehaG werden vom Land erstattet. 
 
49520.78800, 78810 - Blindengeld, Gehörlosengeld 
Die Ausgaben für das Blindengeld lassen sich nicht genau vorhersagen. Diese sind nicht nur fallzahlabhängig, sondern auch abhängig von persönli-
chen Verhältnissen (u.a. Pflegebedürftigkeit, stationärer Unterbringung).  
Ebenso waren die Ausgaben für das Gehörlosengeld nicht genau vorhersehbar. Die Erhöhung des Sinnesbehindertengeldes ab 01.07.2023 und eine 
Fallzahlsteigerung haben zu den Mehrkosten gegenüber dem Planansatz geführt.  
 
49540.71500 - Mobilitätstickets 
Die Einführung des durch den Ilm-Kreis geplanten Mobilitätstickets für Leistungsberechtigte nach dem 3. und 4. Kapitel des SGB XII wurde in 2023 
aufgrund der gesetzgeberischen Unklarheiten in Bezug auf die Umsetzung des 9-Euro bzw. des Deutschlandtickets vorerst ausgesetzt. 
Eine Umsetzung soll auf Grundlage eines entspr. Beschlusses des ÖPNV-Ausschusses nunmehr ab dem 01.07.2024 erfolgen. 
 
 



 44 

Einnahmen:  
 
Gruppierungen: - 241 Kostenbeiträge, Aufwendungs- und Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen 
    - 251 Kostenbeiträge, Aufwendungs- und Kostenersatz innerhalb von Einrichtungen 
    - 249 Rückzahlung Darlehen außerhalb von Einrichtungen 
    - 259 Rückzahlung Darlehen innerhalb von Einrichtungen 
Rückzahlungen sowie Kostenersatz gewährter Hilfen sind keine kontinuierlichen Einnahmen und daher schwer planbar. 
 
Gruppierungen: - 2454 Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen 
       - 2554 Leistungen von Sozialleistungsträgern innerhalb von Einrichtungen 
Dieser Kostenpunkt ist grundsätzlich schwer zu prognostizieren. Bei Erstattungen von anderen Sozialleistungsträgern ist immer die individuelle Fallge-
staltung maßgeblich, eine exakte Planung daher nicht möglich.  
 
40000.10001 - Verwaltungsgebühren Schwerbehindertenrecht – Wertmarken  
Es ist nicht vorhersehbar, wie viele Bürger ein Merkzeichen mit dem damit verbundenen Nachteilsausgleich erhalten. Darüber hinaus entscheiden die 
Antragsteller selbst, ob sie eine Wertmarke erwerben möchten. Eine exakte Prognose ist somit nicht möglich. 
 
40000.17102 - Zuweisung vom Land – Projekt AGATHE 
Das Projekt „AGATHE“ ist ein Förderprojekt des Freistaates Thüringen, in dessen Rahmen Personal- und Sachkosten der teilnehmenden Körperschaf-
ten gefördert werden. Gestiegene Gesamtkosten des Projektes führen dabei zu erhöhten Einnahmen. Die Steigerung der kreislichen Ausgaben beru-
hen dabei auf einer Steigerung der Eingruppierung der Projektmitarbeiter. 
 
41010.24540 - Leistungen von Sozialleistungsträgern a. E. 
Erstattungsverfahren sind nicht planbar, da sie von der Anzahl der Anträge und persönlichen Verhältnissen der Antragsteller abhängig sind.  Es kann 
daher immer nur eine Schätzung anhand der Vorjahre erfolgen.  
Es erfolgten in 2023 eine Vielzahl von Rentennachzahlungen, Erstattungen vom Jobcenter, Kindergeld etc., u.a. auch für ausländische Mitbürger. 
 
41192. - 41194.25540 - Leistungen v. Sozialleistungsträgerin - Stationäre Pflege (PG 2-4) 
Die erhöhten Einnahmen von Sozialleistungsträgern entstanden durch das neue Wohngeld-Plus-Gesetz. Die Wohngeldansprüche haben sich erhöht. 
Darüber hinaus hat sich der Personenkreis der Anspruchsberechtigten Heimbewohner erweitert. Die Mehreinnahmen entsprechen den Zahlungen aus 
Erstattungsansprüchen durch die verzögerte Bearbeitung der Anträge durch die Wohngeldstellen.  
 
41193.25300 - Ersatzleistungen von Unterhaltsverpflichteten i. E. 
Die Einnahmen aus übergeleiteten Ansprüchen sowie Unterhaltsleistungen sind fallabhängig und nicht vorhersehbar, daher nur schwer kalkulierbar. 
Die Mehreinnahme resultiert u. a. aus einer Nachzahlung in einem Fall. 
 
 
41320.24900 - Rückzahlung gewährte Hilfen a. E. § 264 SGB V 



 45 

2023 erfolgten durch die AOK Kostenrückerstattungen für 2021 sowie 2022. Rückzahlungen sind nicht planbar. 
 
41500.17100 - Zuweisung gem. § 46 a SGB XII i. V. m. § 6 ThürAGSGB XII  
                        Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung 
Höheren Einnahmen der Zuweisung liegen höhere Ausgaben zugrunde. Grundsicherungs-leistungen werden zu 100 % vom Bund erstattet. 
 
41500.24540, 24541 - Leistungen von Sozialleistungsträgern a. E. 
Erstattungsverfahren sind nicht planbar, da sie von der Anzahl der Anträge und persönlichen Verhältnissen der Antragsteller abhängig sind.  Es kann 
daher immer nur eine Schätzung anhand der Vorjahre erfolgen.  
Die Mehreinnahmen ergaben sich dabei überwiegend durch Rentennachzahlungen.  
 
47100.15410 - Rückzahlung Zuschüsse aus Vorjahren 
Rückzahlungen von an Dritte vergebenen Projektmitteln (SodEG, Schuldnerberatungsstelle, Fördermittel gem. § 5 SGB XII, ThINKA) ergeben sich aus 
nachträglichen Veränderungen des Projektumfangs. Diese ergeben sich beispielsweise aus nicht vollständig besetzten Personalstellen oder nicht um-
gesetzten Einzelprojekten. 
 
48200.19100, 48200.19101 - Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung (KdU) nach SGB II 
Der Bund beteiligt sich gemäß § 46 Abs. 5 ff. SGB II zweckgebunden an den kommunalen Ausgaben der Leistungen für Unterkunft und Heizung. Hier-
bei gelten landesspezifische Beteiligungsquoten, deren Höhe sich aus den gesetzlich festgelegten Werten nach § 46 Abs. 6 und 7 SGB II sowie den 
mit der Bundesbeteiligungs-Feststellungsverordnung (BBFestV) anzupassenden Werten nach § 46 Abs. 8 SGB II ergeben. 
Der Planansatz 2023 für die Erstattung nach § 46 Abs. 8 SGB II beruht auf dem in der BBFestV 2022 festgelegten (für 2023 vorläufigen) landesspezifi-
schen Wert (6,8 % Bundesbeteiligung). Der endgültige Wert wurde erst im Jahr 2023 rückwirkend für das laufende Jahr angepasst und mit der 
BBFestV 2023 (Erhöhung auf 8,5 % Bundesbeteiligung) bekannt gegeben.  
Der Verteilungsschlüssel dieses Bundesanteils wurde ebenfalls erst 2023 nach Auswertung der Datenmeldung nach § 6 ThürAGSGB II – den Gesamt-
ausgaben aller kommunalen Träger für die Leistungen nach § 28 SGB II und § 6b Bundeskindergeldgesetz des Vorjahres 2022 – ermittelt. Hier ergab 
sich eine geringfügige Erhöhung für den Ilm-Kreis von 4,044 % auf 4,071 %. 
Des Weiteren sind die Ausgaben für die Leistungen nach dem SGB II gestiegen, so dass auch die Einnahmen der Bundesbeteiligung höher ausfallen.  
Eine exakte Planung ist daher vorab nicht möglich. 
 
48800.16101 - Zuweisung vom Land – Integrationshelfer 
Im Rahmen der Planung wurde davon ausgegangen, dass das Schulverwaltungsamt eine Stelle Pflegefachkraft für die Dr.-Hans-Vogel-Schule (För-
derzentrum) ausschreibt und die Gelder somit nicht dem Sozialamt zugewiesen werden. Zur Ausschreibung kam es bisher nicht, demzufolge mussten 
die Mehreinnahmen in 2023 verbucht werden. 
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48800.16102 - Erstattung vom Land 
             Pandemiebedingte Mehraufwendungen im Sachkostenbereich der EGH 
s. Ausgaben 48800.71801 Zuweisung für pandemiebedingte Mehraufwendungen im Sachkostenbereich der Eingliederungshilfe  
 
48800.24501 - Erstattung nach § 43a SGB XI (Pflegegeld) 
Die Fallzahlen für Pflegebedürftige sind gesunken, da diese die Leistungen in Pflegeheime beziehen und somit sind auch die Erstattungen nach § 43 a 
SGB IX gesunken. 
 
48800.24900 - Rückzahlung Darlehen 
Die Mehreinnahme bezieht sich auf einen Fall, bei dem die Eingliederungshilfe als Darlehen gezahlt und 2023 erstattet wurde. 
 
49520. - Leistungen nach dem Thüringer Sinnesbehindertengeldgesetz (SinnbGG) 
Die Ausgaben für die Leistungen nach dem ThürSinnbGG werden vom Land zu 100 % erstattet. Geringere Einnahmen der Landesmittel für das Lan-
desblindengeld gegenüber dem Planansatz 2023 resultieren aus fallzahlbedingten Minderausgaben, höhere Einnahmen beim Landesgehör-losengeld 
aus fallzahlbedingten Mehrausgaben. 
 
 
Einzelplan 4 – Aussiedler - und Ausländerwesen 
 
UA 42000 - Leistungen in besonderen Fällen nach § 2 AsylbLG 
Bei den Einnahmen kommt es zu einer Abweichung in Höhe von 2.474.200,00 €. Dies ist dadurch zu begründen, dass durch den Haushaltsvermerk 3Z 
begünstigte Ausgaben im DR. 1 87. durch die Kämmerei aufgeteilt werden. 
Bei den Ausgaben ergeben sich Minderausgaben in Höhe von 1.474.120,31 €. Dies ergibt sich daraus, dass im Haushaltsjahr 2023 weniger Leistungs-
empfänger in den Leistungsbezug des § 2 AsylbLG gewechselt sind als ursprünglich geplant. Ursachen hierfür sind der Abschluss von Asylantragsver-
fahren oder aufenthaltsbeendenden Maßnahmen.  
 
UA 42110 - Grundleistungen zur Sicherung des phys. Existenzminimums § 3 AsylbLG 
In der Haushaltsstelle 42110.16100 (Erstattung vom Land) sind Mehreinnahmen in Höhe von 1.193.083,53 zu verzeichnen. Dieser Unterschiedsbetrag 
resultiert aus noch eingeflossenen Einnahmen aus dem Haushaltsjahr 2022 sowie dem Zufluss von Erstattungen des Landes, die anderen Haushalts-
stellen zuzuordnen sind. Die Minderausgaben in der Haushaltsstelle 42110.79100 (Sach- und Geldleistungen) sind durch weniger Leistungsempfänger 
nach dem § 3 AsylbLG zu begründen. 
 
UA 42130 - Geldbetrag zur Deckung des soz.-kult. Existenzminimums § 3 AsylbLG 
Bei den Einnahmen kommt es zu einer Abweichung in Höhe von 900.000,00 €. Dies ist dadurch zu begründen, dass durch den Haushaltsvermerk 3Z 
begünstigte Ausgaben im DR. 1 87. durch die Kämmerei aufgeteilt werden. 
In den Haushaltsstellen 42130.79100 sowie 42130.79200 sind in der Jahresrechnung weniger Ausgaben in Höhe von ges. 478.261,66 € entstanden. 
Auch dies ist dadurch zu begründen, dass es im Haushaltsjahr 2023 weniger Leistungsempfänger nach § 3 AsylbLG gab.  
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UA 42410 - sonstige Leistungen nach § 6 AsylbLG 
Nach § 6 AsylbLG können sonstige Leistungen im Einzelfall gewährt werden, wenn sie zur Sicherung des Lebensunterhaltes oder der Gesundheit so-
wie zur Deckung besonderer Bedürfnisse von Kindern oder zur Erfüllung von verwaltungsrechtlichen Mitwirkungspflichten erforderlich sind. Im Haus-
haltsjahr 2023 kam es zu einer vermehrten Antragsstellung solcher Leistungen als in den Vorjahren. Dadurch ergibt sich eine Abweichung in den 
Haushaltsstellen 42410.79100, 42410.79101 sowie 42410.79200 in Höhe von insgesamt 120.344,51 €. 
 
UA 43600 - Unterbringung, Betreuung, Bewachung 
Bei den Gesamteinnahmen in der Jahresrechnung 2023 sind 129.892,82 € weniger Einnahmen zu verzeichnen als ursprünglich veranschlagt. Dies 
begründet sich durch viele Faktoren. In der Haushaltsstelle 43600.14002 (Unterkunftsgebühren Asylbewerber) konnten weniger Ansprüche geltend 
gemacht werden als geplant. Bei der Abweichung in den Haushaltsstellen 43600.15300 sowie 43600.15400 handelt es sich um 2023 neu geschaffene 
Haushaltsstellen. Bei dem Unterschiedsbetrag in der Haushaltsstelle 43600.16100 handelt es sich um einen Übertrag zweckgebundener Einnahmen 
aus dem Vorjahr.  
Die Mindereinnahmen in den Haushaltsstellen 43600.16101, 43600.16102 sowie 43600.16103 begründen sich dadurch, dass Erstattungsansprüche 
erst zum Ende des Haushaltsjahrs 2023 geltend gemacht werden konnten und erst im Haushaltsjahr 2024 zugeflossen sind. Die Erstattungen der Mie-
ten durch das Jobcenter (Haushaltsstelle 43600.16400) können nicht nach Asylbewerben und ukrainischen Kriegsflüchtlingen aufgetrennt werden. 
Durch den in 2023 weiterhin hohen Zustrom von ukrainischen Kriegsflüchtlingen sind hier Mehreinnahmen in Höhe von 1.390.438,19 €, die durch das 
Jobcenter erstattet wurden. Bei den Gesamtausgaben sind Mehrausgaben in Höhe von 953.690,34 € entstanden. Durch den vermehrten Zustrom von 
Flüchtlingen sowie dadurch entstehende Umzüge und Wohnungswechsel GU/EU wurden in der Haushaltsstelle 43600.50000 (Unterhaltung und Repa-
raturen) 91.027,01 € mehr ausgegeben.  Durch ständige Ein- und Auszüge sowie Neuanmietung von Wohnraum mussten Mehrausgaben in Höhe von 
68.211,23 € für die Anschaffung von Möbeln etc. getätigt werden, was den Differenzbetrag der Haushaltsstelle 43600.52100 begründet. Auch die Ab-
weichung in den Haushaltsstellen 43600.5300 und 43600.53100 (Mieten) ist durch Neuanmietung von Wohnraum zu begründen. Im Haushaltsjahr 
2023 sind, wie bereits erwähnt, weniger Leistungsempfänger nach § 2 AsylbLG zu verzeichnen. Dadurch ist die Differenz von 239.905,20 € der Haus-
haltsstelle 43600.54001 zu erklären. Durch den hohen Bedarf an Einzelunterkünften für Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine ist die Situation am Woh-
nungsmarkt weiterhin angespannt. Dies erschwert es zunehmend den bereits anerkannten Flüchtlingen, eigenen Wohnraum zu finden. Dadurch konn-
ten im Haushaltsjahr 2023 weniger Anerkannte aus den Gemeinschaftsunterkünften in ihren eigenen Wohnraum ziehen. Außerdem wurden 2023 mehr 
Asylverfahren in kürzerer Zeit positiv abgeschlossen. Dadurch ergibt sich die Abweichung der Haushaltsstelle 43600.54002 (Betreiberkosten für aner-
kannte Flüchtlinge in Gemeinschaftsunterkünften) in Höhe von 125.230,56 €. Die Minderausgaben der Haushaltsstelle 43600.54003 (Bewirtschaf-
tung/Betriebskosten) sind durch deutlich geringere Betriebskostenabrechnungen als ursprünglich veranschlagt zu begründen.  
 
UA 43610 - Kosten u. Erstattungen Ukraine 
Die Mindereinnahmen der Haushaltsstelle 43610.16100 (Erstattung durch das Land für ukrainische Kriegsflüchtlinge) sind durch die durch das Land 
erlassene Verordnung zur Erstattung der entstandenen Kosten für Flüchtlinge aus der Ukraine zu begründen. Die Erstattung hierfür erfolgte auf eine 
andere vorgegebene Haushaltsstelle. Die Bewachungskosten sind ursprünglich im Haushaltsjahr 2023 nicht mehr angefallen, da es keine Sammelun-
terkünfte für Ukrainer mehr gegeben hat. Hier begründet sich die Mehreinnahme durch die erst im Jahr 2023 zugeflossenen Erstattungen für das Jahr 
2022. Da es keine Sammelunterkünfte für Ukrainer mehr gab, sind auch weniger Kosten für die soziale Betreuung entstanden, was demzufolge einen 
geringeren Erstattungsbetrag durch das Land nach sich zieht (Haushaltsstelle 43610.16104). Bei den Ausgaben für die Unterbringung von Kriegsflücht-
lingen aus der Ukraine sind Minderausgaben in Höhe von 1.701.130,23 € zu verzeichnen. Diese Ausgabenreduzierung ist dadurch zu begründen, dass 
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es zwar auch 2023 einen großen Zustrom an Ukrainern gab, aber dieser jedoch geringer ausgefallen ist als vermutet. Weiterhin konnte bereits beste-
hender Wohnraum „frei“ gezogen werden und zur Unterbringung genutzt werden. 
 
 
Einzelplan 4 – Jugendamt  
 
UA 45 - Jugendamt  – Jugendhilfe nach SGB VIII  

 
Im Haushaltsplan 2023 sind insgesamt in diesem UA Mehrausgabenausgaben in Höhe von ca. 85.000 € und Mehreinnahmen in Höhe von ca. 186.000 
€ zu verzeichnen. 
Die Mehreinnahmen- und ausgaben resultieren hauptsächlich aufgrund angefallener Kosten und Kostenerstattungen bei unbegleiteten minderjährigen 
Ausländern. 
 
 
 
Einzelplan 5 – Gesundheit, Spor t 
 

Zuschussbedarf – in Euro - gesamt  ohne PK  

Plan 4.875.050 567.450 

Rechnungsergebnis 4.219.753 381.617 

 -655.297 -185.833 

 
 
UA 50100 - Gesundheitsamt  
 
 
50100.52100 - Beschaffung von Ausstattungsgegenständen, Geräten usw. 
Ursprünglich war geplant, einen medizinischen Kühlschrank für den Infektionsschutz und psychologische Tests für den Sozialpsychiatrischen Dienst 
anzuschaffen, die aber nicht benötigt wurden. 
 
50100.52200 - Instandhaltung von Ausstattungsgegenständen, Geräten usw. 
Diese Haushaltsstelle gehört zum Deckungsring 61, die notwendigen Mehrausgaben wurden durch die Ersparnis der HH-Stelle 50100.52200 finanziert. 
Die Mehrausgaben sind auf die notwendigen Reparaturen bestehender Medizintechnik zurückzuführen. 
 
50100.56000 - Dienst- und Schutzkleidung 
Nur zwei Mitarbeiterinnen benötigten neue Dienstkleidung. 
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50100.56200 - Aus- und Fortbildung 
Während der Corona-Pandemie konnten die Pflichtaufgaben des Gesundheitsamtes nicht vollumfänglich ausgeführt werden. Die Nachholung dieser 
Aufgaben wurde im Jahr 2023 fokussiert und hierdurch bedingt wurde das Aus- und Fortbildungskontingent nicht vollständig ausgeschöpft. 
 
50100.59000 - Pandemie-Covid-19 (Verbrauchsmaterial) 
Die Beschaffung von Verbrauchsmaterial war nicht mehr notwendig, zum 08.04.2023 entfiel der Rechtsrahmen für die Corona-Schutzmaßnahmen 
nach IfSG § 28b. 
 
50100.59200 - Besonderer medizinischer Sachbedarf/Medikamente 
Erhöhter Bedarf an Impfstoff und Medikamenten für die Prophylaxe bei Ansteckungsverdächtigen gem. § 20 Absatz 5 IfSG. Die Erstattung der  
anfallenden Kosten erfolgte über die HH-Stelle 50100.16100 (Erstattungen vom Land). 
 
50100.61000 – Dienstleistungen durch Dritte 
Die Ausgaben für die Absonderung uneinsichtiger Tuberkulosekranker nach § 30 IfSG im Bezirksklinikum Obermain / Bayern mussten im Haushaltsan-
satz berücksichtigt werden. Die Kosten für eine Unterbringung variieren je nach Dauer der Unterbringung zwischen 38.000 € und 45.000 €. Eine ent-
sprechende Unterbringung musste nicht erfolgen. 
 
50100.65400 – Dienstreisen 
Während der Corona-Pandemie konnten die Pflichtaufgaben des Gesundheitsamtes nicht vollumfänglich ausgeführt werden. Die Nachholung dieser 
Aufgaben wurde im Jahr 2023 fokussiert und hierdurch bedingt wurde das Dienstreisekontingent nicht vollständig ausgeschöpft. 
 
50100.65510 – Honorare 
Wegen Krankheit konnten vier der geplanten Supervisionen im SpDi nicht durchgeführt werden. Des Weiteren konnte der Vertrag mit dem Supervisor 
erst nach Veröffentlichung des Haushalts abgeschlossen werden. 
 
 
 
Einzelplan 6 – Bau, Verkehr  
 

Zuschussbedarf – in Euro - gesamt  ohne PK  

Plan 1.723.200 612.600 

Rechnungsergebnis 2.174.160 1.121.277 

 450.960 508.677 
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UA 65000 – Kreisstraßen 
 
65000.51000 – Wartung und Pflege der Kreisstraßen 
Aufgrund fehlender Schlussrechnungen offener Aufträge kam es zu Minderausgaben. Die Maßnahmen werden 2024 weitergeführt. 
 
 
 
Einzelplan 7 – Wirtschaftsförderung, ÖPNV  
 

Zuschussbedarf – in Euro - gesamt  ohne PK  

Plan 5.356.600 4.721.000 

Rechnungsergebnis 5.377.733 4.742.109 

 21.133 21.109 

 
 
UA 77000 – Fuhrpark  
 
Aufgrund der Preissteigerungen für die Unterhaltung und vor allem für den Kraftstoff der Fahrzeuge kam es im Unterabschnitt des Fuhrparkes zu er-
höhten Ausgaben. Des Weiteren war die Reparatur eines Baggers, welche nicht vorhersehbar war, notwendig. 
 
 
UA 79100 - Wirtschaftsförderung und Tourismus 
 
79100.16230 - Einnahmen Eigenanteil LK Gotha für Regionalbudget  
Nicht alle Fördermittel für das Jahr 2023 konnten ausgeben werden, weil Projekte nach 2024 geschoben werden mussten. Aus diesem Grund musste 
der Landkreis Gotha einen geringeren Eigenanteil leisten. 
 
79100.16250 - Eigenanteil Kommunen für Siedlungsflächenkonzept 
Durch einen Nachauftrag und Verzögerung der Projektbausteine von 2022 nach 2023 wurden in 2023 höher Kosten und damit höhere Eigenanteile 
fällig. 
 
79100.17100 - Zuweisungen vom Land für Regionalmanagement Ilm-Kreis 
Nicht besetzte Stelle im Regionalmanagement seit August 2023 und höhere Fördermittel laut Bescheid wie geplant. 
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79100.17130 - Zuweisung vom Land Regionalbudget 
Fast eine Punktlandung. Die leichten Mehreinnahmen resultieren aus Fördermitteln aufgrund einer Verschiebung vom Vermögenshaushalt in den Ver-
waltungshaushalt. 
 
79100.17200 - Zuweisung vom LK Gotha für Regionalmanagement 
Infolge der geringeren Personalkosten (siehe Begründung HHST 79100.17100) wurden weniger Eigenanteile vom LK Gotha fällig. 
 
79100.52100 – Beschaffung von Ausstattung 
Finanzelle Mittel waren für beschädigte Radinfotafeln und Wandertafeln geplant. Im Jahr 2023 wurden aber keine Tafeln im Ilm-Kreis beschädigt. 
 
79100.62000 - Werbe- und Fördermaßnahmen Wirtschaftsförderung 
Wirtschaftskarte und Ausbildungsbroschüre konnte aufgrund personeller Krankheitsfälle nicht erstellt werden. Auch die geplante Beteiligung an der 
Messe Expo-Real in München im Rahmen des Thüringenstandes konnte aufgrund der der Absage der LEG zu einem Thüringenstand nicht erfolgen. 
 
79100.62010 - Werbe- und Fördermaßnahmen Tourismus 
Ursprünglich geplante finanzielle Mittel für das Stadtradeln wurde aus finanziellen Mittel des Klimaschutz bezahlt. Ebenso wurden geplante Mittel für 
die IGW Berlin nicht benötigt, da diese durch Mittel des Thüringer Bogen finanziert wurden. 
 
79100.63100 - Projektkosten Regionalbudget 
Nicht alle Fördermittel für das Jahr 2023 konnten ausgeben werden, weil Projekte nach 2024 geschoben werden mussten. 
 
79100.66100 - Mitgliedbeiträge RV Thür. Wald, Naturpark Thür. Wald, AGFK, RPG Mittelthüringen 
Geringere Ausgaben, da die geplante Beitragserhöhung des Regionalverbund Thüringer Wald erfolgt ist. 
 
79100.71100 - Zuweisung an die Regionale Planungsstelle Mittelthüringen 
Das Projekt Koordinierungsstelle Koordinator Atommüllendlage wurde von den Kreisen der Planungsgemeinschaft Mittelthüringen gestrichen. 
 
79100.71800 Zuschüsse zu regionalen touristischen Projekten  
Für den Qualitätswanderweg von Großbreitenbach und finanzielle Mittel für das Biosphärenreservat wurden keine finanziellen Mittel abgerufen. 
 
 
UA 79200 – Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs 
 
79200.17100 - Zuweisung vom Land 
Bisherige Einnahmen setzen sich zusammen aus der Abschlagszahlung i.H.v. 452.915,00 € mit dem Bescheid vom 08.05.2023 auf die beantragte 
StPNV-Grundförderung im Jahr 2023, der StPNV-Förderung im Jahr 2023 des Freistaates an den Landkreis für landesbedeutsame Buslinien (Linie 
300) i.H.v 171.542,00 € mit Bescheid vom 18.08.2023 und der Zahlung i.H.v. 452.927,00 € mit dem finalen Bescheid vom 27.11.2023 auf die beantrag-
te StPNV-Grundförderung im Jahr 2023. 
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79200.17102 - Zuweisungen vom Land – zusätzliche Ausgleichszahlung zur Abfederung von Verlusten Pandemie Covid-19 
Bisherige Einnahmen setzen sich zusammen aus der 2. Abschlagszahlung aus der Richtlinie Corona-Hilfe ÖPNV Thüringen 2022 i.H.v. 249.407,20 €, 
der zusätzlichen Soforthilfe 2023 des Freistaates Thüringen i.H.v. 378.015,00 € gemäß Bescheid vom 08.05.2023, der 3. Abschlagszahlung nach 
Richtlinie Corona-Hilfe ÖPNV Thüringen 2022 i.H.v. 557.457,00 € (Zahlungseingang am 23.05.2023) und der finalen Zahlung aus Richtlinie Corona-
Hilfe ÖPNV Thüringen 2021 nach Festsetzungsbescheid vom 25.10.2023 i.H.v. 213.773,38 €. 
 
79200.17110 - Zuweisung vom Land für Azubi-Tickets 
Verringerung des Einnahmeansatzes, da die Förderung zur Anerkennung des "Azubi-Ticket"-Thüringen des Freistaates bereits zum 30.04.2023 und 
nicht zum 30.06.2023 eingestellt wurde. 
 
79200.71560 - Zuwendung an ÖPNV-Betrieb für Deutschlandticket 
Bescheid vom 26.06.2023 mit der Weiterleitung der 1. Abschlagszahlung für das Deutschlandticket im Jahr 2023 i.H.v. 296.120,00 € und Bescheid vom 
26.10.2023 mit der Weiterleitung der 2. Abschlags-zahlung für das Deutschlandticket im Jahr 2023 i.H.v. 242.280,00 € vom Landkreis an die IOV. 
D.h., die IOV hat auf der Grundlage der Bescheide eine Gesamtzuwendung von 538.400,00 € vom Landkreis erhalten. 
Der Bescheid zur Weiterleitung der 3. Abschlagszahlung für das Deutschlandticket im Jahr 2023 i.H.v. 2.029.540,00 € wurde bisher noch nicht ausge-
fertigt, da die 3. Abschlagszahlung von Freistaat gegenüber dem Landkreis schon beschieden wurde, aber die Zahlung beim Landkreis noch nicht ein-
gegangen ist. 
 
79200.71500 - Zuschüsse an ÖPNV-Betriebe (Landes- und Kreismittel) 
Bescheid vom 15.12.2022 über eine monatliche Zuwendung vom Landkreis an die IOV i.H.v. 446.362,50 € für den Zeitraum vom 01.01.2023 bis zum 
31.12.2023. D.h., die IOV erhält auf der Grundlage dieses Bescheides eine Gesamtzuwendung von 5.356.350,00 €. 
 
79200.71510 - Zuwendung an ÖPNV-Betriebe für Azubi-Ticket 
Bescheid vom 15.12.2022 i.V.m. dem Änderungsbescheid vom 26.04.2023 über eine monatliche Zuwendung vom Landkreis an die IOV i.H.v. 
24.156,00 € für den Zeitraum vom 01.01.2023 bis zum 30.04.2023. D.h., die IOV erhält auf der Grundlage der Bescheide eine Gesamtzuwendung 
i.H.v. 96.624,00 €. (s. auch Erläuterungen zu Haushaltsstelle: 79200.17110) 
 
79200.71530 - Sonderausgleichsleistungen (Zuwendung an ÖPNV – Ausgleichsleistung zur Abfederung von Verlusten) 
Bescheid vom 16.01.2023 über eine einmalige Sonderzuwendung vom Landkreis an die IOV i.H.v. 250.000,00 € zur Abfederung von Verlusten, Be-
scheid vom 19.04.2023 über eine einmalige Sonderzuwendung vom Landkreis an die IOV i.H.v. 550.000,00 € zur Abfederung von Verlusten, Bescheid 
vom 21.06.2023 über eine einmalige Sonderzuwendung vom Landkreis an die IOV i.H.v. 385.000,00 € zur Abfederung von Verlusten und Bescheid 
vom 20.11.2023 über eine einmalige Sonderzuwendung vom Landkreis an die IOV i.H.v. 213.652,58 € zur Abfederung von Verlusten. 
D.h., die IOV hat auf der Grundlage der Bescheide eine Gesamtzuwendung von 1.398.652,58 € vom Landkreis erhalten. 
 
79200.71540 - Zuschuss an IOV für hochautomatisiertes Fahren 
Bescheid vom 15.12.2022 über eine einmalige Sonderzuwendung vom Landkreis an die IOV i.H.v. 150.000,00 € zur Finanzierung des Pilotprojektes 
hochautomatisiertes Fahren. 
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79200.71560 - Zuwendung an ÖPNV-Betrieb für Deutschlandticket 
Siehe Einnahmen in der HHst. 79200.17130 und Weiterreichung per Bescheid an die IOV. 
 
 
 
Einzelplan 8 – Grundvermögen, Wirtschaftliche Unternehmen  
 

Zuschussbedarf - in Euro - gesamt   

Plan 1.110.000  
Rechnungsergebnis 1.182.000 72.000 

 
 
88005-88028.14000 - Mieten und Pachten 
Durch die Erhöhung der Betriebskosten wurden die Betriebskostenvorauszahlungen der Mieter erhöht. 
 
88001-88028.15400 - Erstattung für kreiseigene Gebäude  
Durch hohe Rückzahlung der Versorger (Gas, Wasser, Strom) und Zahlungen durch Betriebskostenabrechnungen, der in unseren Verwaltungsgebäu-
den ansässigen Mieter, kam es zu höheren Einnahmen. 
 
88010.15200 - Zahlungen von Schadensfällen 
Aufgrund der Mehrausgaben für Schadensfälle, kam es zu mehr Einnahmen durch Zahlungen der Versicherungen. 
 
88001-88025.50000 - Unterhaltung der Grundstücke Verwaltungsgebäude 
Die Minderausgaben sind zur Deckung der noch notwendigen Maßnahmen bspw. Wetzlarer Platz, Am Technikum, Ritterstraße 14 notwendig; Der HH-
Ansatz war hier aufgrund der Kürzungen im HH 2023 zu gering angesetzt. 
 
88001-88025.54600 - Elektroenergie 
Aufgrund Anpassung der Ratenzahlung/Abschläge resultierend aus Rückzahlung und Nachzahlungen in einigen Objekten kam es zu Minder- bzw. 
Mehrausgaben. 
 
88001-88025.61000 – Dienstleistungen durch Dritte 
Es kam 2023 vermehrt zu Vandalismusschäden an Schulen, aber auch zu Wasserschäden und Schäden durch Dritte. 
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Einzelplan 9 – Allgemeine Finanzwir tschaft  
 

 
 
 
 
 

 
UA 90000 – Allgemeine Finanzzuweisungen/Umlagen 
 

Entwicklung UA 90000      
Bezeichnung  Plan 2023 JR 2023 Differenz   
Schlüsselzuweisung 31.200.000 31.242.880 42.880  
Mehrbelastungsausgleich 12.012.000 12.016.280 4.280  
Kompensationszahlung 6.700.000 6.700.000 0  
Stabilisierungszuweisung 
des Landes (ThürCorPanG) 282.5000 2.703.990 -121.010  
Ausschüttung nach § 24 
Abs. 3 ThürFAG 482.000 481.641 -359  
Zuwendung Schülerbeförde-
rung Ukr. Flüchtlinge 0 67.860 67.860  

FAU 839.700 799.781 -39.919  
Kreisumlage 47.732.300 47.732.380 80  
 Gesamt  101.791.000 101.744.813 -46.187  

 
UA 91200 - Zinsausgaben 
Die Zinsausgaben konnten aufgrund der allgemeinen günstigen Zinsentwicklung mit günstigen Zinssätzen reduziert werden.  
 
UA 91300 – Kalkulatorische Einnahmen 
Veränderungen ergaben sich aus den tatsächlich abgerechneten Investitionen zum Jahresende 2023. Die entsprechenden Ausgaben spiegeln sich in 
den Unterabschnitten wider (Einnahmen = Ausgaben) und haben somit keinen Einfluss auf das Jahresergebnis.  
 
91500.86000 Zuführung zum Vermögenshaushalt Tilgung   
Gegenüber der Planung ergibt sich aufgrund des tatsächlichen Schuldendienstes eine Reduzierung der Tilgung um 43,3 T€. 

in Euro -  

Plan -98.821.800   

Rechnungsergebnis -98.605.790 216.010 
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91500.86010  
Der Überschuss des Verwaltungshaushaltes, der dem Vermögenshaushalt zugeführt wird, beträgt 561.854,63 €. 

Über- und außerplanmäßige Ausgaben  
Einnahmen und Ausgaben sind nach § 7 ThürGemHV nur in Höhe der im Haushaltsjahr zu erwartenden oder voraussichtlich zu leistenden Beträgen zu 
veranschlagen; sie sind sorgfältig zu schätzen, soweit sie nicht errechenbar sind (Grundsatz der Wahrheit). Der Genauigkeit der Veranschlagung sind 
aber Grenzen gesetzt, da der Haushalt ein in die Zukunft gerichtetes Zahlenwerk ist. Die aus vertraglichen Verpflichtungen resultierenden Ausgaben 
sind zum größten Teil bekannt und können daher ziemlich genau geplant werden. Unplanmäßigkeiten treten auf, wenn z. B. die Zuweisungen im kom-
munalen Finanzausgleich und die zweckgebundenen Zuweisungen vom Land noch nicht bekannt sind oder wenn sich bestimmte Entwicklungen oder 
strukturelle Veränderungen abzeichnen, die sich spürbar ausgabeseitig auswirken. Um die Haushaltsführung trotzdem flexibel und wirtschaftlich zu 
gestalten und die Aufgabendurchführung nicht zu gefährden, sieht die Gemeindehaushaltsverordnung Instrumentarien vor, wie z. B.: 

�x Deckungsfähigkeit und Zweckbindung von Einnahmen 
�x Zulässigkeit von über- und außerplanmäßigen Ausgaben 
�x Nachtragshaushalt. 

 
In der Jahresrechnung sind 11.058.404,69 € über- und außerplanmäßig bewilligte Ausgaben enthalten. 
 
Nachfolgend werden die Deckungsmöglichkeiten der über- und außerplanmäßig bewilligten Ausgaben dargestellt: 
 

 üpl. Ausgaben  apl. Ausgaben  Gesamt  

Minderausgaben 1.906.236,81  1.906.236,81 

Mehreinnahmen 2.206.215,72 2.593.197,38 4.799.413,00 

Allgemeine Rücklage 4.352.754,78  4.352.754,78 

 
Bei den überplanmäßig und außerplanmäßig genehmigten Ausgaben handelt es sich im Wesentlichen um Folgende: 
 

Überplanmäßige Ausgaben:  Außerplanmäßige Ausgaben:  

82,3 T€ Versicherungen/Schadensfälle 2,5 Mio. € Zuweisung IOV Deutschlandticket  

7,1 Mio.€ Hilfen zum Lebensunterhalt, Sozialhilfe   9,8 T€ Rückzahlung nicht verbrauchter Fördermittel 

407,4 T€ Leistungen innerhalb von Einrichtungen  

8,8 T€ Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  

8,5 T€ Bürobedarf – Vordrucke und Dokumente  

92,8 T€ Schülerbeförderung  
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8.  Entwicklung der Rücklagen  
  

 

 

Der Mindestbestand der Allgemeinen Rücklage in Höhe von 3.069.996,12 € entsprechend § 20 (2) ThürGemHV ist gewährleistet (siehe Anlage). 
 
Allgemeine Rücklage (zweckgebundener Anteil) Stand Ende 2022  Zuführung / Entnahme Stand Ende 2023 
Zuführung zweckgebundene Mittel aus der Tilgung der 
städtebaulichen Maßnahmen 

660.788,56 293.464,76 954.253,32 
 

Sonderlastenausgleich § 22 f ThürFAG-Klimapakt 238.630,00 -238.630,00 0 
    
Stand 31.12.202 3 zweckgebundene Rücklage gesam t 899.418,56 54.834,76 954.253,32 
    

Allgemeine Rücklage  (ohne zweckgebundene Anteile)  JR 2023 
Stand 31.12.2022 9.222.936,82 
Entnahme 4.413.456,35 
Stand 31.12.2023 4.809.480,47 
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9.  Vermögenshaushalt  
 
Einnahmen Vermögenshaushalt   
                

Einzelplan

Ansatz
 2023

Anord-
nungs-

soll 2023
Mehr-/Minder-

einnahmen neue HER

Abgänge
 KER aus 
Vorjahr

Abgänge
 HER aus 
Vorjahr

Rechnungs-
ergebnis

0 541.700,00 544.722,19 3.022,19 0,00 0,00 109.002,21 435.719,98

1 525.250,00 30.687,85 -494.562,15 0,00 0,00 0,00 30.687,85

2 1.449.877,00 610.417,29 -839.459,71 1.201.020,00 0,00 4.060,47 1.807.376,82

3 59.500,00 79.135,29 19.635,29 0,00 0,00 0,00 79.135,29

4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 102.100,00 19.782,36 -82.317,64 102.100,00 0,00 0,00 121.882,36

6 538.400,00 371.400,00 -167.000,00 250.000,00 0,00 0,00 621.400,00

7 247.500,00 109.434,66 -138.065,34 78.665,34 0,00 7.834,00 180.266,00

8 2.991.400,00 0,00 -2.991.400,00 2.981.400,00 0,00 53,07 2.981.346,93

9 16.234.123,00 11.654.974,55 -4.579.148,45 3.911.200,00 0,00 0,00 15.566.174,55

Gesamteinnahmen 22.689.850,00 13.420.554,19 -9.269.295,81 8.524.385,34 0,00 120.949,75 21.823.989,78
 

 
 
 
Erläuterungen zu den wichtigsten Einnahmepositionen:  
 
Einzelplan 0  
Im Haushaltsjahr 2023 wurde die Übertragung des Gebäudes Schönbrunnstraße 8 in Arnstadt an den Eigenbetrieb Abfallwirtschaftsbetrieb Ilm-Kreis, 
geplant in Höhe von 400.000 €, vollzogen, so dass die Einnahme gemäß Beschluss des Kreistages Nr. 290/22 in Höhe von 373.708,94 € realisiert 
werden konnte. In der Haushaltsstelle 03000.34700 werden Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (10,9 T€) aus vergangenen Jahren 
ausgewiesen. Im Einzelplan 0 wird das Sanierungsvorhaben an den Pfaffenteichen finanziell abgebildet, gemäß Finanzierungsvereinbarung zahlte die 
Stadt Ilmenau einen Anteil in Höhe von 160.000 € an den Landkreis im Juni 2023 aus. Außerdem wird in der Haushaltsstelle 06000.36100 die Zuwen-
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dung für das Projekt „Dokumentenmanagementsystem“ (DMS) gebucht. Der Änderungsbescheid, datiert vom 08.10.2021, liegt vor. Die Projektlaufzeit 
endete 2023. Im Jahr 2021 wurden anhand der verausgabten Mittel 21.978,55 € abgerufen und ausgezahlt. Dagegen erfolgten im Jahr 2022 keine Ak-
tivitäten, so dass die noch abzurufenden Fördermittel in Höhe von 109.002,21 € als Haushaltseinnahmerest in das Jahr 2023 übertragen wurden. In 
Ermangelung der Fortführung des Projektes wurde mit Änderungsbescheid vom 09. November 2023 der Haushaltseinnahmerest ausgebucht bzw. 
nicht weiter in das Jahr 2024 übertragen. Mit benanntem Bescheid wurde ein Teilerfolg des Projektes Einführung eines DMS durch die Einführung von 
E-Starter Pakets und die Einrichtung einer Schnittstelle Aviso festgestellt, so dass die bereits ausgezahlten Förderanteile nicht zurückgezahlt werden 
mussten. 
 
Einzelp lan 1 
Im Bereich des Katastrophenschutzes wurden für Fahrzeugbeschaffungen 525.250,00 € veranschlagt. Dies betrafen Zuwendungen für drei Fahrzeuge. 
Für die Beschaffung eines Gerätewagens Atemschutz/Strahlenschutz waren 187.000 € vorgesehen. Der Zuwendungsbescheid liegt, datiert vom 
17.11.2023 vor. Für die Beschaffung eines Gerätewagens Dekontamination Thüringen für die FFW Großbreitenbach wurden mit Bescheid vom 
13.09.2023 dem Landkreis 105.600,00 € gewährt. Ebenfalls mit Bescheid vom 13.09.2023 erhält der Landkreis für die Beschaffung eines Gerätewa-
gens Gefahrgut für die FFW Arnstadt eine Förderung in Höhe von 232.650,00 €. Die drei benannten Bescheide sehen jedoch eine Mittelauszahlung 
der Fördergelder insgesamt in der geplanten Höhe erst im Jahr 2025 vor, so dass kein Haushaltseinnahmerest gebildet werden konnte. Die Mittel wer-
den im Rahmen der Haushaltsplanung 2025 neu veranschlagt. 60.687,85 € Förderung wurden dem Landkreis für die Umrüstung auf Digitalfunk ausge-
zahlt. 
 
Einzelplan 2      
Die in Ansatz gebrachten Einnahmen im Einzelplan 2 stellen Investitionszuweisungen für die Schulen dar. Es handelt sich dabei um Einzelförderungen 
für investive Maßnahmen im Rahmen der Bildungsinfrastruktur, die aus den Bundes- und Landesprogrammen (auf Antrag) dem Landkreis gewährt 
werden.  
 
Im Rahmen eines Projektes versorgt der Ilm-Kreis seine Schulen mit Fahrradabstellanlagen. Die Maßnahme insgesamt in geplanter Höhe von 
394.800,00 € wird zu 50 % aus Bundesmitteln gefördert. Die Umsetzung der Maßnahme verzögerte sich bis ins Jahr 2023. Der Förderbescheid liegt 
dem Landkreis vor, sowie Änderungsbescheide zur Projektverlängerung. 10.596,07 € wurden im Jahr 2022 aufgrund des Baufortschrittes vereinnahmt, 
ein Haushaltseinnahmerest in Höhe von 159.174,48 € wurde in das Jahr 2023 übertragen, davon vereinnahmte der Landkreis abschließend 
155.114,01 €. Die Maßnahme ist endabgerechnet, der Verwendungsnachweis wurde erstellt und geprüft. 
 
Datiert vom 02. Juni 2021 ging dem Landkreis der Zuwendungsbescheid aus dem Investitionsprogramm zum beschleunigten Infrastrukturausbau der 
Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder (GanztagInvest-Richtlinie) zu. 90 % fördert der Bund und der Freistaat Thüringen zweckgebunden für die 
Gestaltung von Ganztagsangeboten an unseren Grund- und Förderschulen. Die Mittel für das Projekt wurden in den beiden Haushaltsstellen 
20000.36101 (bauliche Maßnahmen) und 20000.36102 (Ausstattung) abgebildet. Aufgrund von noch verfügbarem Landesbudget konnten im Jahr 2022 
noch 359.430,93 € Fördermittel akquiriert werden. Vom Bund wurde bereits am 21.10.2021 ein Fortsetzungsprogramm „Ganztagsförderungsgesetz 
(GaFöG)“ beschlossen. Lediglich die Landesrichtlinie wurde noch nicht erlassen. Aufgrund der gesicherten Fortsetzung des Programmes konnten noch 
geplante, jedoch mit dem bisherigen Budget nicht mehr durchführbare Maßnahmen, als Haushaltsausgaberest finanziell gesichert werden. Entspre-
chend wurden auch die noch geplanten offenen Einnahmen als Haushaltseinnahmereste übertragen (20000.36101 62.726,05 € und 20000.36102 
45.000,00 €). 
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Zusätzliche Einnahmen konnte der Landkreis für den Sonnenschutz an der Staatlichen Grundschule „Ziolkowski“ Ilmenau in Höhe von 16.644,21 € 
erhalten. Für die Errichtung von Spielgeräten an der Staatlichen Grundschule Martinroda wurden im Rahmen der gesicherten Fortsetzung des GaFöG 
Haushaltseinnahmereste in Höhe von 73.800,00 € (ebenfalls Bildung Haushaltsausgabereste) übertragen. An der Staatlichen Grundschule in Kirch-
heim wurde der Umbau des Nebengelass zu Horträumen als große Fortführungsmaßnahme geplant. Voraussetzung für die Umsetzung der Maßnahme 
ist ebenfalls die Bereitstellung von Mitteln aus dem GaFöG (Sperrvermerk). Entsprechend wurde ein Haushaltseinnahmerest in Höhe von 180.000,00 € 
gebildet.  
 
Datiert vom 15.11.2021 ging dem Landkreis der Zuwendungsbescheid für den Neubau der Schulsporthalle in Stützerbach zu. Insgesamt wurden dem 
Landkreis zur Umsetzung der Maßnahme ursprünglich 2.812.577 €, gegliedert in fünf Jahresscheiben, zur Verfügung gestellt. Mit 4. Änderungsbe-
scheid vom 24.11.2023 wurden dem Landkreis weitere 326.178,00 € zugesichert. Insgesamt steht für die Maßnahme eine Förderung von nunmehr 
3.138.755,00 € bereit. Die Erhöhung der Förderung resultiert aus dem Antrag beim Freistaat Thüringen auf finanzielle Unterstützung aufgrund von er-
heblichen Mehrkosten. Um Zinsbelastungen zu vermeiden, werden vorübergehend jeweils gemäß Baufortschritt Mittel im jeweiligen Haushaltsjahr zu-
rückgezahlt, die im Folgejahr zusätzlich zur Verfügung gestellt werden. Im Jahr 2023 waren dies 902.220,00 €. Entsprechend der Finanzierungsverein-
barung mit der Stadt Ilmenau wurde ein Komplementärfinanzierungsanteil in Höhe von 413.580,00 € für die Errichtung der Schulsporthalle gezahlt. 
 
Für die Errichtung der Biomasseanlage im Rahmen des Um- und Anbaus der Staatlichen Regelschule „Geratal“ konnten vom Bund sowie auch vom 
Land insgesamt 121.000 € Förderungen generiert werden. Die Mittel wurden als Haushaltseinnahmereste übertragen, da die Maßnahme sich etwas 
verzögert hatte, im Jahr 2023 wurden dann insgesamt 121.076,00 € vereinnahmt. 
 
Zusätzliche Einnahmen konnte der Landkreis einerseits für den Sonnenschutz an der Staatlichen Regelschule „W. Hey“ Ichtershausen in Höhe von 
13.862,08 € und andererseits für die Sanierung der Fassade am Staatlichen Berufsschulzentrum in Ilmenau in Höhe von 72.000,00 € vom Land Thü-
ringen für energetische Sanierungen erhalten. 
 
Entsprechend der Finanzierungsvereinbarung mit der Stadt Stadtilm erhält der Landkreis jährlich seit 2017 23.300,00 € für die abgeschlossene Sanie-
rung der Schulsporthalle in Stadtilm. Im Jahr 2016 wurde dem Landkreis einmalig 300.000,00 € gezahlt, so dass bisher insgesamt 463.100,00 € ausge-
reicht wurden. 
 
Im Jahr 2020 wurde außerdem die Umsetzung des DigitalPakts Schule 2019 bis 2024 gestartet. Die fortschreitende Digitalisierung aller Lebensberei-
che stellt eine zentrale strukturelle Herausforderung für die Bildungsinfrastruktur dar. Bund und Freistaat Thüringen unterstützen die Träger der staatli-
chen und freien Schulen in Thüringen bei den notwendigen Investitionen in die Vernetzung von Schulen und die Ausstattung mit IT-Systemen. Ziel soll 
es sein, zukunftsorientiert digitale Bildungsinfrastrukturen zu schaffen, unter der Maßgabe der Chancengerechtigkeit für jedes einzelne Kind. Für den 
Teil I – Schule und III – Medienzentrum erhält der Landkreis 5.234,2 T€. Die Mittel wurden in zwei Jahresscheiben 2020 und 2021 in den Haushalt im 
Abschnitt Medienzentrum verankert. Zur Umsetzung waren Medienkonzepte in allen Schulen zu erarbeiten und es sind Einzelförderanträge zu stellen 
und abzuarbeiten. Entsprechend der Abarbeitung des Projektes werden jeweils die Restmittel als Haushaltsreste übertragen. 
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Einzelplan 3  
Die Musikschule Arnstadt-Ilmenau erhielt im Rahmen des Thüringer Musik- und Jugendkunstschulgesetzes vom Freistaat Thüringen finanzielle Unter-
stützung. 66.634,44 € wurden zur Anschaffung von Instrumenten und beweglichen Ausstattungsgegenständen im Vermögenshaushalt einnahmeseitig 
verbucht. 
 
12.750,92 € erhielt die Volkshochschule Zuwendungen vom Land für Projekte, insbesondere Digitalisierungsmaßnahmen. 
 
Einzelpla n 5 
Für die Digitalisierung der Gesundheitsämter stehen Fördermittel im Rahmen des ÖGD-Paktes Teil C zur Verfügung. Es handelt sich hierbei um eine 
100%ige Förderung. Im Jahr 2023 vereinnahmte der Landkreis 19.782,36 €. 
 
Einzelplan 6    
371.400,00 € standen insgesamt für die Straßenbaumaßnahmen im Jahr 2023 zur Verfügung. 188.400,00 € wurden dem Landkreis vom Land Thürin-
gen für die Straßenbaumaßnahme an der K 8 OL Döllstedt gezahlt. Für die Straßenbaumaßnahme an der K 9 OA Ehrenstein vereinnahmte der Ilm-
Kreis 98.000,00 €. Weitere 15.000,00 € wurden für die K 15 Zufahrt Espenfeld vom Freistaat Thüringen ausgezahlt, für diese Maßnahme wurde gemäß 
Zuwendungsbescheid vom 20.11.2023 ein Haushaltseinnahmerest in Höhe von 250.000,00 € gebildet, da die Maßnahme baulich im Jahr 2024 umge-
setzt wird. 70.000,00 € zahlte der Freistaat dem Landkreis für den Bau des Kreisels K 22 Alkerslebener Kreuz. 
 
Einzelplan 7     
Im Jahr 2016 begann die bauliche Umsetzung des Projektes Bau des Radweges „Thüringer Waldrandroute“ mit der Realisierung des ersten Wegeab-
schnittes Pennewitz WRR 13 IK 03. Dieses Vorhaben wurde bis 2024 durchgeführt. Für die Realisierung stehen zwei Förderprogramme zur Verfügung. 
90 % der zuwendungsfähigen Kosten werden im Rahmen der Richtlinie des Freistaates Thüringen für die Gewährung von Zuwendungen aus Mitteln 
der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ gefördert. Der Bescheid vom 22.12.2015 liegt dem Landkreis vor. Im 
Rahmen der Richtlinie zur Förderung der integrierten ländlichen Entwicklung und der Revitalisierung von Brachflächen werden für einige Wegeab-
schnitte weitere Mittel von dem verbleibenden Anteil zur Verfügung gestellt. Den noch offenen Rest tragen die jeweiligen Gemeinden. Der Landkreis 
stellt Mittel für Beschilderungen bereit und ging zur Unterstützung der Gemeinden teilweise in Vorfinanzierung. Im Jahr 2024 wird das Vorhaben vo-
raussichtlich abgeschlossen. Im Jahr 2022 waren die Fördermittel vollständig abzurufen. Der Landkreis vereinnahmte im Jahr 2023 5.600,00 € vom 
Landkreis Saalfeld-Rudolstadt für die Beschilderung anteilig gemäß Vertrag zur Beschilderung mit angrenzenden Kommunen. Der Verwendungsnach-
weis muss zum Ende Mai 2024 dem Fördermittelgeber vorgelegt werden.  
 
Ferner ist im Einzelplan 7 die Umsetzung des Regionalbudgets veranschlagt. Der Zuwendungsbescheid für das Projekt für die Region der Landkreise 
Ilm-Kreis und Gotha liegt, datiert vom 06.04.2023, vor. Das Projekt hat eine Laufzeit von 2019 bis 2025, bis zum Jahr 2022 wurden 80 % gefördert, ab 
2023 werden 70 % Fördermittel ausgereicht. Es wurden 124.332,00 € Zuwendungen im Jahr 2023 veranschlagt, davon wurden 74.666,66 € ausge-
reicht, die Restmittel werden als Haushaltseinnahmereste vorgetragen. Der Landkreis Gotha beteiligt sich an den Eigenmitteln zum Projekt zu 50 %.  
 
Zur Umsetzung des Projektes „Fahrradwegweisung Ilm-Kreis“ liegt der Zuwendungsbescheid, datiert vom 18.08.2022, 1. Änderungsbescheid vom 
25.11.2022, vor. Das Projekt erstreckt sich über drei Jahre. Die Gesamtausgaben werden in Höhe von 335.205,75 € geplant, es können 251.400,00 € 
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Zuwendung erhalten werden. Im Jahr 2023 wurden anteilig 112.500,00 € ausgezahlt, die noch offenen 29.000,00 € wurden als Haushaltsausgabereste 
übertragen. 
 
Die geplante Förderung von E-Mobilität in Höhe von 60.000,00 € konnte nicht erreicht werden. 
 
Einzelplan 8  
Im Unterabschnitt 81800 wird die Versorgung der sogenannten „weißen Flecken“ des Landkreises mit Breitband abgebildet. Es gelten als „weiße Fle-
cken“ im Sinne der Breitbandförderung unterversorgte Bereiche, in denen der bisherige Internetzugang nicht einmal 30 Mbit/s (als Downloadgeschwin-
digkeit) ermöglicht, zusätzlich musste ein Markterkundungsverfahren, welches nicht älter als ein Jahr ist, über die Ausbaugebiete vorliegen, indem sich 
kein Telekommunikationsunternehmen für die nächsten 3 Jahre verpflichtet, eigenwirtschaftlich die Bereiche zu erschließen. Die Breitbandversorgung 
als schneller Zugang zum Internet ist heute eine wesentliche Voraussetzung für wirtschaftlichen Erfolg und gesellschaftliche Teilhabe. 

Bei der Verfügbarkeit von Breitbandanschlüssen bestehen jedoch große Unterschiede insbesondere zwischen städtischen und ländlichen Räumen. 
Dies bedeutet nicht nur einen Nachteil für die einzelnen Bürgerinnen und Bürger, die in ihren Regionen nicht den gleichen Zugang zu digitalen Informa-
tionen, Kommunikation und Dienstleistungen haben wie in den Städten, es bedeutet auch einen Nachteil für Kommunen, deren wirtschaftliche und de-
mografische Entwicklung beeinflusst wird. Die Verfügbarkeit von schnellen Internetzugängen ist deshalb ein wesentlicher Standortfaktor sowohl für 
Unternehmen als auch für Bürgerinnen und Bürger. 

Der Ausbau der Breitbandinfrastruktur basiert auf Vorschriften der EU, des Bundes sowie des Landes. Entgegen der ursprünglich geplanten Investition 
in Höhe von 35,0 Mio. €, werden nach Abschluss des umfangreichen Vergabeverfahrens 16,756 Mio. € zur Verfügung gestellt. Diese Mittel sind ein-
nahme- und ausgabeseitig als Haushaltsreste jeweils nach Projektfortschritt vorgetragen. Mit der Umsetzung wurde ein Telekommunikationsunterneh-
men beauftragt, 50 % trägt der Bund, der Bescheid vom 14.12.2020 liegt dem Landkreis vor. Der Freistaat Thüringen trägt 8,2687 Mio. €, der Zuwen-
dungsbescheid vom 27.01.2021 liegt ebenfalls vor. Weitere 106,7 T€ muss, den einschlägigen Förderbestimmungen Rechnung tragend, für seinen 
Eigenanteil das Amt Wachsenburg tragen, die Mittel wurden 2023 ausgezahlt. Die Finanzierungsvereinbarung liegt, datiert vom 03.12.2020, vor. Im 
Jahr 2022 wurden einnahme- wie auch ausgabeseitig 2.481.631,24 € umgesetzt, im Jahr 2023 5.666.779,61 €. 
 
Einzelplan 9      
Im Einzelplan 9 vereinnahmte der Landkreis im Jahr 2023 die jährlich zur Verfügung gestellte Schulinvestitionspauschale vom Freistaat Thüringen in 
Höhe von 1.396.117,41 € sowie die Investitionspauschale in Höhe von 1.998.555,62 €. Der Landkreis erhielt im Dezember des Jahres 2022 eine inves-
tive Zuweisung nach § 22 f ThürFAG Sonderlastenausgleich Klimapakt in Höhe von 238.630,00 €. Diese Mittel wurden zur Umsetzung von Klima-
schutzmaßnahmen im Jahr 2023 verwendet, sodass die Gelder im Rahmen des Jahresabschlusses 2022 zweckgebunden der Rücklage zugeführt 
wurden und im Haushalt 2023 zur Verfügung standen. Für das Jahr 2023 wurden 515.800,00 € Sonderlastenausgleich gemäß § 22 f ThürFAG im Ver-
mögenshaushalt zugeordnet. Die Mittel wurden in das Jahr 2024 übertragen, da die zweckentsprechende Verausgabung im Jahr 2024 erfolgt. Die ge-
planten Kreditaufnahmen aus der Ermächtigung 2023 in Höhe von 3.395.400,00 € werden vollständig als Haushaltseinnahmereste vorgetragen, im 
Jahr 2023 wurden die Kreditaufnahmen aus der Ermächtigung 2022 in Höhe von 4.950.000,00 € getätigt. Im Jahr 2022 wurden keine Umschuldungen 
abgewickelt. Die Zuführung vom Verwaltungshaushalt für die ordentliche Tilgung erfolgte planmäßig in voller Höhe von 2.752.895,78 €. Für die seit 
Jahren getätigten planmäßigen Tilgungen der fünf Städtebauförderdarlehen wurde mit Bescheid vom 22. Juni 2017 erfreulicherweise die noch offenen 
Restschulden vom Freistaat Thüringen in nicht rückzahlbare Zuwendungen umgewandelt, so dass ab dem Jahr 2017 die Tilgungen in Höhe von 293,7 
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T€ jährlich entfallen. Die noch offene Restschuld aus allen fünf Darlehensverpflichtungen beliefe sich auf 4.608 T€. Der Erlass der Darlehensreste ist 
an die Auflage gebunden, diesen Betrag nachweislich für Investitionen in die Bildungsinfrastruktur einzusetzen. Hier sind Verwendungsnachweise dem 
Freistaat vorzulegen. Der gesamte Darlehensrest war auf Buchungsanweisung des Freistaates in einer Summe im Jahr 2017 als außerplanmäßige 
Tilgung und gleichzeitig als Zuschussgewährung auszubuchen. Aus diesen in einer zweckgebundenen Rücklage angesammelten Geldern, wurden 
2022 erstmals 1.100.000 € für Schulinvestitionsmaßnahmen eingesetzt und abgerechnet. Im Jahr 2023 wurden planmäßig 293.464,76 € der Allgemei-
nen Rücklage zugeführt. Zum Ausgleich des Vermögenshaushaltes musste im Jahr 2023 ein Betrag in Höhe von 4.413.456,35 € zur Verfügung gestellt 
werden, 4.646.423,00 € waren als Entnahme aus der allgemeinen Rücklage geplant. Durch den positiven Abschluss des Verwaltungshaushaltes war 
die gesamte Entnahme aus der allgemeinen Rücklage wie geplant nicht erforderlich.  
 
Ausgaben Vermögenshaushalt  
          

Einzelplan
Ansatz
 2023

Anord-
nungs-

soll 2023
Mehr-/Minder-

ausgaben neue HAR
Abgänge

 HAR aus Vorjahr
Rechnungs-

ergebnis

0 1.326.000,00 102.179,16 -1.223.820,84 1.117.790,65 109.002,21 1.110.967,60

1 2.440.000,00 22.244,44 -2.417.755,56 2.586.109,24 59.475,39 2.548.878,29

2 8.386.500,00 317.656,93 -8.068.843,07 8.570.901,22 201.207,04 8.687.351,11

3 107.450,00 94.947,88 -12.502,12 30.000,00 0,00 124.947,88

4 0,00 0,00 0,00 0,00 94.334,49 -94.334,49

5 106.000,00 20.405,00 -85.595,00 121.882,36 0,00 142.287,36

6 715.000,00 28.246,94 -686.753,06 723.784,55 30.000,00 722.031,49

7 751.000,00 110.518,94 -640.481,06 575.481,06 0,00 686.000,00

8 4.770.000,00 102.970,91 -4.667.029,09 4.746.529,09 0,00 4.849.500,00

9 4.087.900,00 3.046.360,54 -1.041.539,46 0,00 0,00 3.046.360,54

Gesamtausgaben 22.689.850,00 3.845.530,74 -18.844.319,26 18.472.478,17 494.019,13 21.823.989,78  
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Erläuterungen zu den wichtigsten Ausgabepositionen:  
             
Einzelplan 0  

Haushalt s-
stellen  

Bezeichnung/Erläuterung  Gesamtsoll*  Anordnung s-
soll z uzüglich 
Haushaltsrest  

Mehr-/Min-
derausga-

ben 
03000.98100 Rückzahlungen von Zuweisungen, Prüfung Verwendungsnachweis Generalsa-

nierung SSH Dörnfeld 
 

7.600,00 
 

7.600,00 
 

03500.93200 Erwerb von Grundstücken an Kreisstraßen, bspw. K 3, K 8, K 9 sowie Erwerb 
Grundstück für Bergwacht 

 
100.149,32 

 
100.149,32 

 

03500.93281 Anschlussbeiträge für neue oder wiederherzustellende Anschlüsse, die durch 
Ver- und Entsorgungsverbände beschieden werden 

 
134.000,00 

 
134.000,00 

 

03500.93500 Ausstattung für die Verwaltung, insbesondere Mobiliar und technische Geräte 167.709,03 167.709,03  
03500.94500 Gebäudeleittechnik, Anbindung Schulen/Sporthallen, wie bspw. SSH Gehren 51.597,18 51.597,18  
03500.94501 Umrüstung LED-Beleuchtung Verwaltungsgebäude 10.000,00 10.000,00  
03500.95000 Tiefbaumaßnahme Pfaffenteich Fortführungsmaßnahme  1.832.213,15 1.832.213,15  
06000.93400
/93500 

Erwerb immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände im Bereich EDV 
(Deckungsring) 

 
515.102,21 

 
369.270,94 

 
-145.831,27 

06000.93401 Projekt Erweiterung Dokumentenmanagementsystem zur Umsetzung der Digi-
talisierungsprozesse 

 
187.060,07 

 
78.057,86 

 
-109.002,21 

 
Einzelplan 1  

Haushalt s-
stelle  

Bezeichnung/Erläuterung  Gesamtsoll  Anordnung s-
soll zuzüglich 
Haushaltsrest  

Mehr-/Min-
derausgaben 

13000.93501 Brandschutz, Erwerb beweglicher Sachen, Fahrzeuge wie TLF 3000 für Groß-
breitenbach und Stadtilm 

 
1.115.343,39 

 
1.115.343,39 

 
 

13000.98200 Brandschutz, Bezuschussung Kommunen, Zuschuss für Gerätehaus Stadtilm 
und Arnstadt und für Spezialfahrzeuge an Kommunen (bspw. HLF 10 Marlis-
hausen und HLF 20 Amt Wachsenburg) 

 
 

424.000,00 

 
 

423.150,86 

 
 

-849,14 
13100.93501 FTZ, Erwerb von beweglichen Sachen, Anschaffung Rollcontainer 116.807,00 105.426,09 -11.380,91 
14000.93500 Katastrophenschutz, Erwerb beweglicher Sachen, bspw. Rollcontainer f. Stark-

regen/Hochwasser und Vegetationsbrand 
 

454.115,00 
 

454.114,10 
 

-0,90 
14000.93501 Katastrophenschutz, Erwerb Fahrzeuge, bspw. TLF 4000 Arnstadt, Gerätewa-

gen Gefahrgut Arnstadt und Gerätewagen Dekontamination Großbreitenbach 
 

1.865.000,00 
 

1.865.000,00 
 
 

14000.93502 Katastrophenschutz, Umrüstung auf Digitalfunk 110.687,85 80.152,85 -30.535,00 
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14000.93504 Katastrophenschutz, Erwerb von beweglichen Sachen für Einsätze 10.000,00 10.000,00  
14000.94500 Katastrophenschutz, Neubau Stellplätze mit Sozialtrakt, Fortführungsmaß-

nahme 
 

1.200.000,00 
 

1.200.000,00 
 

14000.98200 Katastrophenschutz, Bezuschussung Kommunen für Sirenenanlagen 110.000,00 110.000,00  
16000.93402 Rettungsdienst,– Immaterielle Vermögensgegenstände wie Softwareerweite-

rungen und Notrufabfragesysteme (Deckungsring) 
 

90.000,00 
 

90.000,00 
 
 

16000.93404 Rettungsdienst, Programmierung der Schnittstelle zum E-Pen Einsatzleitsys-
tem 

 
45.000,00 

 
35.000,00 

 
-10.000,00 

16000.93502 Rettungsdienst, Mobiliar und Hardware Leitstelle (Deckungsring) 120.000,00 97.755,56 -22.244,44 
16000.93504 Erwerb beweglicher Sachen, E-Pen Hardware 21.633,017 21.633,01  
16000.98200 Rettungsdienst, Zuschüsse für Investitionen Zweckverband Westthüringen 99.200,00 99.200,00  

 
Einzelplan 2  

Haushalt s-
stellen  

Bezeichnung/Erläuterung  Gesamtsoll  Anordnung s-
soll zuzüglich 
Haushaltsrest  

Mehr-/Min-
derausgaben 

20000.93561 
bis 93566 

Schulausstattungen an Grund- und Regelschulen, Gymnasien, Berufsschulen 
und Förderschulen (Mobiliar, technische Geräte usw.)  

 
550.218,54 

 
549.935,08 

 
-283,46 

20000.93568 Ausstattung Grund- und Förderschulen, Projekt „GanztagInvest“ wird fortge-
setzt neu Projekt Ganztagsförderungsgesetz „GaFöG“  

 
50.000,00 

 
50.000,00 

 

20000.94501 Projekt Fahrradabstellanlagen an Schulen, Fortführungsmaßnahme  318.348,96 318.348,96  
20000.94502 Umrüstung LED-Beleuchtung an Schulen 32.009,98 32.009,98  
21104.94500 GS „Thomas Müntzer“ Gehren, Brandschutzmaßnahmen, Brandschutztüren, 

Sicherheitsbeleuchtung 
 

280.772,56 
 

280.772,56 
 

21104.94501 GS „Thomas Müntzer“ Gehren, Schulhofsanierung 350.000,00 350.000,00  
21108.94500 GS Großbreitenbach, Brandschutzmaßnahme, Fluchttreppe Dachgeschoss 2.742,60 2.742,60  
21108.94501 GS Großbreitenbach, Ganztagsförderungsgesetz, noch fehlende Umset-

zungsrichtlinie, daher Projekt verzögert 
 

80.000,00 
 

80.000,00 
 

21110.94502 GS „Karl Zink“ Ilmenau, Abstellbox 3.000,00 3.000,00  
21110.94504 GS „Karl Zink“ Ilmenau, Ganztagsförderungsgesetz, noch fehlende Umset-

zungsrichtlinie, daher Projekt verzögert 
 

20.000,00 
 

20.000,00 
 

21112.94500 GS „Am Stollen“ Ilmenau, Multifunktionsgebäude, Fortführungsmaßnahme 392.563,24 392.563,24  
21112.94502 GS „Am Stollen“ Ilmenau, Brandschutzmaßnahmen, wie Sicherheitsbeleuch-

tung und 2. Rettungsweg 
135.658,81 135.658,81  

21112.94504 GS „Am Stollen“ Ilmenau, Treppe Schulhof 27.600,00 27.600,00  
21112.94505 GS „Am Stollen“ Ilmenau, Sanierung Dach 450.000,00 450.000,00  
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21114.94500 GS „Ziolkowski“ Ilmenau, Brandschutzmaßnahmen 100.000,00 100.000,00  
21114.94502 GS „Ziolkowski“ Ilmenau, Schallschutz- und Elektroarbeiten 50.000,00 50.000,00  
21114.94503 GS „Ziolkowski“ Ilmenau, Sonnenschutz 48.143,03 30.811,06 -17.331,97 
21116.94500 GS „Johann Jacob Wilhelm Heinse“ Langewiesen, Fortführungsmaßnahme 

grundhafte Sanierung lt. KT-Beschluss 174/16 und 202/16, Klimagerät noch 
ausstehend 

 
4.000,00 

 
4.000,00 

 
 

21118.94502 GS Martinroda, Garage 10.000,00 10.000,00  
21118.94503 GS Martinroda, Projekt „GaFöG“, Spielgeräte 90.000,00 82.613,24 -7.386,76 
21118.94504 GS Martinroda, Fenster Westseite 70.000,00 55.000,00 -15.000,00 
21118.94505 GS Martinroda, Anpassung Fensternischen (Deckungsring)     30.000,00 30.000,00  
21120.94502 GS Stützerbach, Heizungssanierung 33.922,92 12.830,18 -21.092,74 
21120.94503 GS Stützerbach, Dachsanierung 98.810,00 98.810,00  
21121.94502 GS „Geschw. Scholl“ Arnstadt, Erweiterung Toiletten 200.000,00 200.000,00  
21121.94503 GS „Geschw. Scholl“ Arnstadt, Erneuerung Fenster  50.000,00 50.000,00  
21121.94508 GS „Geschw. Scholl“ Arnstadt, Mauerwerkstrockenlegung Keller 70.000,00 70.000,00  
21122.94502 GS „J.S.Bach“ Arnstadt, Ganztagsförderungsgesetz, Baumhäuser, Ballfang-

zaun, Markise 
 

85.000,00 
 

85.000,00 
 

21124.94502 GS „An der Burglehne“ Gräfenroda, Ganztagsförderungsgesetz, Abriss Ne-
bengebäude 

 
60.000,00 

 
60.000,00 

 

21124.94503 GS „An der Burglehne“ Gräfenroda, Trockenlegung Giebel 10.000,00 10.000,00  
21125.93500 GS „An der Wachsenburg“ Holzhausen, Ausstattung in Abhängigkeit von 

Baumaßnahme 
 

20.000,00 
 

20.000,00 
 

21125.94501 GS „An der Wachsenburg“ Holzhausen, Fortführungsmaßnahme Sanierung 2.022.937,35 2.022.937,35  
21126.94504 GS „W. Hey“ Ichtershausen, Fortführungsmaßnahme Anbau 1.552.347,52 1.552.347,52  
21127.94501 GS Kirchheim, Sanierung Nebengelass Ganztagsförderungsgesetz, noch 

fehlende Umsetzungsrichtlinie, daher Projekt verzögert 
 

300.000,00 
 

300.000,00 
 

21128.94501 GS Marlishausen, Projekt Ganztagsförderungsgesetz, noch fehlende Umset-
zungsrichtlinie, daher Projekt verzögert, Markisen  

 
10.000,00 

 
10.000,00 

 

21132.94500 GS Osthausen, Brandschutz 10.000,00 10.000,00  
21134.94501 GS „L. Bechstein“ Arnstadt, ELA-Anlage 21.880,98 21.880,98  
21135.94500 GS „Dr. H. Bielfeld“ Arnstadt, Projekt Ganztagsförderungsgesetz, noch feh-

lende Umsetzungsrichtlinie, daher Projekt verzögert, Spielgeräte 
 

40.000,00 
 

40.000,00 
 

21140.94500 SSH Gehren, Dachsanierung 341.000,00 341.000,00  
21141.94501 SSH Großbreitenbach, Lichtkuppel Dach 100.000,00 100.000,00  
21142.94501 SSH GS „Karl Zink“ Ilmenau, Generalsanierung, Fortführungsmaßnahme, 

zurückgestellt, da fehlende Förderzusage für die angemeldeten Vorhaben, 
 

200.000,00 
 

100.000,00 
 

-100.000,00 
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daher Verzögerung der Maßnahme 
21146.93500 Neubau SSH Stützerbach, Ausstattung in Abhängigkeit von Baufortschritt 90.000,00 90.000,00  
21146.94500 Neubau SSH Stützerbach, Fortführungsmaßnahme 3.077.841,77 3.077.841,77  
21147.94500 SSH GS „Ziolkowski“ Ilmenau, Generalsanierung, derzeit planerische Vorbe-

reitung, Förderzusage fehlt noch 
 

500.000,00 
 

500.000,00 
 

21152.93500 SSH Dörnfeld, Generalsanierung, Ausstattung vollständig erworben, De-
ckungsring 

 
14.734,49 

 
12.522,76 

 
-2.211,73 

21152.94500 SSH Dörnfeld, Generalsanierung, Fortführungsmaßnahme, Deckungsring, 
Maßnahme befindet sich derzeit in der Endabrechnung 

 
92.580,27 

 
94.792,00 

 
2.211,73 

22502.94502 RS „Geratal“ Geraberg, Erweiterungsanbau, Teil angrenzend Altbausanie-
rung 

425.470,41 380.546,41 -44.924,00 

22502.94503 RS „Geratal“ Geraberg, Sportanlagen 110.000,00 110.000,00  
22502.94504 RS „Geratal“ Geraberg, Errichtung Garage 15.000,00 15.000,00  
22503.94502 RS Gräfinau-Angstedt, Außenverschattung 6.000,00 6.000,00  
22506.94500 RS „Geschw. Scholl“ Ilmenau, Brandschutzmaßnahmen 375.650,75 375.650,75  
22506.94501 RS „Geschw. Scholl“ Ilmenau, Dacheindeckung 450.000,00 450.000,00  
22512.94500 RS Ichtershausen, Brandschutzmaßnahmen, Ertüchtigung Elektro  312.831,76 312.831,76  
22512.94501 RS Ichtershausen, Elektrosanierung 83.671,33 83.671,33  
22512.94503 RS Ichtershausen, Sanierung Aula 60.027,65 60.027,65  
22512.94505 RS Ichtershausen, Dachsanierung 50.000,00 50.000,00  
22514.94500 Gemeinschaftsschule Gräfenroda, Brandschutzmaßnahmen, Beleuchtung, 

Brandschutztüren 
 

240.582,88 
 

240.582,88 
 

22514.94502 Gemeinschaftsschule Gräfenroda, Erneuerung Eingangstreppe 150.000,00 150.000,00  
22515.93502 TGS Stadtilm, Ausstattung Werkraum 33.000,00 33.000,00  
22515.94501 TGS Stadtilm, Anbau Mensa 906.903,74 906.903,74  
22515.94502 TGS Stadtilm, Umbau Klassen 20.000,00 20.000,00  
22515.94504 TGS Stadtilm, ELA-Anlage 12.400,00 12.400,00  
22516.94500 RS „Am Schloss Neideck“ Arnstadt, Schulhofsanierung 60.000,00 60.000,00  
22517.94500 RS Arnstadt „Robert Bosch“, Brandschutzmaßnahmen, Türen 73.520,52 73.520,52  
22517.94502 RS Arnstadt „Robert Bosch“,Um- und Ausbau, Fortführungsmaßnahme 490.000,00 490.000,00  
22522.94500 SSH Gräfenroda, Anbau für Sektion Gewichtheber Fortführungsmaßnahme 90.671,66 90.671,66  
22522.94501 SSH Gräfenroda, Dachsanierung 150.000,00 150.000,00  
22522.94502 SSH Gräfenroda, ELA-Anlage 100.000,00 100.000,00  
23400.93500 Gymnasium „Am Lindenberg“ Ilmenau, Ausstattung in Abhängigkeit von 

Baumaßnahme 
50.000,00 50.000,00  

23400.94500 Gymnasium „Am Lindenberg“ Ilmenau, Brandschutzmaßnahmen    100.000,00 100.000,00  
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23400.94501 Gymnasium „Am Lindenberg“ Ilmenau, Elektroleistungen 270.000,00 270.000,00  

23400.94503 Gymnasium „Am Lindenberg“ Ilmenau, Dachsanierung    250.000,00 250.000,00  
23400.94506 Gymnasium „Am Lindenberg“ Ilmenau, Elektroleistungen 600.000,00 600.000,00  
23400.94509 Gymnasium „Am Lindenberg“ Ilmenau, Eingangstreppe 80.000,00 80.000,00  
23500.93500 Gymnasium Ilmenau Haus 1 „Goetheschule“, Ausstattung in Abhängigkeit 

von Baumaßnahme 
20.000,00 20.000,00  

23500.94500 Gymnasium Ilmenau Haus 1 „Goetheschule“, Brandschutzmaßnahmen, 
Hausalarm, Fluchtweg 

 
508.336,40 

 
508.336,40 

 

23500.94502 Gymnasium Ilmenau Haus 1 „Goetheschule“, Dachsanierung 200.000,00 200.000,00  
23510.94500 Gymnasium Ilmenau Haus 2 „Goetheschule, Brandschutz, Hausalarm 38.122,28 38.122,28  
23700.94501 Gymnasium „MELISSANTES“ Arnstadt, Akustikdecke 30.000,00 30.000,00  
23910.93500 Sporthalle Arnstadt, „Am Jahn-Sportpark“, Ausstattung in Abhängigkeit von 

Baumaßnahme 
 

15.000,00 
 

15.000,00 
 

23910.94500 Sporthalle Arnstadt, „Am Jahn-Sportpark“, Sanierung Duschen 250.000,00 250.000,00  
23910.94501 Sporthalle Arnstadt, „Am Jahn-Sportpark“, ELA-Anlage 182.376,04 182.376,04  
23910.94502 Sporthalle Arnstadt, „Am Jahn-Sportpark“, Verbesserung Speisenversorgung 50.000,00 50.000,00  
23920.94500 Neubau SSH Gym. „MELISSANTES“ Fortführungsmaßnahme 1.933.058,76 1.933.058,76  
24010.93500 SBSZ Arnstadt-Ilmenau, Standort Arnstadt, Ausstattung Umrüstung KfZ auf 

Elektrotechnik 
 

250.000,00 
 

248.194,11 
 

-1.805,89 
24010.93501 SBSZ Arnstadt-Ilmenau, Standort Arnstadt, Ausstattung Verbesserung Unter-

richts- und Lernbedingungen bestimmte Berufe 
 

115.200,00 
 

113.959,23 
 

-1.540,77 
24010.94500 SBSZ Arnstadt-Ilmenau, Standort Arnstadt, Tore 39.000,00 39.000,00  
24020.93500 SBSZ Arnstadt-Ilmenau, Standort Ilmenau, Ausstattung Verbesserung Unter-

richts- und Lernbedingungen bestimmte Berufe 
 

84.500,00 
 

84.484,55 
 

-15,45 
24020.94504 SBSZ Arnstadt-Ilmenau, Standort Ilmenau, Fernwärme Werkstattgebäude 125.000,00 125.000,00  
27200.94502 Reg.Förderz. „Dr. Hans Vogel“, Projekt „GanztagInvest“, Verschattung 9.777,80 5.868,09 -3.909,71 
29500.93401 Medienzentrum, Erwerbe Immaterielles für Schulen außerhalb v. Digitalpakt, 

Deckungsring 
 

146.097,78 
 

163.842,11 
 

17.744,33 
29500.93402 Medienzentrum, Erwerbe Immaterielles Optimierung Berufsfelder SBSZ KT-

Beschluss 336/23 
 

46.000,00 
 

46.000,00 
 

29500.93420 Medienzentrum, Fortführungsmaßnahme Digitalpakt I und III – Immaterielles 
im Medienzentrum 

 
290.637,43 

 
290.637,43 

 

29500.93421 Medienzentrum, Fortführungsmaßnahme Digitalpakt I und III – Immaterielles 
in Schulen 

 
1.284.203,00 

 
1.284.203,00 

 

29500.93501 Medienzentrum, Technik an Schulen außerhalb Digitalpakt 339.498,75 307.135,37 -32.363,38 
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29500.93502 Medienzentrum, Tafelflügel KT-Beschluss 367/23 228.400,00 228.400,00  
29500.93520 Medienzentrum, Fortführungsmaßnahme Digitalpakt I und III – Hardware im 

Medienzentrum 
 

150.000,00 
 

150.000,00 
 

29500.93521 Medienzentrum, Fortführungsmaßnahme Digitalpakt I und III – Hardware in 
Schulen 

 
1.089.955,68 

 
1.089.955,68 

 

29500.94520 Medienzentrum, Fortführungsmaßnahme Digitalpakt I und III – in Schulen 
Planungsleistungen 

 
187.545,65 

 
187.545,65 

 

29500.94521 Medienzentrum, Fortführungsmaßnahme Digitalpakt I und III – in Schulen 
Bauleistungen 

 
1.603.310,87 

 
1.603.310,87 

 

 
Einzelplan 3  

Haushalt s-
stellen  

Bezeichnung/Erläuterung  Gesamtsoll  Anordnung s-
soll zuzüglich 
Haushaltsrest  

Mehr-/Min-
derausgaben 

33300.93500 Musikschule Arnstadt-Ilmenau, Erwerb Instrumente, Sonstiges 66.634,44 66.634,44  
33300.94500 Musikschule Arnstadt-Ilmenau, Lüftung Schallschutzkabine 30.000,00 30.000,00  
35000.93500 Volkshochschule Projekte, Digitalisierung 37.150,00 18.013,44 -19.136,56 
36500.98700 Denkmalschutz und –pflege, Zuschüsse  15.000,00 15.000,00  

 
Einzelplan 5  

Haushalt s-
stellen  

Bezeichnung/Erläuterung  Gesamtsoll  Anordnung s-
soll zuzüglich 
Haushaltsrest  

Mehr-/Min-
derausgaben 

50100.93400 Gesundheitsamt, Erwerb Immaterielles, ÖGD Teil C 38.700,00 38.700,00  
50100.93501 Gesundheitsamt, Erwerb von beweglichen Sachen, ÖGD Teil C 115.982,36 115.982,36  
50200.94500 Veterinäramt, Verwahrstelle TNP 11.500,00 11.500,00  
50210.93500 Schlachttier- und Fleischuntersuchung, Trichinoskop 18.000,00 17.491,83 -508,17 

 
Einzelplan 6  

Haushalt s-
stellen  

Bezeichnung/Erläuterung  Gesamtsoll  Anordnung s-
soll zuzüglich 
Haushaltsrest  

Mehr-/Min-
derausgaben 

65000.95000 Kreisstraßen, Brückenprüfungen 100.000,00 100.000,00  
65000.95002 Kreisstraße K 2, OA Niederwillingen, Pflastertausch 37.743,04 37.743,04  
65000.95008 Kreisstraße K 8 OL Döllstedt,  569.960,22 569.960,22  
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65000.95009 Kreisstraße K 9 OA Ehrenstein in Richtung Kreisgrenze Remda, Deckener-
neuerung und Tragfähigkeitserhöhung 

 
274.753,12 

 
221.884,61 

 
-52.868,51 

65000.95015 Kreisstraße K 15, Zufahrt Espenfeld 570.000,00 570.000,00  
65000.95021 Kreisstraße K 21 Kr. Rockhausen – OE Rockhausen 20.000,00 20.000,00  
65000.95022 Kreisstraße K 22 Kreisel am Alkerslebener Kreuz Gemeinschaftsmaßnahme 

Anteil Landkreis 
 

408.867,07 
 

338.867,07 
 

-70.000,00 
65000.95044 Kreisstraße K 44, OL Langewiesen 210.691,87 200.691,87 -10.000,00 
65000.95054 Kreisstraße K 54/L1047 Kreuzungsausbau 40.000,00 40.000,00  
65000.95060 Kreisstraße K 60 Kahlert, Anlaufprojektierung, Bau verschoben, da keine För-

derung erhalten 
 

75.079,70 
 

75.079,70 
 
 

 
Einzelplan 7  

Haushalt s-
stellen  

Bezeichnung/Erläuterung  Gesamtsoll  Anordnung s-
soll zuzüglich 
Haushaltsrest  

Mehr-/Min-
derausgaben 

77000.93500 Fuhrpark, Erwerb Fahrzeuge 171.761,65 171.761,65  
77000.93501 Fuhrpark, Sonderprogramm Klimaschutz Elektrofahrzeuge 200.000,00 140.000,00 -60.000,00 
79100.94500 Regionalbudget, Fortführungsmaßnahme 170.000,00 170.000,00  
79100.94501 Projekt Beschilderung nach Radkonzept im Ilm-Kreis 334.650,54 334.650,54  
79100.96100 Bau des Radweges „Thüringer Waldrandroute“ Fortführungsmaßnahme  382.619,26 382.619,26  

79100.98200 Zuschüsse für Investitionen an Städte und Gemeinden für Radverkehr, 
Stadt Stadtilm Ilmtal-Radweg 

 
50.000,00 

 
50.000,00 

 

 
Einzelplan 8  

Haushalt s-
stellen  

Bezeichnung/Erläuterung  Gesamtsoll  Anordnung s-
soll zuzüglich 
Haushaltsrest  

Mehr-/Min-
derausgaben 

81800.95000 Breitbandausbau, Bauleistungen 97.851,09 97.851,09  
81800.98700 Breitbandausbau, Zuschuss an das Telekommunikationsunternehmen 17.263.281,18 17.263.281,18  
88001.94501 Verwaltungsgebäude Musikschule Paul-Löbe-Str. 1 Ilmenau, Elektro 50.000,00 50.000,00  
88006.94500 Verwaltungsgebäude Wetzlarer Platz Ilmenau, Sanierung  192.173,37 192.173,37  
88007.94500 Verwaltungsgebäude Volkshochschule Bahnhofstraße 6 Ilmenau Dach-, Sa-

nitär-, Kellersanierung 
 

330.000,00 
 

330.000,00 
 

88008.94500 Verwaltungsgebäude Am Technikum 6 Ilmenau, Brandschutzmaßnahmen 210.031,53 210.031,53  
88019.94501 Verwaltungsgebäude, Ritterstraße 14 Arnstadt, Umrüstung LED-Beleuchtung 100.000,00 90.000,00 -10.000,00 
88019.95000 Sanierung Garagenhof Arnstadt Ritterstraße 360.000,00 360.000,00  
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88024.94500 Gebäude Straßenmeisterei 767.615,06 767.615,06  
88028.94500 Gebäude Lindenallee 10 Arnstadt, Sanierung  2.083.974,93 2.083.974,93  
88029.94500 Gebäude Bergwacht Allzunah 70.000,00 70.000,00  
88030.94500 Gebäude Bergwacht Ilmenau 10.000,00 10.000,00  
88100.95000 Teichsanierung 234.359,78 234.359,78  

 
Einzelplan 9  

Haushalt s-
stellen  

Bezeichnung/Erläuterung  Gesamtsoll  Anordnung s-
soll zuzüglich 
Haushaltsrest  

Mehr-/Min-
derausgaben 

91000.91003 Zuführung an allg. Rücklage, zweckgebunden eingesparte Tilgungen der fünf 
Städtebaufördermaßnahmen, da lt. Bescheid zum Einsatz in die Bildungsinfra-
struktur vorzusehen und nachzuweisen, in 2017 nicht mehr umsetzbar 

 
 

293.700,00 

 
 

293.464,76 

 
 

-235,24 
91200.97708 Ordentliche Tilgungsleistungen von Krediten am Kreditmarkt 2.794.200,00 2.752.895,78 -41.304,22 
91200.97709 Umschuldungen 2.700.000,00 2.631.820,31 -68.179,69 

* Haushaltsansatz einschließlich Einfluss aus ÜPL/APL und Haushaltsreste Vorjahr  

Die teils dargestellten Mehrausgaben sind stets im Rahmen von Deckungsringen gedeckt. 
 
10. Haushaltsreste zum Jahresabschluss 2023  
  
Der Übertragung der Haushaltsreste (Haushaltseinnahmereste HER und Haushaltsausgabereste HAR) in das Haushaltsjahr 2024 stellt sich wie folgt 
dar: 

�x Vermögenshaushalt  
Haushaltseinnahmereste (HER) aus Vorjahren 12.852.028,84 
Haushaltsausgabereste (HAR) aus Vorjahren 30.281.744,50 
Haushaltseinnahmereste (HER) neu 8.524.385,34 
Haushaltsausgabereste (HAR) neu 18.472.478,17 
Haushaltseinnahmereste insgesamt  21.376.414,18 
Haushaltsausgabereste insgesamt  48.754.222,67 

 

�x Verwaltungshaushalt  
Haushaltsausgabereste neu  1.348.461,43 
Abgang alter Haushaltsausgabereste  170.327,57 

 
Im Einzelnen:  
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11. Übersicht über den Stand der wichtigsten abgeschlossenen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2023 
         (bei Brandschutz maßnahmen auch Abschnitte) -  Angaben in €  
 
Eigenmittel stellen auch die abgerechneten Mittel aus den Investitionspauschalen dar. 
 

1. Radabstellanlagen an Schulen – Haushaltsstelle 20000.94501 
 

Planjahr Plan HAR Anordnungssoll planmäßige Finanzierung 
Zuwendung Bund Eigenmittel/Kredit 

2019 42.000,00  15.345,63   
2020 176.400,00 26.654,37 39.913,27   
2021 176.400,00 163.141,10 0,00   
2022  339.541,10 21.192,14   
2023  318.348,96 318.348,96   

gesamt  394.800,00  394.800,00 193.339,53 201.460,47 
 
Abrechnung der Maßnahme nach Kostengruppen: 

Realisierungszeitraum Kostengruppe Mittelinanspruchnahme 
2019 - 2023 500 - Außenanlagen 394.800,00 

gesamt   394.800,00 
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Mit der Nationalen Klimaschutzinitiative fördert das Bundesumweltministerium seit 2008 zahlreiche Projekte, die einen Beitrag zur Senkung der Treib-
hausgasemissionen leisten. Mit dem Förderprogramm „Zuwendungen aus den Mitteln der nationalen Klimaschutzinitiative“ des Bundes konnten zur 
Förderung der nachhaltigen Mobilität einzelne Schulen des Ilm-Kreises mit Radabstellanlagen ausgestattet werden. 
 
Die Umsetzung begann in 2019 mit den Maßnahmen an den Staatlichen Regelschulen „Geschwister Scholl“ und „Heinrich Hertz“ in Ilmenau und wurde 
in 2023 mit Maßnahmen an weiteren 19 Schulstandorten abgeschlossen. Es wurden insgesamt 301 Fahrradbügel mit 602 Stellplätzen errichtet. So 
erhielten die Staatlichen Grundschulen „Am Stollen“ Ilmenau, Plaue, „J. S. Bach“ Arnstadt, „Karl Zink“ Ilmenau, „Grundschule am Rennsteig“ Stützer-
bach, „Astrid Lindgren“ Osthausen, die Staatlichen Regelschulen „Geratal“ Geraberg, Gräfinau-Angstedt, „Am Schloss Neideck“ Arnstadt; „Geschwister 
Scholl“ Ilmenau, die Staatlichen Gymnasien „MELISSANTES“ Arnstadt, „Goetheschule Ilmenau“, das Staatliche Berufsschulzentrum Arnstadt-Ilmenau, 
Standort Arnstadt sowie die Staatlichen Förderzentren „Dr. Hans Vogel“ und „Pestalozzischule“ Standort Ilmenau Radabstellanlagen.  
 

2. Staatliche Grundschule Ziolkowski Ilmenau – Haushaltsstelle 21114.94503 Sonnenschutz 
 
Finanzierungsplan: 

Planjahr Plan HAR Anordnungssoll planmäßige Finanzierung 
Zuwendung Land Eigenmittel/Kredit 

2021 50.000,00  897,90   
2022  49.102,10 959,07   
2023  48.143,03 30.811,06   

gesamt  50.000,00  32.668,03 16.644,21 17.331,97 
 
Abrechnung der Maßnahme nach Kostengruppen: 

Realisierungszeitraum Kostengruppe Mittelinanspruchnahme 
2021 - 2023 300 - Bauwerk - Baukonstruktionen 25.090,50 

 400 - Bauwerk - technische Anlagen 3.813,05 
 700 - Baunebenkosten 3.764,48 

gesamt   32.668,03 
 
Mit der Nationalen Klimaschutzinitiative fördert das Bundesumweltministerium seit 2008 zahlreiche Projekte, die einen Beitrag zur Senkung der Treib-
hausgasemissionen leisten. Mit dem Förderprogramm „Zuwendungen aus den Mitteln der nationalen Klimaschutzinitiative“ des Bundes konnte als Kli-
maschutzmaßnahme die Ostfassade mit einer Außenverschattung zur Verbesserung des sommerlichen Wärmeschutzes errichtet werden. Dies bein-
haltet die Ausstattung von 16 Fenstern mit einer Raffstoreanlage als Sonnenschutz. 
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3. Generalsanierung der Schulsporthalle an der Staatlichen Grundschule „Karl Friedrich Wilhelm Wander“, An der Linde 18 in 99326 
Stadtilm, OT Dörnfeld – Haushaltsstelle 21152.94500/93500 Erweiterungs-, Um- und Ausbau/Ausstattung 

 
Finanzierungsplan: 

Planjahr Plan HAR Anordnungssoll planmäßige Finanzierung 
Zuwendung Land Beteiligung 

Stadt Stadtilm 
Eigenmittel/Kredit 

2019 150.000,00  18.156,29    
2020 550.000,00 131.843,71 81.102,60    
2021 1.539.170,00 600.741,11 709.150,37    
2022 9.500,00 1.430.760,74 1.332.945,98    
2023  107.314,76 83.766,04    

gesamt  2.248.670,00  2.225.121,28 1.394.597,00 200.000,00 630.524,28 
 
Abrechnung der Maßnahme nach Kostengruppen: 

Realisierungszeitraum Kostengruppe Mittelinanspruchnahme 
2019 - 2023 300 - Bauwerk - Baukonstruktionen 1.327.610,01 

 400 - Bauwerk - technische Anlagen 368.032,08 
 500 - Außenanlagen 76.679,13 
 600 - Ausstattung 47.601,32 
 700 - Baunebenkosten 405.198,74 

gesamt   2.225.121,28 
 
Historie zur Umsetzung der Maßnahme: 
 

�x Baugenehmigung mit Bescheid vom 28.07.2020 
�x Zuwendungsbescheid Schulinvestitionsprogramm vom 04.11.2020 
�x Bauanlaufberatung am 11.03.2021 
�x Baubeginn am 15.03.2021 
�x feierliche Einweihung der sanierten Schulsporthalle am 02.11.2022 
�x Einreichung des Verwendungsnachweises 23. Februar 2024 
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Baubeschreibung, Baudurchführung: 
Die gesamte Schulsporthalle wurde einer Generalsanierung unterzogen. Die Halle bietet nach der Sanierung wesentlich verbesserte Bedingungen für 
den Schul- und Vereinssport und leistet damit einen Beitrag zur Erhöhung der Attraktivität des Schulstandortes Dörnfeld und des ländlichen Raumes im 
Einzugsgebiet.  
 

Es erfolgte der Anbau ausreichend dimensionierter Geräteräume einschließlich eines bisher fehlenden Bereiches für Außensportgeräte mit direktem 
Zugang zu den Außenanlagen sowie eines Lehrerzimmers. Anstelle der verschlissenen Ausstattung und Inneneinrichtung treten moderne Sanitär- und 
Umkleidebereiche einschließlich Einrichtung eines behindertengerechten WC‘s mit barrierefreier Dusche. Die Sanierung der Halle erfolgte auf der 
Grundlage der aktuellsten Vorschriften hinsichtlich Unfall- und Arbeitsschutz, z.B. durch die Ausstattung mit Prallschutz, (der in der alten Halle fehlte), 
einer ballwurfsicheren und akustisch wirksamen Unterdecke mit integrierten Deckenstrahlplatten und Beleuchtung sowie modernen Multifunktions-
sportgeräten. Hoch innovative Lichtbandverglasungen mit Kapillareinlage streuen das Tageslicht ins Halleninnere und bieten dabei Sonnen- und insbe-
sondere Blendschutz zur Vermeidung von Sportunfällen, wobei in die Lichtbänder auch eine ausreichende Anzahl von Lüftungsflügeln, die gleichzeitig 
zur Entrauchung genutzt werden können, integriert sind.  
 
Die Auslegung der Turnhalle erfolgte als Versammlungsstätte, um der Schule so die Möglichkeit zur Durchführung von außerschulischen Aktivitäten 
wie Schuleinführungsfeiern etc. zu ermöglichen. In die Halle wurde eine Beschallungsanlage eingebaut, die nicht nur für Alarmierungen, sondern hof-
fentlich nur dafür genutzt wird, den Spaßfaktor bei allen Aktivitäten zu erhöhen. 
 
Der Eingangsbereich konnte durch die Verlegung der Eingangstür in die Fassade und die Montage eines freitragenden Glasvordaches mit integrierter 
LED-Beleuchtung großzügiger gestaltet werden. Der Ilm-Kreis leistet einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz durch Umsetzung der Energieeinsparver-
ordnung, z. B. durch die Dämmung der gesamten Gebäudehülle einschließlich hochwärmedämmender und ballwurfsicherer Bauelemente.  
Die Sanierung der Halle wurde vorrangig durch in Thüringen ansässige, schlagkräftige Firmen realisiert. Nur Spezialgewerke wie Sportboden und 
Prallwand einschl. Hallentoren wurden durch bundesweit tätige Unternehmen erbracht. Die Auswahl der Firmen für alle Gewerke erfolgte mit Hilfe von 
öffentlichen Vergabeverfahren. Mit der Generalsanierung der Sporthalle wurden auch die zugehörigen Außenanlagen erneuert und dabei besonderes 
Augenmerk auf behindertengerechten Zugang (Rampe), Elemente für die Pausengestaltung (Sitzstufen), Gesundheitserziehung (Barfußpfad) und den 
Sportunterricht (Weitsprunganlage) gelegt.  
 

4. Staatliches Gymnasium „MELISSANTES“ Arnstadt – Haushaltsstelle 23700.94502 Neugestaltung Vorplatz 
 

Finanzierungsplan: 
Planjahr Plan HAR Anordnungs-

soll 
planmäßige Finanzierung 

Eigenmittel/Kredit 
2020 15.000,00    
2021 80.000,00 15.000,00 10.412,42  
2022 52.000,00 84.587,58 132.136,33  
2023  4.451,25 4.451,25  

gesamt  147.000,00  147.000,00 147.000,00 
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Abrechnung der Maßnahme nach Kostengruppen: 
Realisierungszeitraum  Kostengruppe Mittelinanspruchnahme 

2020 - 2023 300 - Bauwerk - Baukonstruktionen 11.185,17 
 500 - Außenanlagen 119.836,27 
 700 - Baunebenkosten 15.978,56 

gesamt   147.000,00 
 

Die Neugestaltung des Vorplatzes erfolgte unter Einbeziehung der Schülerumfrage zur künftigen Schulhofgestaltung. Dabei wurden die Kunstwerke 
(Künstler Prof. Gottfried Schüler mit Darstellung von Till Eulenspiegel und „Die Bremer Stadtmusikanten“) in der Neugestaltung berücksichtigt. Ziel die-
ser Maßnahme war den Vorplatz attraktiver und in seiner Funktion erlebbar und für die Schülerinnen und Schüler nutzbar zu machen. Im Zuge der 
Maßnahme wurden Sitz- und Liegeflächen geschaffen. Ebenfalls wurden die umliegenden Flächen neugestaltet und bepflanzt. 
 

5. Staatliches Förderzentrum „Pestalozzischule“ Ilmenau, Außenstelle Arnstadt, Plauesche Straße 
 – Haushaltsstelle 27310.94501 – Außenanlagen 

 

Finanzierungsplan: 
Planjahr Plan HAR  Anordnungssoll  planmäßige Finanzierung 

Eigenmittel/Kredit 
2018 40.000,00  1.366,42  
2019  38.633,58 16.394,81  
2020 200.000,00 22.238,77   
2021 278.000,00 222.238,77 328.534,40  
2022  171.704,37 180.443,09  
2023   3.548,64  

gesamt  518.000,00  530.287,36 530.287,36 
 

Abrechnung der Maßnahme nach Kostengruppen: 
Realisierungszeitraum  Kostengruppe Mittelinanspruchnahme 

 300 - Bauwerk - Baukonstruktionen 5.173,69 
 400 - Bauwerk - technische Anlagen 3.417,93 

 500 - Außenanlagen 451.681,21 
 700 - Baunebenkosten 70.014,53 

gesamt   530.287,36 
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Seit 2017 wird die „Villa Franz“ in der Plaueschen Straße 4 als Arnstädter Schulteil des Staatlichen Förderzentrums „Pestalozzischule“ Ilmenau ge-
nutzt. In der „Villa Franz“ spielt der Garten als Aufenthaltsort für die Pausen- und Nachmittagsgestaltung der Schüler eine sehr wichtige Rolle. Die Au-
ßenanlagen sollen in verschiedenen Abschnitten neugestaltet werden.  Der 1. Bauabschnitt beinhaltet den eigentlichen Spiel- und Aufenthaltsbereich 
für alle Schüler der Schule und wurde nun baulich umgesetzt. Hier wurden die Ausstattungselemente für Spiel, Sport und Aufenthalt errichtet. Dies sind 
u.a. ein Kletterspielgerät, eine Doppelschaukel, aber auch eine Hängematte, Bänke sowie ein Barfußpfad. Um Lagermöglichkeiten zu schaffen, wurde 
ein Nebengebäude errichtet. Es verfügt außerdem über eine Überdachung, um die Beschäftigung im Freien für die Schüler auch bei Regen zu ermögli-
chen. 
 
 12. Entwicklung des Vermögens  
 
Den §§ 75, 76 sowie 81 ThürGemHV folgend, ist das Vermögen des Ilm-Kreises zu dokumentieren. Die Vermögensübersicht, welche jedes Jahr als 
Anlage der Jahresrechnung beigefügt ist, weist die nach § 76 Abs. 1 und 2 ThürGemHV nachzuweisenden Vermögensbestandteile aus.  
 
Der Ilm-Kreis besitzt unmittelbare Beteiligungen an 5 Unternehmen. Es handelt sich dabei um 2 Eigengesellschaften, die Ilm-Kreis-Kliniken Arnstadt-
Ilmenau gGmbH und die Ilm-Kreis Personenverkehrsgesellschaft mbH IKPV und 3 Beteiligungsunternehmen, die Technologie- und Gründerzentrum 
Ilmenau GmbH, die Ilmenauer Umweltdienst GmbH sowie die Beteiligung an der KIV GmbH. 
 
Die Stammeinlagen des Landkreises in Gesellschaften mit beschränkter Haftung beziffern sich zum 31.12.2023 unverändert zum Vorjahr auf 633,3 T€. 
Das im Eigenbetrieb Abfallwirtschaftsbetrieb festgesetzte Stammkapital beträgt wie in den Vorjahren 1.023,0 T€. Die Einlagen bei Geldinstituten in der 
Vermögensübersicht sind keine Liquiditätsüberhänge, sondern ausschließlich die der Rücklage zugewiesenen Mittel. Es handelt sich dabei zum 
31.12.2023 um einen Betrag in Höhe von 10.122.355,38 €. Wertpapiere besitzt der Landkreis nicht. 
 
Im Teil B der Vermögensübersicht ist jährlich das Vermögen, welches kostenrechnenden Einrichtungen dient, nachzuweisen. Im Vergleich zum 
31.12.2022 schmälerte sich dieses Vermögen auf 13.543,5 T€. Die kalkulatorischen Abschreibungen im Jahr 2023 betragen 439,4 T€. 19,5 T€ wurden 
in diese Einrichtungen investiert.  
 
 13. Jahresabschlüsse des Eigenbetriebes und der Eigen-  bzw. Beteilig ungsgesellschaften  
 
Nachfolgend wird dokumentiert, dass für die Beteiligungsverhältnisse sowie den Eigenbetrieb des Ilm-Kreises für das aktuell vorzulegende, abge-
schlossene und geprüfte Geschäftsjahr (2022) die Jahresabschlüsse ordnungsgemäß vorgenommen wurden. Dem Landkreis liegen die Dokumente in 
Form von Jahresabschlussberichten bzw. Prüfberichten, erstellt von den Wirtschaftsprüfern bzw. Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, vollständig vor. In 
dem jeweils zuständigen Gremium fanden entsprechende Beratungen und Beschlussfassungen statt. 
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1. Eigenbetrieb  
 
Abfallwirtschaftsbetrieb Ilm -Kreis  
Der Eigenbetrieb schloss das Geschäftsjahr 2022 ordnungsgemäß ab. Der Abschlussprüfer legte seinen Bericht über die Prüfung des Lageberichtes 
und des Jahresabschlusses für das Wirtschaftsjahr 2022 datiert mit dem 02. Mai 2023 vor. Er erteilte einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk. 
Die Mitglieder des Kreistages beschlossen in der 29. Sitzung am 28. Juni 2023 mit Beschluss-Nr. 319/23 die Feststellung und Verwendung des Jah-
resergebnisses für das Wirtschaftsjahr 2022. Mit Beschluss-Nr. 320/23 aus gleicher Sitzung entlasteten die Mitglieder des Kreistages die Landrätin, 
den hauptamtlichen und den ehrenamtlichen Beigeordneten und die Betriebsleitung für das Wirtschaftsjahr 2022.  
 
2. Eigengesellschaften  
 
IKPV Ilm -Kreis Personenverkehrsgesellschaft mbH  
Der Jahresabschluss des Geschäftsjahres 2022 liegt dem Gesellschafter Ilm-Kreis vor. Mit Berichterstattung über die Prüfung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichtes, datiert vom 14. Juni 2023, erteilte der Wirtschaftsprüfer einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk. Im Ergebnis erfolgte 
am 22. Juni 2023 die Gesellschafterbeschlussfassung über die Feststellung und Verwendung des Jahresergebnisses 2022 und die Entlastung der Ge-
schäftsführung entsprechend der Empfehlung des Aufsichtsrates. Dem Aufsichtsrat wurde in gleicher Sitzung des Gesellschafters ebenfalls Entlastung 
erteilt. 
 
Ilm-Kreis -Kliniken Arnstadt -Ilmenau gGmbH  
Dem Gesellschafter Ilm-Kreis wurde der Prüfbericht zum Jahresabschluss und Lagebericht 2022 vorgelegt. Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft erteilte 
am 12. Juni 2023 einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk. In der Gesellschafterversammlung am 11. Juli 2023 wurde das Jahresergebnis 2022 
festgestellt, über dessen Verwendung befunden und der Geschäftsführung sowie den Mitgliedern des Aufsichtsrates Entlastung für das Wirtschaftsjahr 
2022 erteilt. 
 
3. Beteiligungsgesellschaften  
 
Ilmenauer Umweltdienst GmbH  
Entsprechend der Berichterstattung seitens der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft über die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes für 
das Geschäftsjahr 2022, datiert vom 10. März 2023, wurde ebenfalls ein uneingeschränkter Bestätigungsvermerk erteilt. Die Gesellschafter beschlos-
sen am 07. Juni 2023 über die Feststellung des Jahresabschlusses, die Entlastung der Geschäftsführung und die Verwendung des Ergebnisses. 
 
Technologie- und Gründerzentrum Ilmenau GmbH  
Den Gesellschaftern wurde der Bericht über die Erstellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2022, datiert vom 26. Juni 2023, übergeben. In der Ge-
sellschafterversammlung am 27. Juni 2023 erfolgte die Feststellung des Jahresabschlusses 2022. Ferner wurden die Verwendung des Jahresergeb-
nisses und die Entlastung des Geschäftsführers beschlossen. Das Unternehmen ist von der Pflicht zur Durchführung einer Abschlussprüfung befreit. 
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Kommunale Informationsverarbeitung Thüringen GmbH  
Die Gesellschafterversammlung beschloss am 28.06.2023 über die Feststellung des Jahresabschlusses des Geschäftsjahres 2022 sowie über die 
Verwendung des Jahresergebnisses 2022 und Entlastung der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates für das Jahr 2022. Die Niederschrift über die 
stattgefundene Gesellschafterversammlung liegt dem Landkreis vor. 
 
4. Mittelbare Beteiligungen des Landkreises  
 
IOV Omnibusverkehr GmbH Ilmenau  
Gesellschafter der IOV Omnibusverkehr GmbH Ilmenau ist die IKPV Ilm-Kreis Personenverkehrsgesellschaft mbH. Seitens der Gesellschafter wurde in 
der Versammlung am 22. Juni 2023 der Jahresabschluss 2022 in der vom Wirtschaftsprüfer mit Datum vom 14. Juni 2023 testierten Fassung festge-
stellt. Der Geschäftsführung wurde in gleicher Sitzung Entlastung erteilt und über die Verwendung des Jahresergebnisses wurde befunden. Der Wirt-
schaftsprüfer erteilte ebenfalls einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk. 
 
Medizinisches Versorgungszentrum MVZ Ilmenau GmbH  
Gesellschafter des Unternehmens ist zu 100 % die Ilm-Kreis-Kliniken Arnstadt-Ilmenau gGmbH, eine Eigengesellschaft des Ilm-Kreises. Dem Ilm-Kreis 
wurde der Prüfbericht über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2022, datiert vom 12. Juni 2023, übergeben. Die Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft erteilte einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk. Mit Gesellschafterbeschluss am 11. Juli 2023 erfolgte die Feststellung des 
Jahresabschlusses 2022, die Festlegung zur Verwendung des Jahresergebnisses und Entlastung der Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2022 
ordnungsgemäß. 
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Feststellung  
 

des Jahresergebnisses 202 3 
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Kassenmäßiger Abschluss 202 3 
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Vermögensübersicht  
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�����������¼

3 4 5

1.1 Beteiligungen sowie Wertpapiere, die zum Zweck

0,1

nachrichtlich:

Anteilsrechte (nicht zum Zwecke der Beteiligung erworben)

1.515,2 1.287,1

2.  Geldeinlagen

2.2 Einlagen bei Geldinstituten 9.894,3 10.122,4
2.1 Wertpapiere

2.3 Sonstige Forderungen

1.4 Das im Eigenbetrieb eingebrachte Eigenkapital - AIK -
      (festgesetztes Stammkapital)

1.023,0 1.023,0

      kommunalen Zusammenschlüssen

81,6

1.3 Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen

      wurden

255,6

633,3

               Ilm-Kreis Personenverkehrsgesellschaft mbH

      Haushalts zur Erfüllung einer Aufgabe gewährt

13,0

               KIV GmbH

255,6

      dav.: Technologie- und Gründerzentrum Ilmenau GmbH

               Ilmenauer Umweltdienst GmbH

               Ilm-Kreis-Kliniken Arnstadt-Ilmenau gGmbH

270,0 270,0

26,0

6

A. Vermögen nach § 76 Abs. 1 ThürGemHV

1.2 Forderungen aus Darlehen, die aus Mitteln des

26,0

1.  Forderungen des Anlagevermögens

      der Beteiligung erworben wurden

81,6

1 2

633,3

0,1

13,0

Vermögensübersicht

Stand am Ende des
Haushaltsjahres

Abschrei-
bungen

AbgangZugangStand zu Beginn des
Haushaltsjahres

Aufgabenbereich
Vermögensart
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3 4 5

10,4 17,6

10,4 17,6

10,3
8,7

19,0

4,1

4,1

Gebäude (Neubau) 787,0 776,7

Summe Musikschule Arnstadt-Ilmenau 21,4

(Anlagegruppen)
bewegliches Anlagevermögen 21,4

Abschrei-
bungen

Stand am Ende des
Haushaltsjahres

1 2 6

Aufgabenbereich
Vermögensart

Stand zu Beginn des
Haushaltsjahres

Zugang Abgang

B. Vermögen nach § 76 Abs. 2 ThürGemHV

Einzelplan 1, Unterabschnitt 13100
Feuerwehrtechnisches Zentrum

(Anlagegruppen)
bewegliches Anlagevermögen 117,0 109,8

117,0 109,8

831,4 812,4

17,3

17,3

35,744,4

Einzelplan 3, Unterabschnitt 33300

Summe Atemschutzübungsanlage

(Anlagegruppen)

Einzelplan 1, Unterabschnitt 13200

Summe Feuerwehrtechnisches Zentrum

bewegliches Anlagevermögen

Musikschule Arnstadt-Ilmenau

Atemschutzübungsanlage
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3 4 5

5,2 4,2

5,2 4,2

16,1

16,1

139,9

139,9

Grund/Boden
Gebäude 2.796,4 2.656,5

748,0 748,0

Summe Objekt Paul-Löbe Str. 1, Ilmenau 970,9 954,8

Objekt Paul-Löbe Str. 1, Ilmenau
Einzelplan 8, Unterabschnitt 88001

Grund/Boden

Einzelplan 8, Unterabschnitt 88005
            Objekt Krankenhausstraße 12, Ilmenau

(Anlagegruppen)

70,1 70,1
900,8 884,7

Summe Volkshochschule Arnstadt-Ilmenau 8,5 9,5

bewegliches Anlagevermögen 8,5 9,5
(Anlagegruppen)

Einzelplan 3, Unterabschnitt 35000
Volkshochschule Arnstadt-Ilmenau

Aufgabenbereich
Vermögensart

B. Vermögen nach § 76 Abs. 2 ThürGemHV

Abschrei-
bungen

Stand am Ende des
Haushaltsjahres

2 6

Stand zu Beginn des
Haushaltsjahres

Zugang Abgang

1

Gebäude

(Anlagegruppen)

Summe Objekt Krankenhausstraße 12,  Ilmenau   3.544,4 3.404,5



3 4 5

28,0

 28,0

1,2 39,5

1,2 39,5Summe Objekt Bahnhofstr. 6, Ilmenau 603,5

Einzelplan 8, Unterabschnitt 88006

Gebäude 513,4 475,1

(Anlagegruppen)

150,0

Grund/Boden

Einzelplan 8, Unterabschnitt 88007

(Anlagegruppen)
Objekt Bahnhofstr. 6, Ilmenau

56,1 28,1
Grund/Boden 93,9

Gebäude

Abgang

6

93,9

Abschrei-
bungen

Stand am Ende des
Haushaltsjahres

122,0

565,2

90,1

Zugang

21

B. Vermögen nach § 76 Abs. 2 ThürGemHV

Aufgabenbereich
Vermögensart

97

Summe Objekt Wetzlarer Platz 1, Ilmenau

Stand zu Beginn des
Haushaltsjahres

Objekt Wetzlarer Platz 1, Ilmenau

90,1
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3 4 5

6,4
1,6
5,0

13,0

4,4

4,4

2,8 2,8
Gebäude 298,0 293,6

Summe Rettungswache Gräfenroda 300,8 296,4

Grund/Boden 

Einzelplan 8, Unterabschnitt 88013

Summe Rettungswachen Stadtilm und Großbreiten-
bach sowie Katastrophenschutz-

lager Gräfinau-Angstedt

61,5

Rettungswache Gräfenroda

schutzlager Gräfinau-Angstedt

37,0

Gebäude Stadtilm 63,1
Gebäude Gräfinau-Angstedt 138,7

436,7

Grund/Boden Großbreitenbach 10,0 10,0
Grund/Boden Gräfinau-Angstedt

133,7

449,7

37,0

(Anlagegruppen)

Stand am Ende des
Haushaltsjahres

Zugang

6

Abgang Abschrei-
bungen

1 2

sowie das Katastrophen-

Einzelplan 8, Unterabschnitt 88011

194,5

(Anlagegruppen)

Stand zu Beginn des
Haushaltsjahres

Gebäude Großbreitenbach 200,9

Aufgabenbereich
Vermögensart

Rettungswachen Stadtilm und Großbreitenbach
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3 4 5

22,4

22,4

2,7 131,2

2,7 131,2

Zugang

309,1
Grund/Boden

Einzelplan 8, Unterabschnitt 88018

2 6

Aufgabenbereich
Vermögensart

Stand zu Beginn des
Haushaltsjahres

Stand am Ende des
Haushaltsjahres

Abgang

1

Abschrei-
bungen

21,3

6.477,5

308,0

567,5
6.038,5 5.910,0

(Anlagegruppen)

286,7
21,3

            Objekt Ritterstraße 14, Arnstadt

Gebäude

Summe Objekt Villa Schlossplatz 2, Arnstadt

(Anlagegruppen)
Grund/Boden

Villa Schlossplatz 2 Arnstadt

330,4

6.606,0

Gebäude

Summe Objekt Ritterstraße 14, Arnstadt

567,5

Einzelplan 8, Unterabschnitt 88019
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3 4 5

19,5 439,4

1 2 6

Aufgabenbereich
Vermögensart

Stand zu Beginn des
Haushaltsjahres

Zugang Abgang Abschrei-
bungen

Stand am Ende des
Haushaltsjahres

Grund/Boden 29,4 29,4

Einzelplan 8, Unterabschnitt 88025
Objekt Kastanienallee 4 a, Stadtilm

13.543,5

Gebäude 0,00 0,0

(Anlagegruppen)

Vermögen nach § 76 Abs. 2 ThürGemHV gesamt 13.963,4

29,429,4Summe Objekt Kastanienallee 4 a, Stadtilm
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Übersicht  
 

über die Schulden  
 
 
 



  
102 

 
Übersicht über die Schulden  

- in 1.000 Euro  - 
Landkreis Ilm -Kreis  

 
Art 

Stand zu Beginn des 
Haushaltsjahres 

Kreditaufnahme Sonstige 
Zugänge 

Tilgung Sonstige 
Abgänge 

Stand am Ende 
des 

Haushaltsjahres 
  im Haushaltsjahr  
 2 3 4 5 6 7 
1.    Schulden aus Krediten von/vom 
1.1. Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 
1.2. Land 
1.3. kommunalen Gebietskörperschaften 
1.4. Zweckverbänden u. ähnlichen Verbänden 
1.5. sonstigen öffentlichen Bereich 
1.6. Kreditmarkt 

 
 
 
 
 
 

37.291 

 
 
 
 
 
 

4.950 

  
 
 
 
 
 

2.753 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

39.488 
Summe 1  37.291 4.950  2.753  39.488 

2.    Schulden aus Vorgängen, die  
       Kreditaufnahmen wirtschaftlich 
       gleichkommen 
2.1. Leasing 
2.2. Restkaufpreise 
2.3. Sonstige 

 
 
 

2.174 

 
 
 

102 

 
 
 
 

 
 
 

745 

  
 
 

1.531 

      Summe 2  2.174 102  745  1.531 
3.    Kassenkredite 
 
       Nachrichtlich: 
4.    Innere Darlehen 
4.1.  Innere Darlehen aus Sonderrücklagen 
4.2.  Innere Darlehen von Sondervermögen 
        ohne Sonderrechnung 

      

5.     Schulden der Sondervermögen 
        mit Sonderrechnung 
5.1.  aus Krediten 
5.2.  aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen 
        wirtschaftlich gleichkommen 
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Übersicht  
 

über die Rücklagen  
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Übersicht über die Rücklage n 
 
Art Stand zu Beginn des  

Haushaltsjahres 2023 
 

Zuführungen Entnahmen Stand am Ende des 
Haushaltsjahres 2023 

 
1. Allgemeine Rücklage  
 

 
9.222.936,82 

 
 

 
4.413.456,35 

 
4.809.480,47 

 
    zweckgebundene  Al lgemeine     

Rücklage  
davon:  
�x Ansammlung Tilgung 

städtebaulicher Maßnahmen 
�x Sonderlastenausgleich § 22 f 

ThürFAG-Klimapakt 
 

 
 

899.418,56 
 

660.788,56 
 

238.630,00 
 
 

 
 

293.464,76 
 

293.464,76 
 

0,00 
 

 
 

238.630,00 
       

0,00 
 

238.630,00 
 
 

 
 

954.253,32 
 

954.253,32 
 

0,00 
 
 

 
2. Sonderrücklagen  

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre (Rechnungsergebnis): 
 
2021 
2022 
2023                  

 
141.442.225,20 € 
154.056.340,18 € 
165.000.853,13 € 
 
 

  

vom Durchschnitt zwei vom Hundert 3.069.996,12 € (Mindestrücklage). 
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Rechnungsquerschnitt  
 



















         114    
 
 
 
 
 
 
 



115 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gruppierungsübersicht  
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Übersicht  
 

über die Budgets 
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Zusammenstellung Verwahrgelder 
und Vorschüsse,  

unerledigte Bestände 202 3 
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